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Diese Dokumentation basiert auf den umfassenden Vorarbeiten von Dr. Roland Bruhin, 
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I. Einleitung 

Im Rahmen der nachstehenden Ausführungen nehme ich nicht nur zum eigentlichen 

Standesrecht, sondern allgemein zu den Vorschriften und Regeln Stellung, welche 

die Anwältinnen und Anwälte bei ihrer spezifischen Berufstätigkeit beachten sollten. 

Dass eine umfassende Darstellung den Rahmen der vorliegenden Veranstaltung 

sprengt, liegt auf der Hand. Ich verweise sie daher auf weiterführende Unterlagen 

bzw. Grundlagen, namentlich die folgenden: 

- Standesregeln SAV* 

- Grundsätze zur üblichen Vergütung für anwaltliche Dienstleistungen LAV* 

- Verfahrensordnung der Standeskommission LAV* 

- BGFA 

- Anwaltsgesetz des Kantons Luzern 

- Kommentar zum BGFA 

*siehe www.sav-fsa.ch und www.lav.ch (downloads) 

Nützliche Websites für die Prüfungsvorbereitung: 

- www.bgfa.ch 

- www.sav-fsa.ch 

- www.lav.ch 

II. Der Anwalt/die Anwältin 

Der Begriff des Anwalts bzw. der Anwältin beinhaltet traditionell eine Berufsbezeich-

nung. Der Anwalt ist Beistand, Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten. 

Die anwaltliche Berufsausübung umfasst demnach nicht nur die forensische Partei-

vertretung, sondern sie bezieht sich auf jede Art der Erledigung von rechtlichen An-

gelegenheiten. Selbst rein wirtschaftliche Massnahmen wie die Einnahme und Ver-

ausgabung oder Anlage von Geldern usw. können dazu gehören. Es ist jedoch Vor-

sicht geboten. Nicht alle Vorschriften – namentlich nicht alle Rechte – erstrecken 

sich auf sämtliche Tätigkeiten, die ein Anwalt ausübt. So hat das Bundesgericht wie-

derholt entschieden, dass sich das Berufsgeheimnis, ein tragender Pfeiler unseres 

Berufsstandes, nicht auf Tätigkeiten erstreckt, die nicht im eigentlichen Sinne anwalt-

licher Natur sind. Darunter fällt namentlich die Vermögensverwaltung.  

Dem Anwalt kommt eine doppelte Funktion zu. Zum einen ist er Vertrauensperson 

seiner Klientschaft, deren Interessen er vertritt und bestmöglich zu wahren hat. An-

dererseits weist die Tätigkeit des Anwalts auch Berührungspunkte zum öffentlichen 

Interesse auf. So hat das Bundesgericht den Anwalt schon als „Diener des Rechts“ 

und „Mitarbeiter der Rechtspflege“ bezeichnet (BGE 103 Ia 431 und 98 Ia 58). Damit 

überdehnt das Bundesgericht die Aufgaben bzw. den Verantwortungsbereich des 

Anwaltes wohl doch etwas. Es hat dies selber auch erkannt (BGE 106 Ia 104) und 
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umschreibt die Aufgabe des Anwaltes neu wie folgt: „Der Anwalt ist aber nicht staatli-

ches Organ und auch nicht Gehilfe des Richters, sondern Verfechter von Parteiinte-

ressen und als solcher einseitig für seinen jeweiligen Mandanten tätig. Der Anwalt 

geniesst somit im Rahmen der prozess- und standesrechtlich zulässigen Schranken 

ein hohes Mass an Entscheidungsfreiheit“. 

Bezogen auf das Anwaltspatent weist der Begriff des Anwaltes noch eine weitere 

Dimension auf. Studienabgänger von juristischen Fakultäten haben oft, wollen sie ir-

gendwo juristisch tätig sein, keine andere Wahl, als nach dem Grundstudium noch 

das Anwaltspatent zu erlangen. Der Begriff „Anwalt“ hat somit auch die Bedeutung 

eines zusätzlichen Ausbildungsnachweises. Allerdings ist auch bei den Anwälten ei-

ne gewisse Inflation unverkennbar. Der Schweizerische Anwaltsverband (SAV) hat 

deshalb beschlossen, zusätzlich weitere Nachdiplomausbildungen anzubieten, damit 

die Bezeichnung eines eigentlichen Fachanwaltes (SAV) erworben werden kann. 

Dies ermöglicht eine Abgrenzung namentlich auch gegenüber anderen beratenden 

Berufszweigen wie etwa der Treuhänder, Bank- oder Versicherungsjuristen. 

Seit dem Sommer 2006 werden durch verschiedene Universitäten im Auftrag des 

SAV Kurse für folgende Gebiete angeboten: 

 Arbeitsrecht 

 Familienrecht 

 Haftpflicht- und Versicherungsrecht 

 Bau-/Immobilienrecht 

 Erbrecht 

 Strafrecht 

Der Absolvent ist berechtigt, beispielsweise den Titel "Fachanwalt SAV für Arbeits-

recht" zu führen.  

Als weiteres Gebiet ist es für einen Anwalt möglich, nach entsprechender Ausbildung 

den Titel "Mediator SAV" zu erwerben. 

III. Unterscheidung Standesrecht und Anwaltsrecht 

1. Allgemeines 

Die anwaltliche Tätigkeit unterliegt der Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27 der Bun-

desverfassung. Diese gilt für die Anwaltstätigkeit wie für alle anderen liberalen Be-

rufe. Die Ausübung der Anwaltstätigkeit unterliegt jedoch gewissen Schranken. In 

BGE 106 Ia 104 weist das Bundesgericht darauf hin, der Anwalt habe zur Wahrung 

der Standeswürde die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln zu beachten, in-

soweit als diese im Interesse des Recht suchenden Publikums und des geordneten 

Gangs der Rechtspflege das Vertrauen in seine Person und die Anwaltschaft insge-

samt gewährleisten sollen. 
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In diesem Zusammenhang ist zu unterscheiden zwischen privatem und öffentlichem 

Standesrecht. 

2. Privatrechtliches Standesrecht 

Das Kolloquium steht unter dem Thema Standesrecht. Der Begriff Standesrecht deu-

tet bereits an, dass sich ein Stand einer bestimmten Regelung respektive einem be-

stimmten Recht unterstellt. Beim Anwaltsstand verhält es sich so, dass er sich 

schweizerisch und kantonal organisiert und in Vereinen zusammengeschlossen ein 

eigenes Berufsbild gegeben hat. 

In jedem Kanton besteht ein Zusammenschluss von Anwälten, meistens in Form von 

Vereinen. Im Kanton Luzern gibt es den Anwaltsverband. Diese Vereine basieren 

auf mehr oder weniger ähnlichen Statuten. Letztere interessieren an dieser Stelle vor 

allem insofern, als sie meistens eine Bestimmung über die Beachtung von Standes-

regeln enthalten. Beispielsweise findet sich in den Statuten des Luzerner Anwalts-

verbandes (nachstehend LAV genannt) eine Bestimmung, wonach die Mitglieder 

verpflichtet sind, die Statuten, die Standesregeln und die Beschlüsse der General-

versammlung sowie des Vorstandes zu beachten (Art. 17 der Statuten LAV).  

Die meisten kantonalen Anwaltsverbände hatten Standesregeln erlassen und die 

Mitglieder zu deren Einhaltung verpflichtet. Standesregeln stellen private Erlasse von 

Vereinen dar und haben keinen staatlichen Charakter. Das Standesrecht regelt die 

Anforderungen, die nach Auffassung der Anwaltsverbände an die korrekte Berufs-

ausübung des Anwaltes gestellt werden. Die Standesregeln "verkörpern demnach 

(auch) das Berufsethos der in den Anwaltsverbänden zusammengeschlossenen 

Anwälte" (Walter Fellmann/Oliver Sidler, Standesregeln des Luzerner Anwaltsver-

bandes, Bern 1996, S. 1; BGE 106 Ia 103 ff. [107]; 108 Ia 319). 

Auf Schweizerischer Ebene sind die Anwälte im Schweizerischen Anwaltsverband 

(SAV) zusammengeschlossen. Ich komme noch eingehender auf die Organisation 

des SAV bzw. die Anforderungen an eine Mitgliedschaft zurück. An seiner Delegier-

tenversammlung vom 10. Juni 2005 in Luzern hat der Schweizerische Anwaltsver-

band beschlossen, die bereits bestehenden Richtlinien des SAV für die Berufs- und 

Standesregeln in für sämtliche Mitglieder des SAV verbindliche Standesregeln um-

zuwandeln. Die Richtlinien hatte der SAV ausgearbeitet, nachdem die Zentral-

schweizer Anwaltsverbände eine Motion eingereicht hatten. Sie verlangten einheitli-

che Berufsregeln auf Schweizerische Ebene. Der SAV solle die verschiedenen An-

waltskulturen vereinheitlichen. Dies sei sowohl im Interesse des einzelnen Anwaltes 

als namentlich auch des Recht suchenden Publikums. Dass nun nicht bloss Richtli-

nien bestehen, die für die kantonalen Anwaltsverbände Richtschnur für den Erlass 

eigener Standesregeln bilden sollen, hat namentlich folgenden Hintergrund. Das 

Bundesgericht hat in einem damals neuen Entscheid festgehalten, dass ein Hinzu-

ziehen der Standesregeln bei der Beurteilung anwaltlichen Verhaltens unter dem 
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BGFA wohl nur noch dann zur Anwendung kommen kann, wenn und soweit sie eine 

landesweit in nahezu allen Kantonen geltende Auffassung zum Ausdruck bringen 

(BGE 130 II 270, Entscheid Nr. 2A.459/2003). Soweit zu den Grundlagen für das pri-

vate Standesrecht. 

3. Öffentlich-Rechtliches Anwaltsrecht 

Demgegenüber befasst sich das Anwaltsrecht mit staatlichen Regelungen in Geset-

zen und Verordnungen und unterscheidet sich klar vom Standesrecht. Bis vor kur-

zem war es so geregelt, dass die anwaltsrechtlichen Bestimmungen verstreut in ver-

schiedenen kantonalen und eidgenössischen Erlassen zu finden waren. Seit dem 

Jahre 2002 besteht in der Schweiz nun auf Bundesebene eine gesetzliche Grundla-

ge für das Anwaltsrecht: der Bundesrat hat auf den 01. Juni 2002 das Bundesgesetz 

über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (nachfolgend kurz BGFA ge-

nannt) in Kraft gesetzt (SR 935.61; vgl. nachfolgend Ziff. IV). Es handelt sich dabei 

nicht um ein umfassendes Anwaltsrecht. Der Bund wollte gesetzlich festhalten, unter 

welchen Voraussetzungen die berufliche Vertretung von Parteien vor Gerichten und 

Behörden erfolgen kann. Der Bund hat also bloss Bestimmungen im Bereich des 

sog. Anwaltsmonopols erlassen. Dabei ging es namentlich darum festzuschreiben, 

unter welchen Voraussetzungen Anwälte anderer Kantone im Bereich des Anwalts-

monopols in anderen Kantonen tätig sein dürfen. Die Aufsicht über die Rechtsanwäl-

te, die Erteilung der Berufsausübungsbewilligungen, die damit in Zusammenhang 

stehenden Prüfungen sowie gegebenenfalls die Aufsicht über nicht im Monopolbe-

reich tätige Rechtsanwälte ist nach wie vor Sache der Kantone. Im Kanton Luzern 

sind die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen betreffend die Rechtsanwälte im Ge-

setz über das Anwaltspatent und die Parteivertretung (Anwaltsgesetz) vom 04. März 

2002 geregelt. 

4. Gegenseitige Beeinflussung von Standesrecht und Anwaltsrecht 

Dennoch stehen Standesrecht und Anwaltsrecht nicht isoliert nebeneinander. Das 

Standesrecht kann durchaus das Anwaltsrecht beeinflussen.  

Wie in vielen Kantonen schenkt auch im Kanton Luzern die Aufsichtsbehörde den 

Standesregeln insofern stets grosse Beachtung, als diese nach ihrer Auffassung 

zum Ausdruck bringen, was unter den Anwälten üblich ist (Fellmann/Sidler, a.a.O., 

S. 1, mit weiteren Nachweisen). Das Standesrecht wird auch inskünftig unter dem 

BGFA seine Bedeutung als Auslegungshilfe für das Berufsrecht und insbesondere 

die Berufspflichten beibehalten (LGVE 2002 I Nr. 45 und 46). 

Dies dürfte sich nach dem Erlass von für sämtliche dem SAV angehörigen Anwälten 

verbindlichen Standesregeln eher noch verstärken. Nach dem vom Bundesgericht 

gewählten Wortlaut darf angenommen werden, dass eine Standesregel als Ausdruck 

allgemeiner Übung eines Berufsstandes gilt, wenn und soweit sie eine landesweit in 
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nahezu allen Kantonen geltende Auffassung zum Ausdruck bringt (BGE 130 II 270). 

Mit den neuen bzw. allgemein gültigen Standesregeln des SAV ist dies nun der Fall. 

In der Präambel dieser Standesregeln wird im Übrigen ausdrücklich Bezug genom-

men auf die Berufspflichten im BGFA. Die Standesregeln wurden nicht nur im Be-

wusstsein erlassen, dass das BGFA die Grundsätze für die Ausübung des Anwalts-

berufes in der Schweiz regelt, sondern auch im Bestreben, zur einheitlichen Ausle-

gung der Berufsregeln beizutragen. 

5. Erweiterung des Themas 

Da das Verhalten des Anwaltes also von den Berufspflichten wie von den Standes-

pflichten bestimmt und im Kanton Luzern in der Anwaltsprüfung nicht nur das Stan-

desrecht, sondern allgemein das Anwaltsrecht geprüft wird, werden somit beide Re-

gelungsbereiche mit ihren Rechten und Pflichten, was die anwaltliche Tätigkeit anbe-

trifft, beleuchtet. Selbstverständlich ist es nicht möglich, sämtliche Aspekte des An-

walts- und Standesrechtes auszuleuchten. Detaillierte Ausführungen finden sich et-

wa im Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zürich, 

herausgegeben vom Verein Zürcherischer Rechtsanwälte, Zürich 1988; in der Dis-

sertation von Felix Wolffers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, Diss. Zürich 1986; in 

der Festschrift SAV, Schweizerisches Anwaltsrecht, Bern 1998; in der Dissertation 

von Testa Giovanni Andrea, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechts-

anwaltes gegenüber dem Klienten, Zürich 2001; in Kaspar Schiller, Schweizerisches 

Anwaltsrecht, Basel 2009; oder etwa im Kommentar zum BGFA (Fellmann/Zindel, 

Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. A. Zürich 2011). 

Ebenso im Sinne einer Erweiterung des Themas soll ein Überblick über die Organi-

sation der Rechtsanwälte vorausgeschickt werden.  

IV. Schweizerischer Anwaltsverband und kantonale Verbände 

1. Schweizerischer Anwaltsverband (SAV) 

Der SAV ist ebenso wie die (meisten) kantonalen Verbände als Verein ausgestaltet. 

Mitglied des SAV ist, wer den Anwaltsberuf unabhängig oder als Angestellter eines 

unabhängigen Anwalts ausübt und Aktivmitglied eines anerkannten kantonalen An-

waltsverbandes ist (Art. 3 der Statuten SAV). Der LAV gilt als anerkannter Anwalts-

verband des SAV (Art. 6 Statuten SAV). Mit Aufnahme in einen kantonalen Verband 

wird der praktizierende Anwalt automatisch auch Mitglied beim SAV. Die immer wie-

der gestellte Frage, ob eine direkte oder ausschliessliche Mitgliedschaft beim SAV 

möglich sei, muss folglich verneint werden. Es gibt allerdings die Möglichkeit, beim 

SAV Passivmitglied zu sein.  
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2. Kantonale Verbände 

Wie ist nun vorzugehen, um Mitglied in einem kantonalen Verband zu werden. Wer 

beispielsweise in den LAV aufgenommen werden will, muss die folgenden zwei Vo-

raussetzungen erfüllen: 

 Die Berechtigung zur Ausübung des Anwaltsberufes  

 Berufsausübung im Kanton Luzern als Inhaber, Teilhaber oder Mitarbeiter  

Das erste Kriterium, die Berechtigung zur Ausübung des Anwaltsberufes, hat bislang 

keine grösseren Probleme verursacht. Wer über ein gültiges Anwaltspatent verfügt 

und den Beruf auch ausüben kann, erfüllt die Voraussetzung. Mit dem zweiten Krite-

rium wird vorerst klargestellt, dass nicht nur selbständige Rechtsanwälte, sondern 

auch deren angestellte Anwälte Mitglieder beim LAV werden können. Allerdings im-

pliziert das zweite Kriterium Selbständigkeit und Unabhängigkeit in der Berufsaus-

übung. Hier können sich heikle Abgrenzungsprobleme ergeben. Beispielsweise er-

folgen immer wieder Aufnahmegesuche von Rechtsanwälten, die bei einer Treu-

handfirma (eher selten: bei Banken oder Versicherungen) angestellt sind. Hier muss 

sorgfältig geprüft werden, ob ein solcher Bewerber seinen Rechtsanwaltsberuf selb-

ständig ausüben kann oder ob er in einem Abhängigkeitsverhältnis steht.  

Wer in den LAV aufgenommen wurde, hat die ihm obliegenden Pflichten zu erfüllen, 

namentlich die Standesregeln zu beachten. Die Standeskommission des LAV (Art. 

29 ff der Statuten) beurteilt endgültig Verletzungen von Standespflichten durch Ver-

bandsmitglieder, die ihr von Mitgliedern, von Dritten oder vom Vorstand angezeigt 

werden. (Zur Standeskommission des LAV vgl. die Ausführungen hinten bei Ziffer 

VIII.2). Daran hat sich auch mit der Annahme gesamtschweizerischer Standesregeln 

nichts geändert. Jeder Anwalt bleibt der Disziplinargewalt desjenigen kantonalen 

Verbandes unterstellt, dem er angehört. 

V. Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte 
(BGFA) 

1. Gegenstand und Geltungsbereich 

Gemäss Schweizerischer Bundesverfassung (Art. 27 und 95 Abs. 2 BV) gewährleis-

tet der Bund, dass Personen mit einer wissenschaftlichen Ausbildung oder mit einem 

eidgenössischen, kantonalen oder kantonal anerkannten Ausbildungsabschluss ih-

ren Beruf in der ganzen Schweiz ausüben können. Mit dem BGFA soll diesem Ver-

fassungsauftrag nachgekommen werden. Das BGFA gewährleistet die Freizügigkeit 

der Anwälte und legt die Grundsätze für die Ausübung des Anwaltsberufes in der 

Schweiz fest (Art. 1 BGFA). Das Gesetz gilt für Personen, die über ein Anwaltspa-

tent verfügen und in der Schweiz im Rahmen des Anwaltsmonopols Parteien vor Ge-

richtsbehörden vertreten (Art. 2 BGFA). Für diese Personen findet das Anwaltsge-

setz in allen Bereichen der Anwaltstätigkeit Anwendung, somit auch ausserhalb des 

Monopolbereiches. Mit anderen Worten ist das BGFA nicht nur ein Freizügigkeitsge-
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setz, sondern ein Bundesanwaltsgesetz für die im Anwaltsregister eingetragenen 

Personen (Isaak Meier, Bundesanwaltsgesetz: Probleme in der Praxis, Plädoyer 

5/2000, S. 30 f [31]). 

Das BGFA brachte beim Beruf „Anwalt“ eine neuartige Differenzierung. Nach diesem 

Gesetz müssen sich Anwälte, die über ein kantonales Anwaltspatent verfügen und 

Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten wollen (Anwaltsmonopol), in ein Register 

eintragen lassen. Es gibt also registrierte und nicht registrierte Anwälte. Nach der 

Meinung des BGFA würden alsdann die im BGFA verankerten Standespflichten nur 

für die registrierten Anwälte gelten und auch nur diese Anwälte würden der Aufsicht 

unterstehen. 

Den Kantonen verbleiben bei der Umsetzung des BGFA dennoch wichtige Bereiche 

zur Regelung. Einerseits sind im BGFA gewisse Bestimmungen als Minimalvoraus-

setzungen (z.B. die Voraussetzung für die Zulassung zum Anwaltsberuf) ausgestal-

tet oder den Kantonen zur Konkretisierung vorbehalten (z.B. die Umschreibung des 

Monopolbereiches). Andererseits können sämtliche Fragen betreffend die Personen, 

die nicht im Anwaltsregister eingetragen sind, vom kantonalen Recht geregelt wer-

den. 

Die Kantone können die Zulassungskriterien gemäss BGFA für das Auftreten ihrer 

Patentinhaber vor den eigenen Gerichten verschärfen oder lockern (Hans Nater, 

Umsetzung des Eidgenössischen Anwaltsgesetzes durch die Kantone: Schaffung 

zusätzlicher Anwaltskategorien, SJZ 96 [2000] Nr. 23, 557 f). Es wäre denkbar, 

wenn auch eher unwahrscheinlich, dass ein Kanton ein eigenes Anwaltspatent kre-

iert, das indes nur zur forensischen Tätigkeit im eigenen Kanton berechtigt (Bot-

schaft zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte vom 

26.02.1999, 232.3). 

In einem Entscheid des Bundesgerichts aus dem Jahr 2008 ging es um einen  

Anwalt, der sich nach mehrjähriger Tätigkeit im Kanton Genf im Kanton Waadt  

niederliess. Es wurde ihm jedoch untersagt, einen Praktikanten anzustellen, da die 

waadtländische Gesetzgebung hierfür eine mindestens 5-jährige Anwaltstätigkeit im 

Kanton Waadt voraussetzt. Eine Beschwerde des betroffenen Anwalts gegen dieses 

Verbot wurde vom Verwaltungsgericht des Kantons Waadt abgewiesen. Das Bun-

desgericht hat nun auf Beschwerde der WEKO und des betroffenen Anwalts hin 

letztinstanzlich entschieden, dass ein derartiges Anstellungsverbot das Recht auf 

freien Marktzugang (Art. 2 Abs. 4 und Art. 3 BGBM) in unzulässiger Weise verletzt. 

Das Bundesgericht macht geltend, dass der betroffene Anwalt gestützt auf die Ge-

setzgebung des Kantons Genf zur Anstellung eines Praktikanten berechtigt war und 

die Waadtländer Regelung das Gebot der Verhältnismässigkeit verletzt (BGE 134 II 

329 ff.). 
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2. Eintrag im kantonalen Anwaltsregister 

Anwälte, die in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind, können in der 

ganzen Schweiz ohne weitere Bewilligung Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten 

(Art. 4 BGFA). Die Kantone können vorsehen, dass sich auch Personen, die aus-

schliesslich im eigenen Kanton forensisch tätig sein wollen, eintragen lassen müs-

sen.  

Im Übrigen kann sich jeder Rechtsanwalt nur in ein einziges kantonales Anwaltsre-

gister eintragen lassen, wobei der Eintrag – wenn ein Rechtsanwalt in verschiede-

nen Kantonen tätig ist – dort zu erfolgen hat, wo der Betroffene hauptsächlich tätig 

ist (Bundesgerichtsurteil 2A. 169/2005 vom 24. August 2005). Ein in Zürich registrier-

ter Anwalt wollte sich im Kanton Zug ebenfalls registrieren lassen, weil im Kanton 

Zug zur öffentlichen Beurkundung nur jene Rechtsanwälte zugelassen werden, wel-

che im Zuger Anwaltsregister eingetragen sind. 

A) Registrierungsvoraussetzungen im Allgemeinen 

Nach dem Erwerb eines kantonalen Anwaltspatentes kann sich der Anwalt im  

Anwaltsregister eintragen lassen, soweit er die fachlichen und persönlichen Voraus-

setzungen hierfür erfüllt. Mit Bezug auf die fachlichen Voraussetzungen werden ein 

abgeschlossenes juristisches Studium, ein mindestens einjähriges Praktikum und ein 

Examen verlangt (Art. 7 BGFA). Bei den persönlichen Voraussetzungen gemäss Art. 

8 BGFA steht das Kriterium der Unabhängigkeit im Vordergrund. Dieses Kriterium 

hat im Gesetzgebungsverfahren Anlass zu grossen Diskussionen gegeben. Dane-

ben sind persönliche Handlungsfähigkeit nachzuweisen, ein Versicherungs- oder 

gleichwertiger Nachweis ist zu erbringen und es dürfen weder eine strafrechtliche 

Verurteilung noch Verlustscheine vorliegen. Das BGFA schreibt auch vor, dass für 

die Zulassung zum Examen ein Masterabschluss, ein Lizentiat oder ein gleichwerti-

ger Abschluss einer Universität erforderlich ist.  

B) Unabhängigkeit 

Das Kriterium der Unabhängigkeit ist im BGFA nicht definiert. In Art. 8 Abs. 1 lit. d 

BGFA wird einzig präzisiert, dass registrierte Anwälte nur Angestellte von Personen 

sein können, die ihrerseits in einem kantonalen Register eingetragen sind. Die  

Unabhängigkeit soll folglich nicht im Einzelfall geprüft werden. Vielmehr wird auf-

grund der eben genannten Bestimmung eine gesetzliche Vermutung des Verlustes 

der Unabhängigkeit eingeführt, wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind  

(so Beat Hess, Umsetzung des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwäl-

tinnen und Anwälte [BGFA] durch die Kantone, in: SJZ 98 [2002] Nr. 20 489).  

Die Unabhängigkeit des Anwalts vom Staat ist eine grundlegende Voraussetzung für 

das Funktionieren einer rechtsstaatlichen Rechtspflege. Der Anwalt ist eben nicht 
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Diener des Rechts, sondern ein Verfechter von einseitigen Parteiinteressen und als 

solcher ist der Anwalt einseitig für seinen jeweiligen Mandanten tätig. Gerade bei 

Verfahren gegen den Staat (Strafverfahren, Verwaltungsprozess usw.) bedarf der 

Mandant eines Beistandes, der jenseits des Verdachts ist, vom Staat abhängig zu 

sein. Alsdann ist der Anwalt auch von der Aufsichtsbehörde unabhängig. Die Auf-

sichtsbehörde ist keine Kontrollinstanz und nicht Vormund des Anwaltes. Erst bei of-

fensichtlichen Verstössen gegen das Anwaltsrecht ahndet die Aufsichtsbehörde all-

fällige Verletzungen von Berufs- und Standespflichten. Zudem ist sie in der Lage, 

Weisungen zu erteilen. Sie ist aber nicht befugt, die richtige Ausübung des Man-

dates zu erzwingen. Alsdann hat der Anwalt auch von Dritten unabhängig zu sein. 

Dies bedeutet, dass Angestellte von Rechtsschutzversicherungen oder Treuhandfir-

men nicht als unabhängig gelten. Der Anwalt darf höchstens zu einem anderen An-

walt in einem Anstellungsverhältnis stehen, welcher ebenfalls der Aufsicht unter-

steht. Inwiefern ein bei einem Dritten (z.B. Treuhandfirma, Bank oder Versicherung) 

angestellter Rechtsanwalt trotzdem als unabhängig im Sinne des BGFA gelten kann, 

hat das Bundesgericht zwischenzeitlich anhand verschiedener Kriterien entschieden. 

Ich komme nachfolgend auf diesen speziellen Fall zurück. Eine Ausnahme sieht das 

BGFA lediglich vor bei nicht gewinnorientierten Organisationen, wie beispielsweise 

Mieterverband, gemeinnützige Stiftungen usw. (Art. 8 Abs. 2 BGFA). Die Unabhän-

gigkeit von Dritten bezieht sich auch auf den selbstverständlichsten Fall der Unab-

hängigkeit von der Gegenpartei. Sehr wichtig ist alsdann die Unabhängigkeit vom 

eigenen Klienten. Der Anwalt soll ja nicht Werkzeug oder Sekretär des eigenen Kli-

enten sein, sondern dessen Interessen losgelöst von Zielkonflikten vertreten. Die 

Unabhängigkeit zum eigenen Klienten kann beispielsweise beeinträchtigt sein, wenn 

der Anwalt bei seinem Klienten ein Darlehen aufnimmt. Gestört ist die Unabhängig-

keit sicherlich auch dann, wenn der Anwalt sich selber vertritt (allerdings dürfte dies 

standesrechtlich nicht relevant sein). 

Nachfolgend einige Beispiele zur Unabhängigkeit: 

 Im Entscheid BGE 2A.110/2003 vom 29. Januar 2004 hat sich das Bundesge-

richt sehr ausführlich über das Kriterium der Unabhängigkeit ausgesprochen. 

Aus dem Urteil:

Dr. X ist Inhaber des aargauischen Fürsprecherpatentes. Er steht in einem An-

stellungsverhältnis zur Bank Y. Nach Inkrafttreten des BGFA stellte Dr. X bei 

der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte im Kanton Zürich das Ge-

such, er sei im Sinne von Art. 5 ff. und Art. 36 BGFA ins kantonale Anwaltsre-

gister einzutragen. Er beabsichtige, den Anwaltsberuf als Teilzeit-Selbstän-

digerwerbender auszuüben. Die Aufsichtskommission erachtete das Gesuch 

als begründet und trug Dr. X im Register ein. Gegen diese Eintragung rekur-

rierte der Zürcher Anwaltsverband erfolglos beim Obergericht und reichte eine 

Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht ein. 

Das Bundesgericht leuchtete in einem ersten Schritt den Grundsatz der Unab-

hängigkeit aus Sicht der bisherigen Rechtsprechung aus. Es gelangte zum 
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Schluss, bei (nicht von Anwälten) angestellten Anwälten bestehe eine (unter 

bestimmten Voraussetzungen allerdings widerlegbare) Vermutung des Fehlens 

der Unabhängigkeit; diese werde im BGFA strukturell, institutionell umschrie-

ben (Erwägung Ziffer 5.1.1). Institutionell verstandene Unabhängigkeit bedeute 

bloss, dass das Fehlen der Unabhängigkeit bei Mandaten zu vermuten sei, die 

in irgendeinem Zusammenhang mit der Anstellung stehen; so bei der Vertre-

tung des Arbeitgebers selber oder von mit diesem verbundenen Unterneh-

mungen sowie bei der Vertretung von dessen Kunden. Berate und vertrete der 

Anwalt hingegen Klienten, die in keinerlei Beziehung zu seinem Arbeitgeber 

stehen, erscheine die anwaltliche Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt, soweit 

keine zusätzlichen entsprechenden Indizien vorlägen. Für solche Verhältnisse 

dürfe in der Regel auf Unabhängigkeit geschlossen werden. Das Gesetz sei 

daher so auszulegen, dass der Anwalt für seine Tätigkeit als Anwalt in kei-

nem Angestelltenverhältnis mit einem Arbeitgeber stehen dürfe, der nicht sel-

ber als Anwalt im Register eingetragen sei. Der bei einem diese Vorausset-

zungen nicht erfüllenden Arbeitgeber angestellte Anwalt könne aber die ver-

langte Unabhängigkeit ebenfalls aufweisen, wenn er seine Anwaltstätigkeit 

ausserhalb dieses Angestelltenverhältnisses ausübe und sich auf Mandate be-

schränke, die auch klar ausserhalb des Tätigkeitsbereichs seines Arbeitgebers 

lägen. Für eine derartige teilzeitliche selbständige Anwaltstätigkeit bestehe da-

her grundsätzlich Anspruch auf Eintragung ins Anwaltsregister (Erwägung Zif-

fer 5.2). Das Bundesgericht gelangt somit zum Schluss, bei angestellten An-

wälten bestehe eine (widerlegbare) Vermutung des Fehlens der Unabhängig-

keit. 

In einem weiteren Schritt führte das Bundesgericht aus, angesichts des engen 

Zusammenhangs zwischen der Unabhängigkeit und dem Berufsgeheimnis bei 

angestellten Anwälten dürfe der Registereintrag davon abhängig gemacht 

werden, dass der Anwalt die von ihm getroffenen Vorkehrungen aufzeigt, die 

ihm die Wahrung des Berufsgeheimnisses trotz seiner Anstellung erlauben. Er 

habe für klare Verhältnisse zu sorgen (Erwägung Ziffer 6.1). 

Alsdann liess das Bundesgericht verlauten, der Umstand einer Vollzeitanstel-

lung allein spreche nicht gegen die Zulässigkeit des Registereintrages. Aus-

schlaggebend sei letztlich allein, ob der Anwalt darlegen könne, dass ange-

sichts der Ausgestaltung seines Anstellungsverhältnisses keine Beeinträchti-

gung seiner Unabhängigkeit bzw. der gewissenhaften und allein im Interesse 

seiner Klienten liegenden Berufsausübung drohe (Erwägung 6.2). Das Bun-

desgericht zählt schliesslich ausführlich auf, welche Nachweise insbesondere 

bei vollamtlicher Anstellung vom Anwalt zu erbringen sind (Erwägung 6.3): 

- Eine Erklärung des Arbeitgebers, wonach dieser über die nebenberufliche 

und selbständige Anwaltstätigkeit seines Angestellten im Bilde und damit 

einverstanden ist; 
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- Sicherstellung, dass der Arbeitgeber keinen Einfluss auf diese Anwaltstätig-

keit nehmen kann, namentlich keine Weisungen erteilen darf; 

- Sicherstellung, dass weder der Arbeitgeber noch ihm nahe stehende Unter-

nehmungen noch seine Kunden oder sonstige Geschäftspartner die anwalt-

lichen Dienstleistungen des Angestellten in Anspruch nehmen können; 

- die Führung von Mandaten gegen den Arbeitgeber oder dessen Kunden 

muss ausgeschlossen sein;  

- keinerlei Verpflichtungen des Anwaltes gegenüber dem Arbeitgeber, die ihn 

von der Einhaltung der anwaltlichen Berufspflichten und des Anwaltsge-

heimnisses abhalten könnten; 

- Klärung des Verhältnisses zum übrigen Personal des Arbeitgebers (keine 

Kanzleiarbeiten durch andere Mitarbeiter); 

- strikte Trennung von Vermögenswerten der Klienten von denen des Arbeit-

gebers; 

- kein Zugang des Arbeitgebers zu Akten aus Anwaltsmandaten;  

- räumliche Trennung von unselbständiger und selbständiger Tätigkeit (eige-

ne Geschäftsadresse).  

Vgl. dazu auch die Zusammenfassungen und Kommentierung von Dr. Hans 

Nater in SJZ 2004, S. 139 ff, sowie von Dr. Beat Hess in Anwaltsrevue 3/2004, 

S. 94 f; LGVE 2004 I Nr. 49, S. 116). 

 Entschieden ist die Frage der Zulässigkeit einer Anwalts-Kapitalge-

sellschaft (AG oder GmbH): Das Kantonsgerichts St. Gallen hatte am 18. Ja-

nuar 2011 (BR.2010.2) entschieden, dass gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. d BGFA die 

Unabhängigkeit der Berufsausübung von Anwälten nur dann gewahrt sei, 

wenn die Anwälte von Personen angestellt werden, die selber im kantonalen 

Anwaltsregister eingetragen sind. Dies schliesse den Eintrag von bei Anwalts-

kapitalgesellschaften angestellten Anwälten aus, da die Gesellschaft ihrerseits 

vom Registereintrag ausgeschlossen sei.  

Dieser Entscheid ist vom Bundesgericht am 7. September 2012 aufgehoben 

worden, nachdem das Bundesgericht erstmals entschieden hat, dass An-

waltskanzleien auch als Kapitalgesellschaften organisiert werden können

(2C_237/2011). Dabei muss die Anwaltstätigkeit organisatorisch so strukturiert 

sein, dass sie unabhängig erfolgen kann. Entscheidend ist damit die konkrete 

Organisationsstruktur einer Anwaltskanzlei und nicht deren Rechtsform. Das 

Erfordernis der Unabhängigkeit will eine Einflussnahme von Nicht-Anwälten 

auf die anwaltliche Berufsausübung verhindern, schliesst hingegen nicht aus, 
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dass Anwälte bei anderen Anwälten angestellt sind. Im zu beurteilenden Fall 

haben die Anwälte der St. Galler Kanzlei auf struktureller Ebene griffige Vor-

kehren dafür getroffen, dass die Anwalts-AG vollständig durch Anwälte be-

herrscht wird. Damit ist das Erfordernis der Unabhängigkeit erfüllt: Es ist si-

chergestellt, dass lediglich Anwälte auf die Anstellung anderer Anwälte Ein-

fluss nehmen können. 

Nicht zu entscheiden war damals, ab und gegebenenfalls unter welchen Vo-

raussetzungen eine branchenübergreifende Organisationsform (Multidisciplina-

ry Partnership), an der auch Nicht-Anwälte Gesellschaftsanteile besitzen, mit 

dem Anwaltsgesetz vereinbar ist (solche Organisationsformen waren in ZH, LU 

usw. unter Einhaltung von Regeln [Mehrheiten von registrierten Anwälten] zu-

gelassen). Mit Entscheid vom 15. Dezember 2017 (2C_1054/2016, 

2C_1059/2016) erachtet das Bundesgericht sowohl die institutionelle Unab-

hängigkeit als auch die hinreichende Wahrung des Berufsgeheimnisses als 

nicht gegeben, wenn im obersten Leitungsorgan einer Anwaltskörperschaft 

Nicht-Anwälte vertreten sind. Die Aufsichtsbehörde Luzern hat darauf reagiert 

und mit Schreiben vom 24. April 2018 beschlossen: 

 Neugründungen von Anwaltsgesellschaften haben nach den Vorgaben die-

ser neuen bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu erfolgen. 

 Bei Gesuchen um Neueintragung einer Rechtsanwältin oder eines Rechts-

anwalts als Angestellte oder Angestellter einer Anwaltsgesellschaft, die als 

AG oder GmbH konstituiert ist, verlangt die Aufsichtsbehörde den statutari-

schen Nachweis, dass die Vorgaben dieser neuen Bundesgerichtsurteile 

eingehalten sind. 

 Bei den bereits eingetragenen Rechtsanwälten, welche bei einer nach dem 

Zürcher-Modell organisierten Anwaltsgesellschaft angestellt sind, verlangen 

wir vorläufig - vorbehältlich eines speziellen Grundes - keinen neuen Nach-

weis ihrer Unabhängigkeit. 

 Zur Praxis der Aufsichtsbehörde des Kantons Luzern hinsichtlich der Eintra-

gung im Anwaltsregister folgende Fallbeispiele: 

- Ein zu 100 % bei einer Versicherungsgesellschaft angestellter Rechtsanwalt 

stellt ein Eintragungsgesuch mit der Begründung, er wolle in der Freizeit 

noch als Anwalt tätig sein. Die Aufsichtsbehörde hat dem Eintragungsge-

such stattgegeben. Das Obergericht hat die vom LAV dagegen erhobene 

Verwaltungsgerichtsbeschwerde unter Hinweis auf das zwischenzeitlich er-

gangene Bundesgerichtsurteil (BGE 2A.110/2003) abgewiesen. 

- Die Aufsichtsbehörde hat einen Rechtsanwalt ins Anwaltsregister eingetra-

gen, welcher teilzeitlich im Rechtsdienst einer Bank tätig ist. Die Eintragung 

erfolgte mit den Auflagen, wie sie das Bundesgericht formuliert hat. Ver-

schärft wurden diese Auflagen allerdings insofern, als die Aufsichtsbehörde 

diesen Anwalt verpflichtete, sich auf Mandate zu beschränken, die klar aus-
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serhalb des Tätigkeitsbereichs seiner Arbeitgeberin liegt (AR 04 19 vom 3. 

Mai 2004; LGVE 2004 I Nr. 49, S. 116). Nachdem die betroffene Bank  

neben dem eigentlichen Bankgeschäft ausdrücklich auch Beratungen im 

Ehegüter- und Erbrecht anbietet, dürfte das Tätigkeitsgebiet des betroffenen 

Anwaltes doch erheblich eingeschränkt sein.  

- Ein kantonaler Beamter mit einem 80 % Pensum will sich registrieren las-

sen. Die Aufsichtsbehörde genehmigt die Eintragung mit der Begründung, 

es sei dem Betroffenen freigestellt, ob er in den verbleibenden 20 % als 

selbständiger Anwalt tätig sein wolle. Er erhielt lediglich die Auflage, nicht 

im Sachgebiet tätig zu sein, wofür er beim Kanton angestellt ist.  

- Ein Anwalt wurde im Jahre 2001 wegen Geldwäscherei und Anstiftung zu 

falschem Zeugnis strafrechtlich verurteilt. Der Strafregistereintrag wäre 

löschbar gewesen im Mai 2003. Die Aufsichtsbehörde belegte den Anwalt 

vom 04. Januar bis 04. Juli 2002 mit einem Berufsverbot. Hätte nun der 

Strafregistereintrag zu einer Verweigerung der Eintragung im Anwaltsregis-

ter geführt, wäre dies einer Verlängerung des ursprünglich ausgesproche-

nen Berufsverbots von sechs auf 16 Monate gleichgekommen. Die Auf-

sichtsbehörde hat den betroffenen Anwalt deshalb - trotz Strafregisterein-

trag - am 10. Juli 2002 in das Anwaltsregister eingetragen.  

- Verschiedene Anwälte boten vor dem Inkrafttreten des BGFA über juristi-

sche Personen (meist GmbH's) Rechtsberatungen an. Die Aufsichtsbehör-

de erachtet es als problematisch, dass via juristische Person Nicht-Anwälte 

Einfluss nehmen können (Berufsgeheimnis!) und die Konstruktion auf eine 

(wohl nicht zulässige) Haftungsbeschränkung hinauslaufe. Das BGFA ver-

bietet allerdings die Erbringung von Anwaltsdienstleistungen im Rahmen ei-

ner Körperschaft (AG oder GmbH) nicht. Es haben sich diverse Aufsichts-

behörden (nebst LU die der Kantone ZH, OW, ZG, AG und BS) dafür aus-

gesprochen, dass Anwälte ihre Dienstleistungen auch als Angestellte einer 

„Anwalts-AG“ erbringen und namentlich im Anwaltsregister eingetragen sein 

können, was ihnen ja das Recht zur Prozessführung erst ermöglicht. Wie 

erwähnt hat das Bundesgericht diese Praxis inzwischen bestätigt (2012) 

und präzisiert (2017). 

3. Berufspflichten des Anwaltsgesetzes 

Im BGFA werden in Art. 12 die Berufsregeln für die im Anwaltsregister eingetrage-

nen Personen aufgeführt; kantonale Bestimmungen haben in diesem Bereich keinen 

Platz mehr (Botschaft 172.2; Hans Nater, Überarbeiteter Entwurf für ein Bundesge-

setz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, SJZ 95 [1999], S. 198). Zur 

Auslegung dieser öffentlich-rechtlichen Berufsregeln können nach wie vor die nun in 

der ganzen Schweiz geltenden Standesregeln (und die bisherige Praxis) herangezo-

gen werden. (Isaak Meier, a.a.O., S. 34; Botschaft 233.1; LGVE 2002 I Nr. 45 und 
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46). Insoweit die kantonalen Verbände von ihrem Recht Gebrauch machen, noch 

zusätzliche, kantonale Standesregeln zu erlassen, dürfte diesen wohl eine eher  

beschränkte Geltung, bezogen einzig auf die Mitglieder des lokalen Anwaltsverban-

des, zukommen. 

Obwohl Art. 12 BGFA als abschliessende Regelung vorgesehen ist, wird bereits laut 

über die Frage nachgedacht, ob nicht ungeschriebene Berufsregeln hinzukommen 

müssen (Isaak Meier, a.a.O., S. 34).  

Zur Konkretisierung dieser Berufsregeln sowie des Berufsgeheimnisses in Art. 13 

BGFA sollen nun einige Fälle aus der Praxis näher untersucht werden. Die Beispiele 

beziehen sich nur teilweise auf die im BGFA aufgelisteten Berufsregeln, im Übrigen 

aber noch auf bisheriges kantonales Anwaltsrecht. Da im BGFA im Wesentlichen  

bereits bisher unter den kantonalen Rechten geltende Berufspflichten übernommen 

wurden, sind die Beispiele gleichwohl illustrativ.  

Die Berufspflichten für Anwälte gemäss Art. 12 BGFA beziehen sich nicht auf sein 

Privatleben. Die Anwaltsaufsichtskommission des Kantons Aargau hat in diesem Zu-

sammenhang am 20. September 2006 entschieden, dass die gemäss rechtskräfti-

gem Urteil von der beanzeigten Anwältin erfüllten Tatbestände der Beschimpfung 

und mehrfachen Drohung sowie der SVG-Tatbestände der ungenügenden Aufmerk-

samkeit beim Rückwärtsfahren und des pflichtwidrigen Verhaltens nach einem Unfall 

vom Gesichtspunkt der Berufsregelverletzung her nicht relevant seien (ZBJV 144 

(2008), S. 180 ff.). 

A) Sorgfältige und gewissenhafte Berufsausübung (Art. 12 lit. a BGFA, General-

klausel) 

 Als Parteivertreter in einem Scheidungsverfahren berief sich Anwalt B in seiner 

Appellationsbegründung in Luzern auf die unter den Ehegatten geführten aus-

sergerichtlichen Vergleichsverhandlungen und legte Teile der einschlägigen 

Anwaltskorrespondenz als Beweisurkunden auf. Anwalt B stellte sich im Auf-

sichtsverfahren auf den Standpunkt, das Verbot der Preisgabe vertraulich er-

klärter Vergleichsverhandlungen sei nach dem neuen Recht des BGFA dem 

rein privatrechtlichen Standesrecht zuzuzählen. Mit dem neuen Bundesgesetz 

über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte seien die Berufsregeln 

vereinheitlicht und in Art. 12 BGFA abschliessend aufgeführt worden.  

Als erstes stellte das Obergericht des Kantons Luzern fest, die Standesregeln 

des Luzerner Anwaltsverbandes seien auch unter der Herrschaft des neuen 

Anwaltsgesetzes zur Auslegung bzw. Konkretisierung einer bundesrechtlich 

statuierten Berufspflicht heranzuziehen. Alsdann führte das Obergericht aus, 

ein allfälliger Verstoss gegen die Pflicht zur vertraulichen Behandlung von Ver-

gleichsverhandlungen stelle eine Verletzung der in der Generalklausel von Art. 
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12 lit. a BGFA enthaltenen Pflicht zur Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit bei der 

Berufsausübung dar (LGVE I 2002 Nr. 46).  

 In einem anderen Fall hielt das Bundesgericht fest, dass ein unnötig forsches 

und unangebracht hartes Vorgehen eines Rechtsanwaltes regelmässig nicht 

dem Gebot der sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung entspricht 

und unter Umständen eine Disziplinierung wegen Verletzung von Art. 12 lit. a 

BGFA rechtfertigt. Andererseits ist ein Anwalt nicht verpflichtet, stets das mil-

dest mögliche Vorgehen zu wählen. Es erachtete daher eine Betreibung ohne  

vorangehende Androhung derselben nicht als standeswidrig. Der Anwalt habe 

mit der Betreibung eine Verjährungsunterbrechung angestrebt. Es sei nicht  

anzunehmen gewesen, dass die Gegenpartei eine Verjährungsunterbre-

chungserklärung abgegeben hätte. Der Verzicht, eine solche vorgängig einzu-

holen sei nicht zu beanstanden gewesen. Nur wenn eine Betreibung als gera-

dezu missbräuchlich bezeichnet werden müsse, wenn dadurch etwa die blosse 

Kreditwürdigkeit der Gegenpartei geschädigt werden solle, läge ein Verstoss 

gegen Art. 12 lit. a BGFA vor (Urteil vom 18. Juni 2004, 2A.459/2003).  

 Standeswidrig war dann allerdings folgender Passus in einem Schreiben eines 

Anwalts: „Im Übrigen darf ich Sie in Kenntnis setzen, dass sich mein Mandant 

– entsprechend ihrem „Vorbild“ – vorbehält, Kopien dieses Schreibens an die 

interessierten Personen zu versenden.“ Der Anwalt habe nicht nur ungesetzli-

che Mittel zu unterlassen. Er habe sich auch gesetzeskonformer Vorgehens-

weisen zu enthalten, wenn sie im „konkreten Fall in rechtsmissbräuchlicher, 

nicht dem eigentlichen Zweck entsprechender oder unverhältnismässiger  

Weise ausgeübt werden“. So lag zwischen der Drohung und dem angestrebten 

Ziel, nämlich der Erfüllung verschiedener Forderungen durch die Gegenpartei, 

kein sachlicher Zusammenhang vor. Der Anwalt konnte sich der Disziplinie-

rung auch nicht mit dem Argument entziehen, er habe nicht aus eigenem  

Antrieb, sondern instruktionsgemäss gehandelt. Der Anwalt, der seine Unab-

hängigkeit dem Klienten gegenüber nicht zu wahren vermöge, sei auch den 

Behörden der Rechtspflege gegenüber nicht vertrauenswürdig (Urteil vom  

20. August 2001, 2P.46/2001). 

 Im Ton völlig vergriffen hatte sich ein Anwalt, der einen Arzt einer Versiche-

rungseinrichtung mit folgenden Qualifizierungen versah: „personifizierte Unzu-

verlässigkeit“, „Schreibtischarzt“, er „phantasiere“ andere ärztliche Meinungen 

„weg“. Er sei ein „in Funk und Fernsehen als rassistisch verschriener Kreis-

arzt“; sein Klient werde nicht bei ihm erscheinen, um sich „abschlachten“ zu 

lassen. Der Anwalt fuhr mit seinen „Ehrbezeugungen“ fort, indem er ihn als 

„berühmt-berüchtigt“ „offensichtlich xenophob“ und als „chronischen Falsch-

gutachter“ bzw. „Verbrecher“ bezeichnete. Andere Mitarbeiter der Versiche-

rungseinrichtung bezeichnete er als „Schweinehunde“. Der Anwalt wollte im 

Disziplinarverfahren den Wahrheitsbeweis antreten. Das Bundesgericht hielt 

ihm jedoch vor, dass eine Partei, die ihre Aussage nicht ohne weiteres bewei-

sen könne, zurückhaltende Formulierungen zu verwenden habe. Es liege z.B. 
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kein rechtskräftiges Strafurteil vor, das den Vorwurf, der Betitelte sei ein „chro-

nischer Falschgutachter“, belegen würde. Die Aussagen liessen sich auch 

nicht damit rechtfertigen, dass ein Mitarbeiter der Versicherungseinrichtung ei-

nem Klienten angeblich „südländische Rentenbegehrlichkeit“ vorgeworfen ha-

ben soll. Die Busse von CHF 3´000.00 wurde durch das Bundesgericht ge-

schützt (Urteil vom 4. Mai 2004, 2A.545/2003). 

 Standeswidrig verhielt sich auch ein Testamentsvollstrecker, der Kosten, die 

ihm aus einem Verfahren vor der Aufsichtsbehörde erwuchsen – es wurde ge-

gen ihn Anzeige erstattet – dem Nachlass belastete. Das Bundesgericht hielt 

fest, dass ein Anwalt, der als Willensvollstrecker tätig ist, dadurch nicht in sei-

ner Eigenschaft als Anwalt von der Einhaltung des öffentlichen Anwaltsstan-

desrechts und der entsprechenden Kontrolle entbunden sei. Die dem Willens-

vollstrecker anlässlich eines Verfahrens vor der Aufsichtsbehörde entstande-

nen Kosten sind daher vom Nachlass bzw. den Erben nur insoweit zu tragen, 

als dieser sich in den Verfahren gegen unberechtigte Angriffe verteidigen 

musste. War der Willensvollstrecker säumig, so gehört das Führen des Auf-

sichtsverfahrens nicht zur ordnungsgemässen Nachlassabwicklung (Urteil vom 

3. September 2001/2P.139/2001). 

 Die Züricher Aufsichtsbehörde hielt aber auch fest, es sei nicht ihre Aufgabe, 

bei Ehrverletzungsvorwürfen an Stelle der dafür zuständigen Strafuntersu-

chungsbehörden die Rolle einer billigen Entscheidungsinstanz zu übernehmen. 

Im betreffenden Fall hatte der Anzeiger behauptet, der angezeigte Anwalt habe 

ihn in nötigender Absicht der Veruntreuung und des Betrugs bezichtigt. Zudem 

hatte der Angezeigte angedroht, bei Nichtüberweisung des Restguthabens 

seiner Mandantschaft auftragsgemäss die ihm als geboten erscheinenden 

rechtlichen Schritte einzuleiten. Letztere Androhung hingegen entspreche übli-

chem anwaltlichem Vorgehen und sei nicht zu beanstanden (ZR 104 (2005) 

Nr. 29, S. 125f).  

 Ein Verfahren wegen übler Nachrede wurde gegen einen Anwalt angestrengt, 

der sich in seinem Plädoyer über die Gegenpartei wie folgt geäussert hatte: 

- „Er fabriziert Beweismittel.“ 

- „Er hat eine Verfügung der Steuerverwaltung vorgelegt, die gefälscht und 

verfälscht war.“ 

- „Er ist immer noch im Kampf und seine Mittel sind nicht schön oder nicht 

legal.“ 

Dass die ersten beiden Äusserungen zutreffend waren, konnte der Anwalt im 

Rahmen des Wahrheitsbeweises belegen. Wegen der letzten Äusserung  

wurde er aber auf kantonaler Ebene diszipliniert. Auf Nichtigkeitsbeschwerde 

hin hob das Bundesgericht in BGE 131 IV 154 ff. auch noch den Schuldspruch 

betreffend die letzte Äusserung auf mit der Begründung, dass nachdem straf-

bares Verhalten (Urkundenfälschung) nachgewiesen worden sei, erschiene 
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auch die letzte Äusserung, obwohl nicht ausdrücklich spezifiziert, als zulässig, 

da sie allerhöchstens als eine gewisse Übertreibung bzw. Zuspitzung zu  

betrachten und strafrechtlich nicht relevant sei.  

 Im Bundesgerichtsentscheid, publiziert in 2A. 168/2005 waren die folgenden 

Äusserungen eines Anwalts in seinen Rechtsschriften zu beurteilen: 

- „Der Rekurrentenvertreter will für sich sogar Unverschulden in Anspruch 

nehmen, weil er offensichtlich nicht fähig war, das geltende Gesetz zu kon-

sultieren.“ 

- „Es bedarf schon einer gehörigen Portion an Überheblichkeit, wenn alle 

anderen [...] Fehler gemacht haben sollen – nur der Rekurrentenvertreter 

natürlich nicht.“ 

- „Die ganze Darstellung des Rekurrentenvertreters stellt ein Geleier mit Aus-

flüchten dar, [...] 

- „Der Rekurrentenvertreter reizt gerade das Verhältnismässigkeitsprinzip, 

wenn er trotz verpasster Frist alles daran setzt, sich zu rechtfertigen, dies 

mit lebensfremden, teils überheblichen und fremden Erwägungen.“ 

- „Hier hört man den beklagtischen Rechtsvertreter als offensichtlich ver-

wöhnten und haushaltsentwöhnten Ehemann argumentieren.“ 

Das Bundesgericht warf dem belangten Anwalt vor, auf die persönliche Ebene 

zwischen den Parteivertretern herabgeglitten zu sein. Derartige Verunglimp-

fungen stören den ordentlichen Gang der Rechtspflege und das Vertrauen in 

die Anwaltschaft. Dieses Verhalten war zur Verfolgung der Interessen seiner 

Mandantschaft nicht nötig. 

 Mit einer saftigen Busse von CHF 15'000.00 wurde ein Anwalt bestraft, der 

sich gegenüber einer Behörde (das Amt für Umweltschutz LU) dahingehend 

äusserte, er sei sich bewusst, dass sie den Fall selbstverständlich schematisch 

und damit im Sinne von Art. 9 BV willkürlich abwandeln möchten. Er sei sich 

auch gewohnt, dass ihre Amtsstelle den Anspruch auf das rechtliche Gehör 

nicht respektiere und sich meist mit schematischen Floskeln begnüge. Damit 

unterstellte der Anwalt gemäss Bundesgericht dieser Behörde bzw. den Mitar-

beitern in pauschaler Weise eine generell auf Willkür – somit auf groben 

Rechtsbruch – gerichtete Mentalität. In ähnlicher Weise fuhr er in seiner Ein-

gabe fort. Er wisse natürlich, dass sich ihre Amtsstelle weder um das USG 

noch um die AltlV kümmere. Daher lege er ihnen eine Kopie der betreffenden 

Unterlagen betr. Vollzugshilfe bei. Er führte weiter aus, dass vielleicht diese 

Unterlagen sie dazu bringen könnten, die Vorschriften einzuhalten, wenn ihnen 

schon Verfassung, Gesetz und Verordnung nichts wert seien. Es sei offen-

sichtlich ein Skandal, wenn zwei Beamte einer Luzerner Amtsstelle sich derart 

über Gesetz und Verfassung hinwegsetzten. Er gehe davon aus, dass sie bei-

de offenkundig nicht über die notwendige Neutralität verfügten, um den Fall 

korrekt weiter zu bearbeiten. Die Zürcher Behörden nähmen im Unterschied 

zum AFU des Kantons Luzern die Vorschriften des Rechtsstaates ernst.  



Anwalts- und Standesrecht, Präsident LAV, 16.4.2021 Seite 22 

Dass die Busse in diesem Fall so hoch ausfiel war darauf zurückzuführen, 

dass die Disziplinarbehörde den Umstand stark gewichtete, dass der Be-

schwerdeführer unbestrittenermassen bereits viermal zuvor rechtskräftig dis-

zipliniert worden war (zuletzt mit CHF 2'000.00 bzw. 5'000.00) (Bundesge-

richtsurteil vom 12. Oktober 2005, 2A.368/2005).  

 Mit einer Ordnungsbusse wurde auch ein Anwalt belegt, der gegenüber dem 

Gericht die Fähigkeit eines Gutachters aufgrund dessen Krankheit mit den 

Worten in Zweifel zog, man dürfe "nie Kranke und Lahme an den Akten üben 

lassen".  

 Es geht auch nicht an, einer Polizeibehörde vorzuwerfen, sie ordne Terror-

massnahmen an und übe Staatsterror aus. Der Behörde konnte in Bezug auf 

ihr Vorgehen nichts vorgeworfen werden. Seine Vorwürfe erfolgten in jeder 

Beziehung wider besseres Wissen. Mit Aussprechen eines Verweises sei die 

disziplinierende Behörde sicher nicht zu streng vorgegangen (SJZ 102 (2006) 

Nr. 2, S. 38). 

 Als beleidigend und entsprechend zu büssen wurde auch eine Äusserung ei-

nes Anwalts beurteilt, der eine Beschwerde eines Gegenanwalts für dessen 

Klienten als "Schnapsübung" bezeichnete.  

 Unsorgfältig handelt auch, wer Mandate annimmt und auch Vorschüsse kas-

siert, jedoch nichts nach aussen Wahrnehmbares vorkehrt, gerichtliche Fristen 

und Termine nicht befolgt und zeitweilig für die Klientschaft überhaupt nicht er-

reichbar ist.  

 Ein Rechtsanwalt wurde von der Anwaltskammer des Kantons Solothurn mit 

einer Busse von CHF 1’000.00 belegt, weil er gegen eine Versicherungsge-

sellschaft innerhalb von drei Monaten zwei Betreibungen über je CHF 500 Mil-

lionen eingeleitet hatte. Als Grund gab er an, die drohende Verjährung verhin-

dern zu wollen. 

Das Bundesgericht bestätigte die Busse. Es kam zum Schluss, dass die vom 

Anwalt eingeleiteten Betreibungen ohne sachlichen Grund erfolgt seien. Mit 

Blick auf die konkreten Rechtsstreitigkeiten hätte er realistischerweise lediglich 

Beträge im Promillebereich der in Betreibung gesetzten Forderungen für seine 

Klienten erzielen können. Damit sei er seiner Verpflichtung, exzessive Angriffe 

auf die Gegenpartei zu vermeiden, nicht nachgekommen bzw. eine Eskalation 

des Streits in Kauf genommen. Ein solches Verhalten liege nicht im Interesse 

der Klienten und sei mit einer sorgfältigen und gewissenhaften Berufsaus-

übung i.S.v. Art. 12 lit. a BGFA nicht zu vereinbaren (BGer Urteil 2C_507/2019, 

E. 5.5.). 

 Unter dem Blickwinkel von Art. 12 lit. a BGFA war auch zu beurteilen, ob eine 

Anwältin zu Recht mit der Gegenpartei direkt Kontakt aufgenommen hatte. Ei-
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ne sorgfältige und gewissenhafte Berufsausübung setzt voraus, dass der 

Rechtsanwalt eine anwaltlich vertretene Gegenpartei grundsätzlich nur mit 

Einwilligung von deren eigenem Anwalt direkt kontaktiert. Ausnahmen beste-

hen bloss bei besonderer Dringlichkeit oder wenn die Gegenpartei selbst an 

den Rechtsanwalt herantritt. Dies berechtigte im konkreten Fall die Anwältin 

nicht dazu, sich persönlich zur Gegenpartei zu begeben, um diese anzuhalten, 

die Schlüssel zu den Geschäftsräumlichkeiten ihres Mandanten zurückzuge-

ben (Urteil vom 8.11.2006, 2P.156/2006 und 2A.355/2006). 

 Für erlaubt hielt die Zürcher Aufsichtsbehörde über die Rechtsanwälte hinge-

gen die Durchführung von Privatermittlung eines Strafverteidigers. Er müsse 

sich dabei allerdings an die Regel halten, dass seine Aktivitäten die behördli-

che Beweisaufnahme nicht behindern oder verhindern dürfen. Die rechtmässi-

ge Aufsuchung des Tatortes, um sich einen Überblick zu verschaffen, ist als 

zulässiges und grundsätzlich auch gebotenes Mittel im Rahmen der Tätigkeit 

als Verteidiger zu werten. Ein Anwalt war nach Abschluss der polizeilichen Er-

mittlungen in die Räumlichkeiten des Tatortes gelangt und hatte im Putzeimer 

eine Schusswaffe gefunden, die sich im Nachhinein als Tatwaffe herausgestellt 

hatte. Der Tatort war jedoch nicht mehr versiegelt. Der Anwalt schien sich kor-

rekt verhalten zu haben, an der Schusswaffe hatte er zwar manipuliert, aller-

dings mit Handschuhen, versuchte also offensichtlich nicht, Spuren zu verwi-

schen. Ob da Nachahmung empfohlen sei, bleibe dahingestellt (ZR 106 

(2007), S. 161 ff.). 

 Im Entscheid BGE 136 II 551 hielt das Bundesgericht die Voraussetzungen 

fest, unter denen der Anwalt unter Beachtung von Art. 12 lit. a BGFA eine  

private Zeugenbefragung durchführen darf. Eine private Zeugenbefragung ist 

nur dann mit der anwaltlichen Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Be-

rufsausübung vereinbar, wenn (1.) eine sachliche Notwendigkeit für die Befra-

gung besteht, (2.) diese zudem im Interesse des Mandanten liegt und wenn 

(3.) die Befragung so ausgestaltet wird, dass jede Beeinflussung vermieden 

und die störungsfreie Sachverhaltsermittlung durch das Gericht bzw. die Un-

tersuchungsbehörde gewährleistet wird. 

Das Bundesgericht zitiert die Lehre, gemäss der, um der Gefahr einer Beein-

flussung des potentiellen Zeugen bzw. dem blossen Anschein einer unzulässi-

gen Einflussnahme in solchen Fällen entgegenzuwirken, vom Anwalt die Be-

achtung entsprechender Vorsichtsmassnahmen gefordert werden: So soll der 

Anwalt den Zeugen schriftlich um ein Gespräch ersuchen und ihn darauf hin-

weisen, dass er weder verpflichtet ist zu erscheinen noch auszusagen. Eben-

falls habe der Anwalt dem Zeugen mitzuteilen, im Interesse welches Mandan-

ten das Gespräch stattfinden soll. Das Gespräch solle ohne den Mandanten 

und wenn immer möglich in den Räumlichkeiten des Anwalts stattfinden, wobei 

gegebenenfalls eine Drittperson als Gesprächszeugin hinzugezogen werden 

soll. Der Anwalt dürfe keinen Druck auf den Zeugen ausüben und ihn insbe-

sondere nicht zu einer bestimmten Aussage oder überhaupt zu irgendeiner 
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Aussage drängen und ihm für den Fall des Schweigens nicht mit Nachteilen 

drohen. Als verpönt erachtet wird auch das Stellen von Suggestivfragen. 

(Hinweis: Kaspar Schiller hat sich am SAV-Anwaltskongress 2011 dahinge-

hend geäussert, dass seines Erachtens keine Verletzung der anwaltlichen 

Sorgfaltspflichten vorliege, wenn diese Vorsichtsmassnahmen nicht getroffen 

würden. Auch die ersten zwei Voraussetzungen des Bundesgerichts seien 

überflüssig; zu beachten sei einzig die strafrechtliche Grenze einer Beeinflus-

sung, nämlich die Anstiftung zu falschem Zeugnis). 

 Unzulässig war eine Kontaktnahme mit einer Zeugin in einem Strafverfahren, 

was dem betreffenden Anwalt ein einjähriges Berufsverbot einbrachte (Bun-

desgerichtsurteil vom 25. Februar 20192C_536/2018). Der Klient des Anwalts 

wurde der mehrfachen qualifizierten Körperverletzung, der mehrfachen Frei-

heitsberaubung, der mehrfachen sexuellen Nötigung sowie der mehrfachen 

Vergewaltigung gegenüber drei Frauen (insbesondere zulasten von C.) für 

schuldig gesprochen. Die Anwaltskammer St. Gallen kam zum Schluss, der 

Anwalt habe gegen die Berufsregeln verstossen, indem er mit C., dem Opfer 

und der (potentiellen) Zeugin im Strafverfahren seines Mandanten, zweimal 

Kontakt aufgenommen habe. Die Anwaltskammer verhängte ein zweijähriges 

Berufsausübungsverbot. Das Bundesgericht reduzierte das Berufsausübungs-

verbot auf 1 Jahr. Es befand auch, dass der Anwalt zweimal ohne sachlichen 

Grund und ohne die aus anwaltsrechtlicher Sicht gebotenen Vorsichtsmass-

nahmen sich mit C. getroffen habe. Dies könne nicht als leichte Pflichtverlet-

zung qualifiziert werden. Mit berücksichtigt wurde auch, dass der Anwalt ein 

paar Jahre zuvor bereits einmal ein Verbot "absitzen" musste und offensicht-

lich nichts daraus gelernt hat. So kam das Bundesgericht zum Schluss, dass 

das Vorgehen des Anwalts "ernsthafte Zweifel an seiner charakterlichen Eig-

nung für den Anwaltsberuf. Angesichts der psychisch besonders schwierigen 

Lage eines mutmasslichen Opfers sexueller Gewalt ist von Seiten eines An-

walts eine erhöhte Sorgfaltspflicht zu erwarten, die er auf krasse Weise verletzt 

hat" (E. 5.5).  

 Das Bundesgericht entschied am 24. Februar 2006 (2A.177/2005), dass wenn 

ein Rechtsanwalt nach den kantonalen Regelungen auch die Befugnisse einer 

Urkundsperson ausübe (wie beispielsweise im Kanton Zug), diese Tätigkeit 

ebenfalls zu seiner Berufsausübung im Sinne von Art. 12 BGFA gehöre und er 

hinsichtlich seiner Tätigkeit als Urkundsperson dem Disziplinarrecht des BGFA 

unterstünde. 

 Die Verpflichtung zu Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit erstreckt sich auch auf 

die Beziehungen des Anwalts zur Gegenpartei. Deshalb muss die Vereinba-

rung der Vertraulichkeit in einem Vergleich zwischen den Parteien auch von 

den Anwälten beachtet werden, die bei der Aushandlung des Vergleichs mit-

wirken. Eine Missachtung der vereinbarten Verschwiegenheit durch  

den Anwalt stellt deshalb eine Verletzung der anwaltlichen Pflicht zur sorgfälti-

gen und gewissenhaften Berufsausübung nach Art. 12 lit. a BGFA dar.  
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Wenn aber im Rahmen eines Haftpflichtfalls die SUVA ihre Regressansprüche 

gegenüber dem Unfallverursacher und dessen Haftpflichtversicherung geltend 

machen will, hat der Unfallgeschädigte eine gesetzliche Auskunftspflicht ge-

genüber der SUVA. Diese Auskunftspflicht kann nicht durch eine Vertraulich-

keitsklausel eingeschränkt werden. Und was der Unfallgeschädigte bekannt 

geben darf bzw. muss, muss auch sein Anwalt bekannt geben dürfen. Die Ver-

tretung der SUVA gegen den Haftpflichtversicherer durch einen Anwalt, der 

vorher als Geschädigtenvertreter aufgetreten ist und als solcher mit dem Haft-

pflichtversicherer einen Vergleich mit einer Vertraulichkeitsklausel abgeschlos-

sen hat, verstösst deshalb nicht gegen Art. 12 lit. a BGFA (2C_900/2010, Urteil 

vom 17.06.2011). 

 Die Zürcher Aufsichtsbehörde hatte Klauseln in einem anwaltlichem Voll-

machtsformular auf die Vereinbarkeit mit Art. 12 lit. a und i BGFA zu überprü-

fen, wobei sie Folgendes entschieden hat (ZR 110/2011 S. 264, Urteil vom 

01.09.2011): 

Die Verwendung eines Vollmachtsformulars, in welchem eine Aktenaufbewah-

rung während nur fünf Jahren vorgesehen wird, verstösst nicht gegen Art. 12 

lit. a BGFA. Eine solche Bestimmung kann aber gegen zivilrechtliche Aufbe-

wahrungsfristen (Art. 962 OR) oder gegen das Steuerrecht verstossen, was die 

Aufsichtsbehörde aber nicht zu beurteilen hat (Erw. C). 

Die Klausel in der Vollmacht, wonach der Anwalt für die Geltendmachung von 

Honoraransprüchen aus dem Mandatsvertrag vom Berufsgeheimnis befreit ist 

(somit eine Klienteneinwilligung zur Entbindung zwecks Durchsetzung des  

Honoraranspruchs), muss jederzeit widerrufbar sein. Ohne einen ergänzenden 

Zusatz der jederzeitigen Widerrufbarkeit besteht eine unqualifizierte Entbin-

dungserklärung, welche mit der Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Be-

rufsausübung gegenüber dem Klienten nicht vereinbar ist und deshalb gegen 

Art. 12 lit. a BGFA verstösst (Erw. D). 

Hingegen liegt kein Verstoss gegen die Berufspflichten gemäss Art. 12 lit. a 

und i BGFA vor, wenn in der Vollmacht ein Verzugszins von 8% und eine 

Mahngebühr von CHF 30.00 zuzüglich Porto pro Mahnung stipuliert wird (Erw. 

E). 

Die Bestimmung, wonach der Anwalt sein Mandat sofort niederlegen darf, falls 

eine Akontozahlung nicht innert 10 Tagen ab Versand oder einer allfällig kürzer 

gesetzten Frist erfolgt, verstösst gegen Art. 12 lit. a BGFA. Die anwaltliche 

Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung gebietet, dass der 

Anwalt ein Mandatsverhältnis nur so auflöst, dass es dem Klienten möglich ist, 

seine Interessen rechtzeitig selbst zu wahren, oder den Beistand eines ande-

ren Anwalts in Anspruch zu nehmen. Eine sofortige Auflösung des Auftrags-

verhältnisses zur Unzeit ist disziplinarrechtlich nur zulässig, wenn ein "wichti-
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ger Grund" vorliegt. Von wenigen Ausnahmefällen abgesehen, wird die blosse 

Beeinträchtigung finanzieller Interessen des Beauftragten jedoch nicht als 

wichtiger Grund akzeptiert. Der Anwalt muss daher selbst bei Nichtbezahlung 

des Vorschusses kurz vor Ablauf der letztmals erstreckten Frist eine Rechts-

schrift verfassen, oder kurz vor einem wichtigen Gerichtstermin an der Ver-

handlung teilnehmen. Die im Vollmachtsformular des Anwalts vorgesehene 

generelle Ermächtigung, seine Tätigkeit bei nicht fristgerechter Leistung einer 

Akontozahlung sofort einzustellen, ist damit nicht vereinbar (Erw. F). 

 Zu beurteilen war ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist aufgrund eines 

seitens Anwalts selbstverschuldeten Fristversäumnisses. Dabei begründete 

der Anwalt sein Versäumnis damit, dass er zu diesem Zeitpunkt unter einer 

akuten Belastungssituation (Tod des Vaters) gelitten habe. Das Bundesgericht 

bemerkt, dass zum Zeitpunkt des Fristenbeginns die besagte Belastungssitua-

tion noch nicht eingetreten sei. Somit war dem der Rechtsvertreter in diesem 

Moment zuzumuten, gemäss Art. 12 lit. a BGFA die Frist korrekt in seinem in-

ternen System zu vermerken. Entsprechend hätte er seiner sorgfältigen Be-

rufsausübungspflicht entsprechend, rechtzeitig die Frist feststellen müssen. Im 

Übrigen sei die zeitliche Planung ein grundlegendes Arbeitsinstrument, da die 

Dringlichkeit eines Geschäftes den Tagesablauf in der Advokatur bestimme. 

Ohne eine regelmässige Fristenkotrolle sei ein Anwalt ausserstande, seine Tä-

tigkeit ordnungsgemäss zu verrichten (BGer-Urteil 6B_389/2011 vom 

10.10.2011).  

 Das Bundesgericht stellt fest, dass es mit den Berufspflichten gemäss Art. 12 

lit. a BGFA nicht vereinbar sei, wenn ein Anwalt eine Haftbeschwerde einrei-

che, kurz danach für einen Monat in die Ferien verreist, es versäumt, für eine 

geeignete Stellvertretung – wenigstens bei seinen dringendsten Fällen – zu 

sorgen und stattdessen bei der Beschwerdeinstanz beantragt, sie habe „mög-

lichst rasch zu entscheiden“ und im Rahmen dieser Beantragung festhält, die 

Bestätigung des Beschwerdeeingangs und allfällig fristauslösende Korrespon-

denz seien jedoch erst nach der Rückkehr aus den Ferien zuzustellen (BGer-

Urteil 1B_397/2011 vom 29.08.2011). 

 Die pflichtgemässe Berufsausübung ist auch im Rahmen seiner persönlichen, 

bzw. privaten Tätigkeiten zu wahren. So erachtet das Bundesgericht Art. 12 lit. 

a BGFA als verletzt, wenn ein Anwalt einen persönlich verfassten Artikel auf 

seiner eigenen Internetseite publiziert und darin auf unsachlicher Weise Kolle-

gen und kantonale Justizbehörden kritisiert. Schliesslich sei mit der bekunde-

ten Haltung eine wirkungsvolle Vertretung von Klienten nicht mehr sicherge-

stellt. Im Rahmen dieser Rüge stellt das Bundesgericht weiter fest, dass eine 

Ahndung der Pflichtverletzung ein Jahr nach Kenntnis des beanstandeten Vor-

falls verjährt (Art. 19 Abs. 1 BGFA). Hierbei sei entscheidend, wann die Auf-

sichtsbehörde tatsächlich vom inkriminierten Verhalten erfahren habe (BGer-

Urteil2C_665/2010 vom 24.05.2011).  
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 Ein Luzerner Anwalt musste eine Busse von 500 Franken bezahlen, weil er in 

einem Strafprozess eine Staatsanwältin zu heftig kritisiert hatte. Obwohl der 

Gerichtspräsident den Anwalt mehrmals zur Ordnung gerufen hatte, kritisierte 

dieser die Arbeit der Staatsanwältin. Er bezeichnete die Frau wiederholt als in-

kompetent und hielt ihr vor, das Recht nicht genügend zu kennen. Er deutete 

insbesondere darauf hin, dass sie kaufmännisch und treuhänderisch ausgebil-

det sei und kein Jurastudium absolviert habe. Ihre Ausbildung in ihrer Funktion 

als Staatsanwältin verglich er mit einem Velomechaniker, der als operierender 

Arzt tätig sei. Trotz mehrmaliger Ermahnung hielt der Anwalt schliesslich fest, 

die Staatsanwältin erfülle die Wählbarkeitsvoraussetzungen nicht, da sie kein 

Jura-Studium abgeschlossen habe. Diesen mündlich geäusserten Vorwurf 

wiederholte er später in einem Brief an mehrere Kantonsräte (BGer 

2C_907/2017). 

 Wegen diversen Vergehen wurde ein viermonatiges Berufsverbot vom Bun-

desgericht bestätigt (BGer 2C_291/2018). 

B) Zum Grundsatz der Unabhängigkeit (Art. 12 lit. b BGFA) 

 Vgl. BGE 2A.110/2003 vom 29. Januar 2004, vorne Ziffer V.2.B. 

C) Pflicht zur Vermeidung eines Interessenkonflikts (Art. 12 lit. c BGFA) 

 Rechtsanwältin B. wurde vorgeworfen, sie habe in einem Strafverfahren 

gleichzeitig drei Angeklagte verteidigt. B. führte als Rechtfertigung u.a. aus, sie 

habe vor Übernahme des Mandates die Frage einer möglichen Interessenkolli-

sion gewissenhaft geprüft. Die drei Angeklagten seien sich von allem Anfang 

an und während des ganzen Verfahrens über den Sachverhalt, die Tatbeteili-

gung und die Rechtslage einig gewesen und hätten Rechtsanwältin B. auch 

aus Kostengründen gemeinsam mandatiert.  

Gemäss Aufsichtskommission (des Kantons Zürich) über die Rechtsanwälte 

ergibt sich aus der allgemeinen Pflicht zur gewissenhaften Ausübung des Be-

rufs sowie aus der generellen Treuepflicht das Verbot, verschiedene Aufträge 

anzunehmen, die miteinander unverträglich sind oder bei denen widerstreiten-

de Interessen zur Beurteilung stehen. Aus diesen Generalklauseln ergibt sich 

auch das Verbot der Doppelvertretung, welches dem Anwalt untersagt, in der-

selben Streitsache verschiedene Parteien gegeneinander zu vertreten. Grund-

sätzlich ist die Doppelvertretung selbst dann unzulässig, wenn beide Parteien 

davon Kenntnis haben und die gemeinsame Vertretung billigen. In Strafverfah-

ren ist dieses Verbot insbesondere bei der gleichzeitigen Verteidigung von Mit-

angeschuldigten zu beachten. Auch wenn indes in den meisten Strafverfahren 

eine sachgerechte und effiziente Verteidigung von mehreren Mitangeschuldig-

ten kaum möglich ist und die Gefahr einer Interessenkollision latent besteht, 
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soll eine Doppelvertretung in Strafsachen nicht in jedem Fall verboten sein, so 

namentlich nicht bei einer übereinstimmenden Interessenlage und  gleichlau-

tender Sachverhaltsdarstellung der Klienten. Wo keine Widersprüchlichkeiten 

auftreten, ist die gemeinschaftliche Verteidigung mehrerer Angeschuldigter 

durch denselben Rechtsanwalt somit zulässig (ZR 98 [1999] Nr. 46 jeweils mit 

weiteren Hinweisen). 

 Gemäss einem Entscheid der Anwaltskammer des Kantons Bern verstösst ein 

Anwalt, der in zwei voneinander unabhängigen Haftpflichtprozessen gleichzei-

tig die Klägerschaft und das beklagte Spital vertritt, gegen die Pflicht zur Ver-

meidung von Interessenkonflikten (vgl. Hans Nater, Berner Entscheid betref-

fend unzulässige Doppelvertretung im Haftpflichtrecht, in: SJZ 98 [2002] Nr. 

23). Zuerst war der betreffende Anwalt Rechtsvertreter des beklagten Spitals. 

Noch bevor dieses Mandat auf einen anderen Rechtsanwalt überging, klagte 

der disziplinierte Rechtsanwalt für einen anderen Mandanten dasselbe Spital 

ein. Die Anwaltskammer anerkannte, dass in beiden Prozessen nicht vom glei-

chen Sachverhalt ausgegangen werden könne und folgerte daraus, dass keine 

Sperrwirkung für die Übernahme des zweiten Mandates bestanden hätte, wäre 

das erste abgeschlossen gewesen. Genau dies war aber nicht der Fall. 

 In einem Fall, den das Bundesgericht zu beurteilen hatte, ging es um die 

gleichzeitige Vertretung einer Versicherungsgesellschaft und eines ihrer Versi-

cherten in einem Haftpflichtfall. Das Bundesgericht vertrat – entgegen der Auf-

sichtsbehörde des Kantons Zug – die Ansicht, die bloss abstrakte Möglichkeit 

des Auftretens von Differenzen zwischen den Vertragsparteien reiche nicht 

aus, um auf eine unzulässige Doppelvertretung zu schliessen. Der Anwalt ha-

be zudem sensible Informationen, die einer der Klienten nur ihm anvertraut 

habe und die in der Folge nicht in den Prozess eingebracht würden und damit 

allen Beteiligten bekannt würden, nicht unnötig dem anderen Klienten zur 

Kenntnis zu bringen. Die Gefahr der Beeinträchtigung der Interessen der Klien-

ten wegen der gleichzeitigen Vertretung mehrerer Personen erscheine im 

Haftpflichtrecht jedenfalls geringer als etwa bei der Vertretung von mehreren 

Mittätern im Strafprozess. Ein „per-se“ Verbot bestehe entgegen der Ansicht 

der Vorinstanz nicht. Auch die gleichzeitige Vertretung von zwei durch densel-

ben Kläger belangten, beklagten Versicherungsgesellschaften war gemäss  

Bundesgericht zulässig. Allerdings dürfe der Anwalt dann in einem allfälligen 

späteren Verfahren in dem die Haftpflichtquote der Gesellschaften zur Diskus-

sion stünde, keine der Gesellschaften vertreten (Urteil vom 30. April 2008, 

2C_699/2007) 

 Vgl. auch LGVE 1996 I Nr. 37: Der Anwalt vertrat sich selber und den Klienten 

im gleichen Strafverfahren, Gefahr der Interessenkollision bejaht. 

 In einem Bundesgerichtsentscheid ging es um die Frage, ob ein Interessen-

konflikt in einer erbrechtlichen Auseinandersetzung vorliege. Der Erblasser hin-

terliess einen Sohn aus erster Ehe (die Geschwister wurden früher ausgekauft) 
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sowie eine Tochter, die er zusammen mit seiner Lebensgefährtin hatte.  

Die Tochter setzte er auf den Pflichtteil, der Lebensgefährtin hinterliess er ein 

Vermächtnis in Form einer lebenslänglichen Rente. Der beanzeigte Rechtsan-

walt vertrat sowohl die Lebensgefährtin als auch die gemeinsame Tochter, die 

sich in einem von zwei erbrechtlichen Verfahren als Klägerin bzw. Beklagte 

gegenüberstanden. Das Bundesgericht bestätigte die Auffassung der  

Vorinstanz, dass eine derartige Doppelvertretung in einem Prozess im Grund-

satz ausgeschlossen ist, ohne dass geprüft werden müsse, wo konkret tat-

sächliche Interessengegensätze bestünden. Erforderlich wäre jedenfalls, dass 

die Möglichkeit eines Interessenkonflikts wegen der Natur der Streitsache zum 

vornherein ausser Betracht fällt. Das Bundesgericht hielt auch fest, dass das 

Verbot der Doppelvertretung bereits vor dem Friedensrichter gilt. In diesem 

Stadium ist die Beratung bzw. der private Einigungsversuch abgeschlossen. 

Durch die Stellung konkreter Rechtsbegehren vor einer staatlichen Instanz 

wird der förmliche Prozess eingeleitet. Der fehlbare Rechtsanwalt wurde mit 

einer Busse von CHF 500.00 belegt (Urteil vom 28. Oktober 2004; 

2A.594/2004). 

 Folge eines gemeinsamen Beratungs- und Mediationsmandates ist, dass der 

Anwalt bei einem späteren Streit nicht eine der Parteien gegen die andere im 

Prozess vertreten darf. 

 In einen Interessenkonflikt geriet auch ein Anwalt, der für seine Klienten deren 

Galerie aus der Konkursmasse erwarb. Die Mandanten hätten zwar im Rah-

men eines Optionsvertrages die Galerie wieder zurückerwerben können, aller-

dings zu einem mit Zeitablauf stets sich erhöhenden Preis. Die letztlich ge-

scheiterten Verhandlungen betreffend einen Rückerwerb verrechnete der  

Anwalt zusätzlich zum Stundentarif. Damit verletzte er das Gebot der Vermei-

dung von Interessenkonflikten erheblich (ZR 106 (2007), S. 119 f.).  

 Das Bundesgericht bejahte einen Interessenkonflikt bei einem Anwalt, der  

zunächst für beide Ehegatten in seiner Funktion als Notar, später in den Ehe-

schutz- und Scheidungsverfahren als Anwalt für den Ehemann tätig gewesen 

ist. In seiner Eigenschaft als Notar übe er zwar teilweise eine hoheitliche Auf-

gabe aus. Die in Art. 12 BGFA geregelten Berufspflichten der Anwälte würden 

sich als Folge der offenen Formulierung der Norm jedoch nicht nur auf die  

Beziehung des Anwalts zum eigenen Klienten beziehen, sondern erfassten die 

gesamte Berufstätigkeit des Rechtsanwalts, d.h. dessen sämtliche beruflichen 

Handlungen und somit auch das sonstige Geschäftsgebaren. Jene Notare, 

welche gleichzeitig als Rechtsanwälte tätig sind, seien überdies gehalten, die 

Unvereinbarkeitsbestimmungen sowohl des Notariatsrechts als auch jene des 

Anwaltsrechts zu respektieren. Wenn der Notar gleichzeitig als Fürsprecher 

praktiziert, dürfe er in einer streitigen Angelegenheit, die einen von ihm zuvor 

öffentlich verurkundeten Sachverhalt betreffe, keine der beteiligten Parteien 

vertreten. Im vorliegenden Fall besteht laut Bundesgericht kein Zweifel daran, 

dass die als Notar erlangten Kenntnisse der finanziellen Verhältnisse der Ehe-
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gatten wesentliche Informationen darstellen, die einer späteren Vertretung ei-

nes Ehegatten bereits im Eheschutzverfahren entgegenstehen. Auf Grund der 

sich hier stellenden Fragen der güterrechtlichen Auseinandersetzung und des 

somit bestehenden Sachzusammenhangs ist in einem solchen Fall ohne weite-

res von einem konkreten Interessenkonflikt auszugehen (Urteil des Bundesge-

richts vom 23. Oktober 2008 [2C_407/2008]). 

 Das Gebot zur Vermeidung eines Interessenkonflikts gemäss Art. 12 lit. c 

BGFA beschlägt auch die Kanzleikollegen eines Anwalts. Dabei ist es uner-

heblich, ob sich die konkrete Gefahr verwirklicht oder nicht. Im vorliegenden 

Fall vertrat der eine Kanzleikollege im Rahmen eines Scheidungsverfahrens 

die Ehefrau. Der gegnerische Ehemann hatte einen Privatdetektiv mit Abklä-

rungen betreffend seine Ehefrau beauftragt. Zwischen dem Ehemann und dem 

Privatdetektiv entbrannte daraufhin ein Streit über die Honorarforderung des 

Detektivs. In diesem Honorarstreit vertrat ein anderer Kanzleikollege den De-

tektiv gegen den Ehemann. Das Bundesgericht hält sodann fest, dass hier die 

konkrete Gefahr eines Interessenkonflikts vorliegt (BGer-Urteil 2C_885/2010 

vom 22.02.2011). 

 Wird eine Parteivertretung trotz eines vorliegenden Interessenkonfliktes ange-

nommen, kann dies zu einer Disziplinarmassnahme gemäss Art. 17 BGFA füh-

ren, so dass die kantonale Aufsichtsbehörde auch ein Berufsverbot ausspre-

chen darf. Liegt keine Zuständigkeit einer kantonalen Aufsichtsbehörde vor, 

kann der in der Sache zuständige Richter bei einem vorliegenden Interessen-

konflikt das Berufsausübungsverbot aussprechen. Das gegenüber dem Anwalt 

verhängte Verbot einen Klienten zu vertreten, berührt den Klienten unmittelbar, 

so dass ihm die Beschwerdeberechtigung im Sinne von Art. 89 Abs. 1 BGG 

zukommt (BGer-Urteil 2C_642/2011 vom 20.02.2012) 

D) Zum Grundsatz der objektiven Werbung (Art. 12 lit. d BGFA) 

 X., Inhaber des zürcherischen Anwaltspatentes und als im Kanton Zürich prak-

tizierender Anwalt aufgeführt, ist Angestellter der Y. AG und Leiter von deren 

Rechtsabteilung am Firmensitz in Zürich. Y. AG liess einen Prospekt verbrei-

ten, in dem unter der Überschrift "Legal Services Switzerland" u.a. die betreu-

ten Rechtsgebiete sowie die Philosophie der Y. AG vorgestellt wurden. Darin 

wurde erwähnt, mit über 70 Anwälten und Büros in allen grösseren Städten der 

Schweiz sei Y. AG die grösste schweizerische "law firm". Y. AG unterscheide 

sich von major law firms dadurch, dass sie mehr als hochqualifizierte Rechts-

beratung anbiete. Ferner wurde im Prospekt darauf hingewiesen, alle Rechts-

berater der Y. AG seien Rechtsanwälte, wiewohl dies nicht zutraf. Die Auf-

sichtskommission büsste X u.a. wegen Verletzung des Verbots aufdringlicher 

Werbung. X erhob staatsrechtliche Beschwerde ans Bundesgericht. 
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Das Bundesgericht stützte sich einleitend auf § 7 Abs. 2 des zürcherischen 

Anwaltsgesetzes. Danach enthält sich der Rechtsanwalt aufdringlicher Wer-

bung. Die Aufsichtskommission werfe der Y. AG und X die Anpreisung als 

grösstes Anwaltsbüro der Schweiz und die falsche Behauptung vor, sämtliche 

Rechtsberater seien Anwälte. Weshalb Werbung, die gar zu falschen Behaup-

tungen greife, nicht aufdringlich im Sinne von § 7 Abs. 2 AnwG sein solle, ist 

nach Auffassung des Bundesgerichtes nicht ersichtlich. Falsche (bzw. über-

triebene) Behauptungen über die Qualifikation desjenigen, der eine Dienstleis-

tung anbietet, können gemäss Bundesgericht ohne weiteres als "aufdringlich" 

gelten (BGE 123 I 12 ff). 

 Bestätigt wurde im Urteil vom 12. März 2002/2P.312/2001 eine Busse gegen 

einen Rechtsanwalt, der ein Rundschreiben an seine Klientschaft richtete, in 

welchem er über seinen bevorstehenden Weiterbildungsaufenthalt an der  

„California Western School of Law“ in San Diego orientierte. Er teilte mit, dass 

er durch „einen Haftpflicht- und Sozialversicherungsrechtsexperten, der früher 

bei einer Rechtsschutzversicherung in Zürich ebenfalls als Anwalt tätig“ gewe-

sen sei, vertreten werde. Er wurde von der Aufsichtsbehörde mit einer Busse 

von CHF 1'000.00 belegt; Weil er ein Informationsschreiben an seine Klienten 

richtete? Nein, weil sein Vertreter nicht Anwalt war. Er hatte fälschlicherweise 

den Eindruck erweckt, bei seinem Vertreter handle es sich um einen patentier-

ten Rechtsanwalt. Die Aufsichtsbehörde durfte zulässigerweise davon ausge-

hen, dass das Publikum unter der im Rundschreiben verwendeten Bezeich-

nung „Anwalt“ einen patentierten Rechtsanwalt versteht. Auch das Grundrecht 

der Wirtschaftsfreiheit gebe keinen Anspruch darauf, einen Mitarbeiter gegen-

über der eigenen Klientschaft – unzutreffenderweise – als Anwalt zu bezeich-

nen.  

 Zulässig ist es allerdings, ein Empfehlungsschreiben an Besucherinnen und 

Besucher eines Informationsabends zu richten, das eine Offerte für Entschädi-

gungsverfahren enthält und das die zu erwartenden Kosten für eine Beteili-

gung in einem Klagepool beziffert. Würde seitens dieser Personen kein Inte-

resse an dem betreffenden Sachverhalt bestehen, so hätten sie nicht am  

Informationsabend teilgenommen, führte die Aufsichtskommission über die 

Rechtsanwälte des Kantons Zürich aus. Die Werbung war offensichtlich auch 

nicht reisserisch gestaltet. Auch die Zusicherung eines Kostendachs verstiess 

nicht gegen die Werbevorschriften oder die Bestimmungen betreffend sorgfäl-

tige Berufsausübung. Eine Beschränkung des Honorars sei nicht ausgeschlos-

sen (ZR 104 (2005), S. 161. 

 Einem deutschen Entscheid (Oberlandesgericht Hamburg, Urteil vom 

2.6.2005, in NJW 38/2005) lag dann allerdings ein gravierender Sachverhalt 

zugrunde. Dieses musste daher folgendes festhalten: „Schicken Rechtsanwäl-

te unaufgefordert Schreiben an namentlich angeschriebene Kapitalanleger, in 

denen diesen mitgeteilt wird, dass ihnen durch ihre Beteiligung bereits ein 

Schaden entstanden sei, sich ihr Risiko fortlaufend erhöhe, wegen drohender 
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Verjährung umgehendes Handeln erforderlich sei, die Möglichkeit der Sammel- 

oder Einzelklage bestehe und bei Interesse dringend Rücksendung verschie-

dener Unterlagen, unter anderem einer beigefügten und vom Adressaten zu 

unterzeichneten Prozessvollmacht erbeten wurde, so ist ein solches Vorgehen 

auch unter Berücksichtigung der inzwischen liberaleren Rechtsauffassung zur 

Zulässigkeit von Anwaltswerbung nicht mehr mit § 43 b BRAO zu vereinbaren 

und zugleich wettbewerbswidrig gemäss § 4 Nr. 11 UWG. 

 Zwei neue Entscheide des Bundesgerichts deuten darauf hin, dass sich An-

waltswerbung im Vergleich zu anderen Branchen erhebliche Schranken aufzu-

erlegen hat. So ist eine Leuchtreklame in einem Gewerbegebäude, welche in 

etwa denjenigen der anderen im Gebäude untergebrachten Unternehmen ent-

sprach ( 70 Zentimeter hoch, 9 m lang, in blauen beleuchteten Lettern) offen-

bar unzulässig (2C_714/1012 vom 25. Januar 2013). Dasselbe gilt für Wer-

bung bei Eishokeyspielen. Eine Kanzlei machte bei Heimspielen des EHC Biel 

aufmerksam, indem der Stadionsprecher Spielerstrafen mit der Ansage an-

kündigte: „Strafe – Pénalité presented by“. Darauf hin lief auf der mehrere 

Quadratmeter grossen Anzeigetafel ein Werbeflash mit dem Slogan „aues was 

rächt esch“, versehen mit den Angaben zur Kanzlei (2C_259/2014 vom 10. 

November 2014). 

E) Pflicht zur Übernahme von Pflichtverteidigungen und Rechtsvertretungen im 

Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege (Art. 12 lit. g BGFA)  

 X wandte sich telefonisch an Rechtsanwalt A und wünschte, von letzterem 

persönlich betreut zu werden in einem Eheschutzverfahren. In der ersten Be-

sprechung teilte Rechtsanwalt A seinem Klienten X mit, er (Rechtsanwalt A) 

könne aufgrund der Kostenstruktur seines Anwaltsbüros keine Prozessvertre-

tungen in unentgeltlicher Rechtspflege übernehmen. X reichte gegen Rechts-

anwalt A eine Disziplinarbeschwerde ein. Die Anwaltskammer des Kantons 

Bern beurteilte das Verhalten von Rechtsanwalt A, wonach er keine Prozess-

vertretungen in unentgeltlicher Prozessführung übernehme, als Verstoss ge-

gen die Standeswürde (Art. 8 des Fürsprecher-Gesetzes des Kantons Bern) 

und disziplinierte ihn mit einer Busse von CHF 600.00. Einen Verstoss gegen 

die im Fürsprecher-Gesetz vorgesehene Pflicht zur amtlichen Prozessführung 

verneinte hingegen die Anwaltskammer. Rechtsanwalt A setzte sich gegen die 

Busse zur Wehr und gelangte an das Bundesgericht. 

Das Bundesgericht hielt fest, es gehöre zu den Berufs- und Standespflichten, 

bei Bedarf Mandate mit unentgeltlicher Rechtspflege zu übernehmen und mit 

gleicher Sorgfalt wie andere Aufträge zu besorgen. Das ergebe sich unmittel-

bar aus dem Fürsprecher-Gesetz, aber auch - ungeschrieben - aus dem An-

waltsmonopol. Ein Rechtsanwalt könne die Führung von amtlichen Mandaten 

und Vertretungen in unentgeltlicher Rechtspflege nicht generell mit der Be-

gründung ablehnen, er werde hierfür zufolge der bei amtlichen Vertretungen 
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vorgesehenen Honorarreduktionen ungenügend honoriert (Praxis 91 [2002] Nr. 

50). Die Beschwerde wurde abgewiesen.  

 Im bereits besprochenen Urteil 2A.110/2003 nahm das Bundesgericht zum 

Einwand Stellung, gegen die Zulassung von Vollzeitangestellten zur neben-

sächlichen Berufsausübung als Rechtsanwalt spreche, dass sich diese der 

Pflicht zur Übernahme von Offizialmandaten entziehen könnten. Das Bundes-

gericht liess diesen Einwand nicht gelten. Der nebenbei als freischaffender 

Anwalt tätige dürfe die Übernahme von Offizialmandaten zwar nicht generell 

ablehnen, könne sich aber gegen eine übermässige Beanspruchung durch 

solche Mandate zur Wehr setzen, solange genügend Anwälte zur Verfügung 

stehen, die (finanziell) an derartigen Mandaten interessiert sind (E6.2). 

 Das Bundesgericht hatte über einen Entscheid zu befinden, mit dem die  

unentgeltliche Verbeiständung durch einen ausserkantonalen Rechtsanwalt 

verweigert wurde. Es entschied, dass das BGFA der angefochtenen kantona-

len Regelung nicht entgegen stehen würde. Aus der Verpflichtung des re-

gistrierten Anwalts, in seinem eigenen Kanton zugewiesene amtliche Mandate 

zu übernehmen (Art. 12 lit. g BGFA), folge kein freier Zugang zu amtlichen 

Mandaten in anderen Kantonen. Diese Frage werde vom BGFA weder explizit 

noch implizit geregelt; vielmehr sei es weiterhin Sache der Kantone, die Vo-

raussetzungen für die Ernennung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes zu 

umschreiben, und diese könnten die Mandatierung den im eigenen Kanton re-

gistrierten Anwälten vorbehalten. Daran vermöge die Berufung auf die in Art. 

27 BV garantierte Wirtschaftsfreiheit ebenso wenig zu ändern wie diejenige auf 

das BGBM (Urteil des Bundesgerichts vom 8. Juli 2008 [5A_175/2008]). 

Bei all dem ist festzuhalten, dass der Anwalt mit der Bestellung zum unentgelt-

lichen Rechtsbeistand in ein besonderes öffentlich-rechtliches Verhältnis zum 

Staat tritt (BGer 5A_157/2015). Dennoch hat die vom Anwalt vertretene Partei 

Anspruch auf sorgfältige, gewissenhafte und engagierte Mandatsführung. Pri-

vatrechtlich liegt wohl ein Vertrag zugunsten eines Dritten vor. Leistungsemp-

fänger und Kostenpflichtiger fallen auseinander (Walter Fellmann, Anwalts-

recht, Bern, 2010, N. 807; Marcus Wiegand, Kollision zwischen Anwalts- und 

Mandanteninteresse, Anwaltsrevue 2016 S. 116;  

F) Aufklärung über die Grundsätze der Rechnungsstellung (Art. 12 lit. i BGFA) 

 Die Aufsichtsbehörde über die Rechtsanwälte des Kantons Luzern hatte im 

Rahmen eines Disziplinarverfahrens eine Honorarvereinbarung (aus standes-

rechtlicher Sicht) zu beurteilen, welche für aussergerichtliche Verfahren vor-

sah, dass das Honorar nach Wahl des Anwaltes entweder nach Aufwand oder 

nach dem Streit-/Interessenwert berechnet werde (LGVE 2002 I Nr. 49). 



Anwalts- und Standesrecht, Präsident LAV, 16.4.2021 Seite 34 

In ihren Erwägungen hielt die Aufsichtsbehörde im Wesentlichen fest, es bleibe 

den Parteien überlassen, eine Vergütung nach Zeitaufwand, nach der Bedeu-

tung des Geschäfts oder eine pauschale Vergütung zu vereinbaren. Demnach 

sei eine Vereinbarung, wonach das Honorar nach Streit-/Interessenwert  

berechnet werde, grundsätzlich zulässig. Aus verschiedenen Gründen leitete 

die Aufsichtskommission eine umfassende Aufklärungspflicht über die Höhe 

des Honorars ab und verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Aufklä-

rungspflicht von Art. 12 lit. i BGFA. Alsdann führte die Aufsichtsbehörde aus, 

der Inhalt der zu beurteilenden Honorarvereinbarung sei bei einem ausserge-

richtlichen Verfahren klar standeswidrig, denn darin werde dem Anwalt in pau-

schaler Art das Wahlrecht überlassen, (erst) bei der Rechnungsstellung willkür-

lich zu entscheiden, ob er das Honorar nach Aufwand oder nach Streit-

/Interessenwert berechnen will. Da bei beiden Berechnungsvarianten ein brei-

ter Rahmen abgesteckt und nicht festgelegt werde, welcher Tarif für den kon-

kreten Fall zur Anwendung gelange, widerspreche ein solcher Freipass der 

Aufklärungspflicht sowie der Pflicht zur Schaffung klarer Rechtsverhältnisse. 

Die dagegen eingereichte staatsrechtliche Beschwerde wurde vom Bundesge-

richt abgewiesen (Praxis 91 [2002] Nr. 81). 

 Die Vereinbarung einer Erfolgsprämie («pactum de palmario») ist umstritten 

und beschäftigt Praxis und Lehre seit Jahren. Die Gegner befürchten, dass der 

Anwalt seine Unabhängigkeit verlieren könnte, die Befürworter erachten die 

Vereinbarung als zusätzlichen Ansporn für den Anwalt, die gleichen Ziele wie 

sein Klient zu verfolgen. 

Ein «pactum de palmario», die Vereinbarung, dass der Anwalt neben einem 

Stundenhonorar zusätzlich eine Siegesprämie bei erfolgreicher Führung des 

Mandats erhält, war seit dem Beschluss der Aufsichtskommission über die 

Anwältinnen und Anwälte des Kantons Zürich vom 02. März 2006 (Beschluss 

KG 050 044) unter bestimmen Voraussetzungen zulässig. Das Bundesgericht 

hatte im Juni 2017 Gelegenheit, sich dazu zu äussern. Es bestätigte die 

grundsätzliche Zulässigkeit, macht aber das «pactum de palmario» von drei 

kumulativen Voraussetzungen abhängig (4A_240/2016 vom 13. Juni 2017, 

publ. Als BGE 143 III 600): 

 Erstens muss der Anwalt unabhängig vom Ausgang des Verfahrens ein 

Honorar erzielen, das nicht nur seine Selbstkosten deckt, sondern ihm 

auch einen angemessenen Gewinn ermöglicht. 

 Zweitens darf das Verhältnis zwischen Erfolgshonorar und Stundenhonorar 

nicht so sein, dass die Unabhängigkeit des Anwalts beeinträchtigt ist und 

die Gefahr einer Übervorteilung seines Klienten besteht. Das erfolgsab-

hängige Honorar darf nicht höher sein als das erfolgsunabhängige Hono-

rar. 

 Drittens besteht eine zeitliche Grenze. Ein «pactum de palmario» darf nur 

zu Beginn des Mandatsverhältnisses oder nach dessen Beendigung abge-

schlossen werden, nicht aber während des laufenden Mandats. 
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 Im Zusammenhang mit ausstehenden Honorarforderungen eines Anwalts ge-

gen einen Klienten stellte das Bundesgericht fest, dass nach Massgabe des 

kantonalen Rechts (eidg. ZPO kommt hierbei noch nicht zur Anwendung) ge-

nügend substantiiert sei, wenn der Klage zur Einforderung der ausstehenden 

Honorarforderung detaillierte Leistungsverzeichnisse beigelegt werden. 

Schliesslich gehe auch diesen Leistungsübersichten klar hervor, welche Mitar-

beiter wie lange woran und zu welchem Stundenlohn gearbeitet haben. Es ist 

zudem ersichtlich, wie sich die geltend gemachten Forderungen zusammen-

setzen. Für eine genügende Substantiierung war der Anwalt nicht gehalten, die 

Leistungsverzeichnisse in die Replik zu integrieren (BGer-Urteil 4A_623/2011 

vom 10.02.2012).  

 Nach bundesrechtlicher Auslegung von Art. 12 lit. i BGFA ist von einer Hono-

rierung nach Stundenaufwand auszugehen, wenn die Parteien die Höhe der 

Anwaltsvergütung nicht klar geregelt haben. Daran ändert nichts, dass der Be-

schwerdeführer selber angeblich „generell“ mit Pauschalsummen abrechnet 

und er dem Verzeiger keinen Stundensatz mitgeteilt hatte (BGer-Urteil 

2C_247/2010 vom 16.02.2012).  

G) Pflicht zur Wahrung des Berufsgeheimnisses (Art. 13 BGFA) 

 Einen besonderen Fall von Geheimnisverletzung hatte die Aufsichtsbehörde 

des Kantons Luzern im Jahre 1994 zu beurteilen. Anwalt X vertrat einen Klien-

ten vor der Administrativbehörde des Kantons Nidwalden betreffend Führer-

ausweisentzug. Infolge Differenzen legte der Anwalt das Mandat nieder, seine 

Kostenrechnung blieb unbezahlt. Kurz darauf beobachtete der Anwalt, wie sein 

ehemaliger Klient in der Stadt Luzern einen Personenwagen führte, obwohl der 

Führerausweis nach wie vor entzogen war. Der Anwalt verzeigte seinen ehe-

maligen Klienten beim Verhöramt des Kantons Nidwalden. Auf Anzeige des 

Klienten erteilte die Aufsichtsbehörde Anwalt X einen Verweis. Ausdrücklich 

hielt sie fest, dass ein Anwalt aufgrund seiner Schweige- und Treuepflicht  

einen Auftrag, der sich direkt oder indirekt gegen einen früheren Klienten rich-

tet, nicht übernimmt, wenn dabei Kenntnisse aus einem früheren Verfahren zu 

verwerten oder zu erörtern wären (LGVE 1997 I Nr. 401). Umso weniger sei es 

zulässig, dass ein Anwalt aus freien Stücken gegen die Interessen seines 

früheren Klienten aktiv werde. Daran ändere sich nichts, dass zur Zeit der Mel-

dung an das Verhöramt kein Mandatsverhältnis mehr bestanden habe, 

überdaure doch die Schweige- und Treuepflicht des Anwaltes das Mandats-

verhältnis (LGVE 1994 I Nr. 26).  

 Auf Strafanzeige der FIFA hin führte das Untersuchungsrichteramt des Kan-

tons Zug eine Strafuntersuchung gegen verschiedene Personen wegen mut-

masslichen Vermögens- bzw. Konkurs- und Betreibungsdelikten. Ein Anwalt 

wurde im Rahmen dieser Strafuntersuchung von Zwangsmassnahmen betrof-
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fen. Es wurde die Edition und Durchsuchung von Akten angeordnet, die sich 

im Gewahrsam des Anwaltes befunden hatten. Er wurde zudem verhalten, 

Fragen zur Sache schriftlich zu beantworten und dem Untersuchungsrichter 

die Namen von Klienten preiszugeben. Es wurde ihm und den Mitarbeitern des 

Büros zudem untersagt, Dritten vom Eingang der Zwangsmassnahmeverfü-

gung oder von deren Inhalt Kenntnis zu geben. Das Zuger Obergericht schütz-

te das Editionsbegehren. Auf Beschwerde hin hielt das Bundesgericht fest, das 

Berufsgeheimnis der Anwälte erstrecke sich „auf sämtliche Informationen, die 

diesen in Ausübung des Anwaltsberufes anvertraut werden“. Es erfasse die 

berufsspezifische Tätigkeit des Anwalts, nicht dagegen etwa Vermögensver-

waltungsangelegenheiten, Depotgeschäfte, Inkassomandate oder die Tätigkeit 

als Verwaltungsrat. Es gelte auch nicht, wenn der Anwalt selber verdächtigt 

werde oder seine Infrastruktur für kriminelle Zwecke missbraucht werde (allen-

falls auch vom Anwalt unbeabsichtigt). Die fraglichen Transaktionen liefen über 

ein Klientenkonto, welches vom Anwalt separat mit Bankformular R eröffnet 

worden war. Es handelte sich um eine Finanztransaktion, die akzessorisch auf 

anwaltlichen Dienstleistungen, nämlich der Vornahme von Vertrags- und Ver-

gleichsverhandlungen beruht hatte. Er hatte das Konto explizit mit der Rubrik 

„Vergleich X“ gekennzeichnet. Der Anwalt wurde auch nicht selber einer straf-

baren Handlung verdächtigt. Er konnte daher ohne richterlichen Zwangsmass-

nahmeentscheid weder zur Aktenedition, noch zur Zeugenaussage und  

Bekanntgabe von Klientennamen verpflichtet werden. Auch das allgemeine In-

formationsverbot hielt der bundesgerichtlichen Prüfung nicht stand. Es würde 

dem Anwalt im Strafverfahren oder auch als Vertreter in zivilen Angelegenheit 

bezüglich seiner Klienten einen akuten Interessenkonflikt aufzwingen und das 

Vertrauen der Mandantschaft in die Loyalität der Verteidigung untergraben 

(vgl. Urteil Bundesgericht vom 11. Juli 2005, 1P.32/2005, in ZBJV 141 (2005), 

S. 529ff).  

 Die Frage nach der Geheimhaltungspflicht stellt sich häufig im Zusammenhang 

mit der Geltendmachung von Honorarforderungen gegenüber dem eigenen 

Klienten im Betreibungs- und Gerichtsverfahren. Am 31. Juli 2001 hat das 

Bundesgericht entschieden, dass im Betreibungsbegehren bei der Angabe des 

Forderungsgrundes die Formulierung "Honorarnote vom ..." das Berufsge-

heimnis nicht verletze. Aus dem Hinweis "Honorarnote" könne nicht zwingend 

auf ein Mandatsverhältnis zwischen Anwalt und Klienten geschlossen werden. 

Honorare würden nicht nur aufgrund von Geldforderungen aus anwaltlicher Tä-

tigkeit begründet, sondern könnten auch Entschädigungen sein für die Tätig-

keit als Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft oder für eine wissenschaftliche 

oder künstlerische Leistung (Entscheid erwähnt in: In Dubio, Nr. 2/02, Seite 

109 f, des bernischen Anwaltsverbandes). 

 Entsprechend der Haltung des Bundesgerichts vertritt auch die Aufsichtsbe-

hörde des Kantons Luzern die Auffassung, dass für eine Betreibung wegen 

unbezahlter Honorarrechnungen keine Befreiung vom Anwaltsgeheimnis erfor-

derlich sei. Die Angaben im Betreibungsbegehren hätten sich jedoch auf das 
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absolut notwendige Minimum zu beschränken. Eine Befreiung vom Anwaltsge-

heimnis sei allerdings dann erforderlich, wenn der Honoraranspruch gerichtlich 

durchgesetzt werden soll, und zwar bereits für den Sühneversuch.  

 Das Anwaltsgeheimnis ist im Übrigen auch dann zu wahren, wenn der amtliche 

Verteidiger vom Gerichtspräsidenten zur Präzisierung seiner Honorarnote auf-

gefordert wird. Erkennt der Anwalt darin eine Gefährdung des Anwaltsgeheim-

nisses, so hat er die Auskunft zu verweigern. Die Auskunftspflicht des amtli-

chen Verteidigers gegenüber dem Staat oder kostenpflichtigen Dritten findet ih-

re Schranke im Berufsgeheimnis. Der Anwalt habe die nötige Grenzziehung 

vorzunehmen, was er offenlegen dürfe und was nicht. Damit dies nicht zum 

Nachteil des Anwalts gereiche sei bei einer allfälligen Kürzung der Leistungen 

Zurückhaltung zu üben (ZR 104 2005, S. 239 ff.).   

 Ein wegleitendes Urteil hat das Bundesgericht am 15. September 2009 

(4A_15/2009) zur Frage der anwaltlichen Auskunftspflicht gegenüber Erben 

des Klienten gefällt. Eine Frau, die Streitigkeiten mit ihrem Vater hatte, verlang-

te nach dessen Tod von dessen Anwalt die Herausgabe aller Unterlagen, die 

diesen familiären Streit betrafen. Der Anwalt ging ihrem Wunsch nicht nach 

und der Fall gelangte schliesslich ans Bundesgericht, das wie folgt argumen-

tiert: Gemäss herrschender Lehre kann das Anwaltsgeheimnis den Erben voll-

ständig entgegengehalten werden. Einige Autoren nennen Elemente, die auf 

der Basis des Anwaltsgeheimnisses den Erben nicht verheimlicht werden kön-

nen (nämlich Informationen, welche die Erben vermögensrechtlich direkt be-

treffen). Der Anwalt hat gleichzeitig zwei Verpflichtungen: die Geheimhaltungs-

pflicht und die Rechenschaftspflicht. Beide Pflichten bestehen auch gegenüber 

den Erben und beide bleiben geschuldet. Das Bundesgericht betont die Wich-

tigkeit des anwaltlichen Berufsgeheimnisses für die Rechtsordnung und stützt 

sich auf die Neutralität der beiden Grundlagen des Berufsgeheimnisses (näm-

lich Art. 321 StGB und Art. 13 BGFA): Diese Bestimmungen räumen den Er-

ben keine Sonderstellung ein. Sie gehen den allgemeinen auftragsrechtlichen 

Bestimmungen vor, insbesondere auch der Rechenschaftsablegungspflicht 

nach Art. 400 OR. Das Bundesgericht wog somit die gegenteiligen Interessen 

ab und gelangte zum Schluss, dass das Anwaltsgeheimnis den Erben eines 

verstorbenen Klienten entgegengehalten werden kann, insofern es Informatio-

nen betrifft, die der Anwalt aufgrund seiner besonderen rechtlichen Beziehung 

zu seinem Mandanten wahrnahm. 

(Mehr zum Berufsgeheimnis siehe hinten bei Ziffer VII.2.L) 

 Anwälte unterstehen gemäss Art. 13 BGFA zeitlich unbegrenzt und gegenüber 

jedermann dem Berufsgeheimnis, wobei sich dieses über alles, was ihnen in-

folge ihres Berufs von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist, ausdehnt. Ver-

weigert der Mandant die Entbindung vom Anwaltsgeheimnis, so kann sich der 

Rechtsanwalt mit einem Gesuch an die Aufsichtsbehörde wenden. Das Bun-

desgericht stellte bezüglich in vorliegender Angelegenheit ergangener Strafan-

zeige fest, dass bei solcher Konstellation die Entbindung vom Berufsgeheimnis 
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es dem Anwalt ermöglicht, sich gegen eine Strafanzeige zu wehren. Der be-

hördliche Entbindungsentscheid hat keine materielle Rechtswirkung, sondern 

ermöglicht es dem gesuchstellenden Anwalt nur, sich ohne Verletzung der dis-

ziplinar- und strafrechtlich geschützten Berufspflichten zur Wehr zu setzen. Al-

lerdings entfällt die Verschwiegenheitspflicht nur insoweit, als dass es zur Ver-

teidigung des Anwalts erfordert (BGer-Urteil 2C_503/2011 vom 21.09.2011). 

4. Exkurs: Vermittlungs- und Dienstleistungsplattformen für Anwältinnen und 
Anwälte 

Die nachfolgenden Ausführungen sind grösstenteils aus den SAV-Empfehlungen 

über den Umgang mit Online-Plattformen entnommen; Stand November 2018. 

Die Digitalisierung ist auch im Anwaltsmarkt nicht aufzuhalten. So praktisch Online-

Plattformen und die darauf angebotenen Dienstleistungen auch sein mögen, ist zu 

beachten, dass die gesetzlichen Pflichten nicht nur in der analogen, sondern selbst-

verständlich auch in der digitalen Welt gelten. 

Ohne in Details zu gehen, können folgende Formen von Plattformen unterschieden 

werden: 

Anwaltsverzeichnis ("Lawyers Directory") 

Auf solchen Plattformen werden die Kontaktangaben sowie die Spezialisierungen 

von Rechtsanwälten aufgeführt. Der Klient kann nach gewissen Suchkriterien einen 

Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin auswählen und bei einem Teil der Plattformen 

auch bewerten.  

Vermittlungsplattformen ("Referral Platform") 

Hier wählt die Plattform aufgrund der Suchkriterien eines Klienten einen oder mehre-

re passende Rechtsanwälte aus, sortiert teilweise die Reihenfolge, in der diese an-

gezeigt werden und empfiehlt dem Klienten letztlich auf der Plattform registrierte 

Rechtsanwälte. Die Vermittlungsplattform ist folglich nicht lediglich ein Verzeichnis, 

sondern es wird aktiv ein Rechtsanwalt vermittelt. Die Plattformen sind denn auch 

nicht kostenfrei für den Rechtsanwalt. 

Plattformen, auf denen rechtlicher Rat erteilt wird 

Auf diesen Plattformen kann der Klient um rechtlichen Rat ersuchen und dieser wird 

ihm direkt oder indirekt erteilt. Solche Plattformen finanzieren sich meist über ein 

Honorar, das der Klient zu bezahlen hat sowie über eine Gebühr, die dem Rechts-

anwalt für die Präsenz auf der Plattform in Rechnung gestellt wird.  

Mischformen 

Schliesslich gibt es Plattformen, die Elemente aus mehreren der oben genannten 

Kategorien enthalten. 
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Schnittstellen zum BGFA und seinen Pflichten: 

 Anwaltsgeheimnis (Art. 13 BGFA, Art. 321 StGB): 

Sobald Informationen ausgetauscht werden, sind Massnahmen zu treffen, 

damit der Geheimnisschutz gewahrt werden kann. Das ist oft heikel, na-

mentlich wenn der Kontakt über die Plattform zustande kommt, bevor der 

Anwalt mit dem Klienten z.B. vereinbaren kann, dass er dem Austausch 

über diese Plattform zustimmt. Rechtsschutzversicherungen verlangen im-

mer öfter, Daten über die Plattform auszutauschen. In welcher Form hier ein 

Klient auf seinen Geheimnisschutz gegenüber dem Plattformbetreiber ver-

zichten kann und muss, ist sorgfältig zu prüfen. Wird das Mandat nach der 

Mandatsanbahnung unabhängig von der Plattform geführt, sind m.E. keine 

weiteren Vorkehrungen mehr notwendig. Soweit das die Rechtsschutzversi-

cherungen zulassen (und dulden), sollte meines Erachtens angestrebt wer-

den, das Mandat ausserhalb von Plattformen zu führen. 

 Sorgfältige und gewissenhafte Berufsausübung, Mandatsführung (Art. 12 lit. 

a BGFA): 

Die Anwältin oder der Anwalt haben sicherzustellen, dass die sorgfältige 

und gewissenhafte Berufsausübung auch im digitalen Raum möglich ist. 

Das ist insbesondere bei Auskünften allein über Plattformen heikel, wenn 

keine Rückfragen gestellt werden können (oder sollen, weil es um eine 

Erstauskunft, um eine Ersteinschätzung geht). 

 Unabhängigkeit (Art. 12 lit. b BGFA) 

Auch darauf muss geachtet werden. Es darf keine Bindung zwischen An-

wältin oder Anwalt und Plattform entstehen, die Eingriffe durch den Platt-

formbetreiber in die Unabhängigkeit der Anwältin oder des Anwalts zulässt. 

Solche Eingriffe sind entsprechend zu verhindern. 

 Interessenkonflikt und Identität des Klienten (Art. 12 lit. c BGFA) 

Die Anwältin oder der Anwalt haben vorgängig zur Mandatsannahme abzu-

klären, wer der Klient und wer die Gegenseite bzw. allfällige weitere invol-

vierte Parteien sind, um allfälligen Interessenkonflikten vorzubeugen. Die 

Prüfungspflicht unterscheidet sich im digitalen Raum nicht von derjenigen in 

der traditionellen Beratung. Im digitalen Raum ist die Prüfung jedoch auf-

grund der Mittelbarkeit der Beziehung erschwert; insbesondere können po-

tentielle Klienten auf der Plattform mit geringem Aufwand eine erfundene 

oder gefälschte Identität verwenden. 

 Freie Anwaltswahl (Art. 5 Standesregeln SAV) 

Im Zusammenhang mit Vermittlungsplattformen, wo der Plattformbetreiber 

bzw. die Software der Plattform über die Vergabe von Mandaten bzw. die 

Empfehlung eines Rechtsanwaltes entscheidet, kann der Klient nicht wirk-

lich frei den Rechtsanwalt wählen. Gemäss Art. 5 der Standesregeln des 

SAV darf ein Anwalt keine Vereinbarung treffen, die den Grundsatz der 
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freien Anwaltswahl verletzt. Man könnte grundsätzlich argumentieren, dass 

ein Anwalt, der einen Vertrag mit einer Vermittlungsplattform abschliesst, 

genau das tut, da die Plattform aufgrund von für den Klienten nicht einseh-

baren Prozessen einen Anwalt empfiehlt. Dabei kann es sein, dass der An-

walt dafür bezahlt hat, an oberster Stelle aufgeführt zu sein, ohne tatsäch-

lich der geeignetste Rechtsanwalt für die sich stellenden Fragen zu sein. 

Dies ist jedoch ein Scheinproblem: Kein Klient kennt sämtliche Anwälte und 

er lässt sich bei der Anwaltswahl von diversen nicht zwingend rationalen 

Kriterien leiten (z.B. Verweis über Bekannte, Artikel zum Thema etc.), ohne 

den gesamten Markt zu kennen. Und es steht ausser Frage, dass die Opti-

mierung des Rankings bei Google im Rahmen der zulässigen Werbung 

möglich ist. Entsprechend kann nicht davon ausgegangen werden, dass es 

generell unzulässig wäre, auf einer Vermittlungsplattform gelistet zu sein. 

 Gebühren insbesondere Verbot der Vergütung für Vermittlung von Manda-

ten (Art. 12 lit. a BGFA 

Dieser Punkt ist insbesondere im Zusammenhang mit Vermittlungsplattfor-

men und vor dem Hintergrund des Verbots der Zahlung einer Vermittlungs-

gebühr heikel. Es ist grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn der 

Plattformbetreiber sich vom Anwalt, vom Klienten oder gar von beiden Sei-

ten für seine Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Plattform bezah-

len lässt. Sofern er von beiden Seiten eine Gebühr erhebt, ist er sicher gut 

beraten, dies offenzulegen. 

Die Gebühr darf grundsätzlich auch einen Gewinnanteil enthalten. Heikel 

wird es jedoch, wenn es sich dabei nicht um eine Pauschalgebühr (z.B. Ge-

bühr pro Anfrage oder monatliche Gebühr für die Präsenz auf der Plattform) 

handelt, sondern die Gebühr in Abhängigkeit von einer Mandatserteilung 

erhoben wird (eine Gebühr wird fällig sofern ein Anwalt ein Mandat erhält). 

Besonders heikel ist es, wenn die Höhe dieser Entschädigung von der Höhe 

des Honorars des Rechtanwalts abhängig ist. Zumindest in letzterem Fall, 

wird nicht lediglich die Dienstleistung des Plattformbetreibers abgegolten, 

sondern offensichtlich eine Vermittlungsgebühr gefordert; der Rechtsanwalt 

der diese bezahlt, verstösst damit gegen Berufs- und Standesrecht. Oder 

anders gesagt: Die Dienstleistung des Plattformbetreibers (dieser stellt ja 

beispielsweise ein Verzeichnis mit Anwälten zur Verfügung) ist unabhängig 

von der Höhe des Honorars des Rechtanwaltes und es ist kein sachlicher 

Grund erkennbar, weshalb bei einem komplexeren Mandat mit höheren Ho-

noraren mehr Entschädigung geschuldet sein soll. 

 Werbung (Art. 12 lit. d BGFA) 

Die Anwältin hat sicherzustellen, dass die auf einer Plattform betriebene 

Werbung für sie oder für ihre Kanzlei der Wahrheit entspricht und keine 

übertriebene Werbung darstellt. Ausserdem ist sicherzustellen, dass das 
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Berufsgeheimnis dabei gewahrt wird und z.B. ohne Zustimmung der betref-

fenden Klienten keine Klienten-Namen preisgegeben werden. Es ist vor-

gängig und auch während der Zugehörigkeit zur Plattform zu prüfen, dass 

die Plattform diese Regel einhält. 

 Akten (Art. 12 lit. a BGFA) 

Gewisse Plattformen bieten die Möglichkeit, Akten oder einzelne Dokumen-

te auf der Plattform selber abzulegen. Es ist jedoch zu raten, dass der An-

walt selber ebenfalls seine Akten erstellt und auf seinen eigenen Systemen 

ablegt, dies nicht zuletzt deswegen, weil diverse Akten bekanntlich auch 

nach Beendigung des Mandatsverhältnisses noch aufbewahrt werden müs-

sen. Jedenfalls kann durch eigene Ablage der Mandatsunterlagen eine Ab-

hängigkeit von der Plattform verhindert werden und der Anwalt kann sicher-

stellen, jederzeit Zugriff auf die notwendigen Unterlagen zu haben, wozu er 

ja auch verpflichtet ist. Verlässt sich der Anwalt dahingegen lediglich auf die 

Plattform, ist er auch verantwortlich, wenn bei einem allfälligen Zusammen-

bruch der Plattform oder einer (temporären) Unzugänglichkeit der Plattform 

kein Zugriff zu den auf der Plattform hinterlegten Dokumenten besteht. 

5. Disziplinaraufsicht und Ausdehnung der Berufsregeln auf nicht registrierte 
Anwälte 

Das BGFA führt eine Vereinheitlichung des Disziplinarrechts für die im Anwaltsregis-

ter eingetragenen Personen ein. Die Kantone haben eine Aufsichtsbehörde zu be-

zeichnen (Art. 14 BGFA). Die Aufsicht kann im Rahmen des BGFA aber nur über die 

im Register eingetragenen Personen ausgeübt werden. Es verbleibt den Kantonen 

zu bestimmen, ob sie auf kantonaler Ebene eine Aufsicht einführen wollen über nicht 

registrierte Anwälte. Der Kanton Luzern hat von der Möglichkeit der Ausdehnung der 

Aufsicht auf nicht registrierte Anwälte in § 8 des AnwG Gebrauch gemacht. Im Kan-

tonsrat wurde die Meinung vertreten, die Aufsicht über die Tätigkeit der Anwälte die-

ne letztlich dem rechtsuchenden Publikum und es sei nicht einzusehen, warum ein-

zelne Anwälte den Berufsregeln des BGFA und damit auch der Aufsicht unterstehen 

sollten, während andere, im gleichen Gebiet tätige Anwälte nicht unterstellt sein soll-

ten.  

Folgende Kantone haben die Aufsicht auf die registrierten Anwälte beschränkt:  

Aargau, Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Genf, Schwyz, Solothurn, Uri, Wallis und 

Zug. Demgegenüber haben Basel-Stadt, Obwalden, Basel-Land, Glarus, Luzern und 

Zürich die Aufsicht auch auf die nicht eingetragenen Anwälte ausgedehnt. 

Wird die Aufsicht auf kantonaler Ebene erweitert auf die nicht registrierten Anwälte, 

so können sich heikle Abgrenzungsprobleme ergeben. Einerseits stellt sich die Fra-

ge, welche Anwälte von der Aufsicht erfasst werden sollen. Sind dies lediglich die 

Berateranwälte, oder sollen auch die angestellten Anwälte erfasst werden? Anderer-

seits muss klargestellt werden, welche der Berufsregeln von Art. 12 BGFA Geltung 
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haben sollen, soweit Art. 12 BGFA als sinngemäss anwendbar erklärt wird im kanto-

nalen Recht. Schliesslich ist ungeregelt, ob das Berufsgeheimnis in Art. 13 BGFA 

kantonal ausgedehnt werden kann auf nicht registrierte Anwälte (vgl. zum ganzen 

Fragenkomplex Beat Hess, a.a.O., 487 ff.). 

6. Personen mit Anwaltszulassung in einem EU-Mitgliedstaat 

Schliesslich beschäftigt sich das BGFA nicht nur mit schweizerischen Rechtsanwäl-

ten. Personen mit Anwaltszulassung in einem EU-Mitgliedstaat können in der 

Schweiz auf verschiedene Arten eine Anwaltstätigkeit ausüben. 

Als erstes können Angehörige von Mitgliederstaaten der EU, die berechtigt sind, den 

Anwaltsberuf in ihrem Herkunftsstaat auszuüben, im freien Dienstleistungsverkehr 

während höchstens 90 Tagen pro Jahr in der Schweiz Parteien vor Gericht vertreten 

(Art. 21 ff. BGFA). Besteht für ein Verfahren Anwaltszwang, so sind die dienstleis-

tungserbringenden Anwälte verpflichtet, im Einvernehmen mit einem Anwalt zu han-

deln, der im kantonalen Anwaltsregister eingetragen ist. (Achtung: Anwaltszwang ist 

nicht zu verwechseln mit Anwaltsmonopol.) 

Als zweites können Angehörige von Mitgliedstaaten der EU, die berechtigt sind, den 

Anwaltsberuf in ihrem Herkunftsstaat auszuüben, in der Schweiz ständig Parteien 

vor Gerichtsbehörden vertreten, wenn sie sich in einer Anwaltsliste eintragen lassen 

(Art. 27 ff. BGFA). Besteht für ein Verfahren Anwaltszwang, so kommt wieder die 

Pflicht zum Tragen, im Einvernehmen mit einem Anwalt zu handeln, der im kantona-

len Anwaltsregister eingetragen ist.  

Schliesslich und drittens können sich Angehörige von Mitgliedstaaten der EU in ein 

kantonales Anwaltsregister eintragen lassen, wenn sie im Wesentlichen eine  

Eignungsprüfung bestanden haben oder während mindestens drei Jahren effektiv 

und regelmässig im schweizerischen Recht tätig waren (Art. 30 ff. BGFA). 

VI. Kantonales Gesetz über das Anwaltspatent und die Parteivertretung 
(Anwaltsgesetz, AnwG) 

Am 01. Juni 2002 ist das Gesetz über das Anwaltspatent und die Parteivertretung 

des Kantons Luzern vom 4. März 2002 in Kraft getreten (SRL 280).  

Auch nach Inkrafttreten des BGFA bleibt die kantonale Zuständigkeit zur Regelung 

der Voraussetzungen, unter welchen das Rechtsanwaltspatent erworben und entzo-

gen werden kann, grundsätzlich fortbestehen. So kann, wenn ein Anwalt die Voraus-

setzungen für die Berufsausübung gemäss kantonaler Gesetzgebung nicht mehr er-

füllt, das Patent entzogen werden. Es liegt in diesem Falle keine – vom eidgenössi-

schen Anwaltsgesetz geregelte – Disziplinarsanktion vor; die Massnahme dient (pri-

mär) dem Schutz der Rechtsuchenden vor berufsunwürdigen Personen und nicht 
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der Disziplinierung des Fehlbaren. Da es sich um die härteste der denkbaren Sank-

tionen handelt, ist ein Patententzug nur dann zu verfügen, wenn aufgrund einer ge-

samthaften Betrachtung der bisherigen Berufstätigkeit des Betroffenen anzunehmen 

ist, dass der Ausschluss von der Berufsausübung zum Schutz des Publikums sowie 

zur Abwendung von weiteren Störungen der Rechtspflege unerlässlich ist.  

Wie bereits erwähnt dehnt das Luzerner Anwaltsgesetz die Aufsicht auf alle im Kan-

ton Luzern tätigen Rechtsanwälte aus. Gemäss § 8 Abs. 2 AnwG gelten die Berufs-

regeln des Art. 12 BGFA für die nicht zur Parteivertretung zugelassenen Anwältinnen 

und Anwälte sinngemäss. Folglich untersteht ein Rechtsanwalt auch nach seiner  

Löschung im Anwaltsregister den nunmehr als kantonales Recht anwendbaren Be-

rufsregeln des Art. 12 BGFA soweit er unter Berufung auf seinen Anwaltstitel tätig 

wird, auch wenn eine solche Tätigkeit nicht auf Erwerb gerichtet ist. Es steht bei den 

disziplinarischen Sanktionen nicht die Übelszufügung im Vordergrund, sondern die 

Aufrechterhaltung der Disziplin im betreffenden Berufskreis, insbesondere die Wah-

rung der Standeswürde und der Schutz des rechtssuchenden Publikums. Der Fehl-

bare soll zu einem in Zukunft standesgemässen Verhalten veranlasst werden. Das 

Standesrecht verfolgt also wesentlich einen präventiven Zweck. Diese Rechtferti-

gung hat dann allerdings zur Folge, dass bezüglich eines Anwalts, der seinen Beruf 

aufgibt und nicht mehr – auch nicht mehr nebenamtlich – anwaltlich tätig ist, keine 

Veranlassung mehr besteht, ein Disziplinarverfahren durchzuführen. Auf die Einlei-

tung eines solchen wurde in LGVE 2004 I Nr. 50, S. 117 verzichtet, nachdem der be-

treffende Anwalt zum vollamtlichen Richter gewählt worden war.  

Die registrierten Anwälte unterstehen für die Berufsregeln also Bundesrecht, für die 

nicht registrierten Anwälte gelten die gleichen Regeln aber als kantonales Recht. 

Damit ergibt sich ein Unterschied beim Rechtsmittelweg, im ersten Fall ist die  

Beschwerde in öffentlichen Angelegenheiten und im zweiten Fall (wohl) nur die sub-

sidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht möglich.  

Im Übrigen entspricht das Anwaltsgesetz des Kantons Luzern weitgehend den Vor-

gaben im BGFA. Der Umfang des Anwaltsmonopols wird ebenso wenig einer Neu-

regelung unterworfen wie die Voraussetzungen zur Zulassung zur Anwaltsprüfung. 

Für die Zulassung verlangt die Verordnung über das Anwaltspraktikum und die für 

die Ausübung des Anwaltsberufes erforderlichen Prüfungen (APV, SRL 282) den 

Erwerb des Lizentiates in Rechtswissenschaften einer schweizerischen Hochschule 

oder eines gleichwertigen ausländischen Diploms (§ 4 Abs. 2 lit. a APV). Dabei ent-

spricht nicht der Bachelor, sondern nur der Master dem herkömmlichen Lizentiat. 

In einem von der Zürcher Aufsichtsbehörde zu beurteilenden Fall wurde einem 

Rechtsanwalt das Patent entzogen, weil er zwecks Umgehung der gesetzlichen 

Sperrfristen im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen eine Falschbeurkundung 

erschlichen hatte. Er war zu einer bedingten Gefängnisstrafe von acht Monaten ver-

urteilt worden. Abgesehen davon, dass diese Strafe den beruflichen Leumund stark 

beeinträchtigte, waren die berufsspezifische Ehrenhaftigkeit und Zutrauenswürdig-

keit von der fraglichen strafrechtlichen Verurteilung besonders stark betroffen. Diese 
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gingen auf Handlungen zurück, die in direktem Zusammenhang mit seiner berufli-

chen Tätigkeit als Rechtsanwalt standen. Das Bundesgericht erachtete es deshalb 

als möglich, dass der verfügte Patententzug schon allein aufgrund der strafrechtli-

chen Verurteilung sachlich gerechtfertigt gewesen wäre. Der berufliche Leumund 

wurde durch mehrere Disziplinarverstösse, denen nicht nur Bagatellcharakter zu-

kam, zusätzlich in erheblichem Masse beeinträchtigt. Verschiedene Ordnungsbus-

sen mussten gegen den fehlbaren Rechtsanwalt zusätzlich erlassen werden, u.a., 

wegen übersetzten Honorarforderungen, Vertrauensmissbrauchs, unwürdigen Ge-

schäftsgebarens im Zusammenhang mit der verzögerten Rückzahlung eines gros-

sen Geldbetrages, fehlerhafter und undurchsichtiger Rechnungsstellung oder Nicht-

beachtens einer Interessenskollision. All dies liess auf erhebliche charakterliche 

Mängel schliessen (Urteil vom 13. April 2005; 2A.274/2004; ZBJV 2005, S. 391). 

Beim Erlass des Luzerner Anwaltsgesetzes war der Patententzug nicht geregelt 

worden. Diese Lücke wurde durch eine Gesetzesrevision behoben, welche am 

01. Juli 2012 in Kraft trat und die den Entzug, den Verzicht und die Wiedererteilung 

des Anwaltspatents regelt (§ 5a, 5b, 5c AnwG). Grund war, dass bei Wegfall einer 

Voraussetzung für die Patenterteilung oder als ultima ratio einer Disziplinierung das 

Patent soll entzogen werden können.  

VII. Standesregeln des Schweizerischen Anwaltsverbandes 

1. Allgemeines 

Obwohl also, wie wir nun gesehen haben, privates und öffentliches Standesrecht 

ganz verschiedene Rechtsquellen haben, stehen sie nicht isoliert nebeneinander. 

Das private Standesrecht kann durchaus das öffentliche Anwaltsrecht beeinflussen. 

Die Aufsichtsbehörde über die Rechtsanwälte des Kantons Luzern wird sich auch in 

Zukunft zur Konkretisierung der einzelnen Berufspflichten nicht nur auf die Judikatur 

und anerkannte Literatur abstützen, sondern in den Standesregeln – nun den ver-

einheitlichten – eine erhebliche Bedeutung zumessen, insofern eben als diese nach 

Auffassung der Aufsichtsbehörde zum Ausdruck bringen, was unter den Anwälten 

üblich ist. 

Sinn und Zweck der Standesregeln ist es, den Anwaltsstand zu profilieren und quali-

tativ von der Konkurrenz abzuheben. Es geht um die Anpassung des Anwaltsstan-

des an die neuen Markt-Rahmenbedingungen unter Respektierung der Marktgeset-

ze. Das für Anwälte geltende Umfeld hat sich denn auch geändert. Die bis vor eini-

gen Jahren geübte vornehme Zurückhaltung des Anwaltsstandes genügt heute nicht 

mehr, um im Markt Bestand zu haben. Wir erfahren täglich die lebhafte Konkurrenz 

zu Treuhandunternehmungen, Banken usw. Die Standesregeln regeln die Anforde-

rungen, die nach Auffassung des Luzerner bzw. Schweizerischen Anwaltsverbandes 

an die korrekte Berufsausübung gestellt werden müssen. Sie sind auf die spezifi-

schen Interessen des Anwaltsstandes ausgerichtet und bringen zum Ausdruck, was 

unter Anwälten üblich ist. 
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Überdies wollen die Standesregeln Mittelpunkt des anwaltlichen Marketings sein. Die 

Standesregeln zeigen Wege auf, wie die Beziehungen der Anwälte zu ihren Klienten, 

zu den Gerichten und Behörden und zur Öffentlichkeit gestaltet werden können. 

In den früheren kantonalen Regeln wurde bei der Aufteilung der einzelnen Katego-

rien der Berufs- und Standespflichten des Anwaltes meist unterschieden in: 

- Pflichten gegenüber Staat und Behörden 

- Pflichten gegenüber dem Klienten 

- Pflichten gegenüber der Gegenpartei und dem Gegenanwalt 

- Allgemeine Pflichten oder Pflichten gegenüber dem Anwaltsverband 

Die neuen Standesregeln sehen bloss noch eine Unterteilung in (1.) allgemeines 

Verhalten der Rechtsanwälte und (2.) Verhalten gegenüber Kollegen vor. Ich folge 

der Einfachheit halber bei der  nachstehenden Erläuterung einer Auswahl einiger 

Standespflichten, wie sie in den neuen, vereinheitlichten Standesregeln enthalten 

sind, der neuen Abfolge der Standesregeln. Diese sind zum Teil mit den bisherigen 

Pflichten der Luzerner Standesregeln wörtlich identisch, teilweise weichen sie ledig-

lich in der Formulierung ab, andere jedoch sind inhaltlich anders ausgestaltet.  

Obwohl also die Luzerner Standesregeln keine Geltung mehr haben, so wird die 

Kommentierung von Fellmann/Sidler nach wie vor bei der Auslegung herangezogen 

werden können. 

2. Allgemeines Verhalten der Rechtsanwälte 

A) Art. 1 Sorgfältige und gewissenhafte Berufsausübung 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte üben ihren Beruf im Einklang mit der 

Rechtsordnung sorgfältig und gewissenhaft aus. Sie unterlassen alles, was ihre Ver-

trauenswürdigkeit in Frage stellt.  

Die Umschreibung und das Mass der Sorgfalt ergeben sich im Wesentlichen aus 

dem Auftragsrecht (Art. 397 OR). Art. 12 lit. a BGFA verlangt gleichlautend, dass die 

Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft ausüben. Eine Sorgfaltspflichtverlet-

zung kann dabei auch ein Verstoss gegen die Standespflichten sein und Grund für 

ein Disziplinarverfahren bilden. Der Grundsatz „ne bis in idem“ gilt hier nicht. Selbst 

wenn ein Rechtsanwalt wegen einer Sorgfaltspflichtverletzung strafrechtlich belangt 

wurde, kann diese auch disziplinarisch noch geahndet werden. Allerdings ist die  

Beurteilung einer Sorgfaltspflichtverletzung unter dem Gesichtspunkt des Standes-

rechts eine andere. Im Vordergrund steht die Frage, ob das Verhalten das Ansehen 

des Anwaltes bzw. des Anwaltsstandes berührt. Nicht zu beurteilen ist, ob etwa ein 

Prozess richtig und fachtechnisch einwandfrei geführt worden ist, oder ob das gefor-

derte Honorar korrekt ist. Eine korrekte Honorarnote kann unter standesrechtlichen 

Gesichtspunkten unsorgfältig erstellt worden sein, wenn sie etwa ohne sachliche 
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Gründe erst Jahre nach Abschluss der Arbeiten gestellt wurde – und zudem kein 

Kostenvorschuss einverlangt wurde.  

Ein Anwalt übernimmt also ein Mandat nur, wenn er weiss, dass er die erforderlichen 

Kenntnisse hat und über die notwendige Infrastruktur verfügt, dass er fachlich kor-

rekt und innert der geforderten Zeit arbeiten kann. Die sorgfältige Berufsausübung 

schliesst die gewissenhafte Tätigkeit des Kanzleipersonals ein. Der Anwalt ist auch 

dafür verantwortlich. 

Kann der Anwalt eine sorgfältige Mandatsausübung nicht mehr gewährleisten, so 

legt er das Mandat nieder. Allerdings darf er dies nicht zur Unzeit tun. Das wäre nicht 

nur auftrags-, sondern auch standeswidrig. Art. 3 hält dies ausdrücklich fest. 

B) Art. 2 Mandatsführung 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte üben ihren Beruf unabhängig aus und schaf-

fen gegenüber der Klientschaft klare Verhältnisse. Sie behandeln das Mandat beför-

derlich und unterrichten ihre Mandanten über den Fortgang der übertragenen Ange-

legenheiten. Sie sind für das von ihnen bearbeitete Mandat persönlich verantwort-

lich, unabhängig davon, ob das Mandat ihnen selber oder einer Kanzleigemeinschaft 

erteilt worden ist. 

Diese Bestimmung spricht in verschiedener Hinsicht bereits nach OR und dem 

BGFA Bekanntes an. Über die Verpflichtung zur Unabhängigkeit wurde bereits eini-

ges gesagt. Was die Informationspflicht gegenüber dem Mandanten anbetrifft, so 

enthielt der frühere Art. 24 der Luzerner Standesregeln eine klare Regelung: Sofern 

nicht besondere Gründe dagegen sprechen, gibt der Anwalt seinem Klienten unauf-

gefordert alle Informationen, die für dessen Rechtsstellung und Rechtsausübung, 

namentlich für die Geltendmachung des Weisungs- und Widerrufsrechtes, von  

Belang sind. Der Anwalt orientiert den Klienten rechtzeitig über alle wesentlichen 

Vorgänge der Mandatsführung. Es soll schon Fälle gegeben haben, in denen die 

Klienten reklamierten, sie hätten nach Unterzeichnung der Vollmacht in einem  

Prozess erst wieder vom Anwalt vernommen, als das Urteil des Amtsgerichts einge-

gangen sei. Also: der Klient muss über alle Vorgänge ins Bild gesetzt werden. Wer 

den Klienten regelmässig informiert und dokumentiert, kann von ihm auch mehr Ver-

ständnis für die Honorarnote erwarten. Selbstverständlich liegt es im psychologi-

schen Geschick eines Rechtsanwaltes, seinen Klienten „angemessen“ über die Posi-

tion der Gegenpartei im Rahmen heikler Verhandlungen zu orientieren, um den Er-

folg nicht zu gefährden. Auch in Haftpflichtprozessen ist es nicht in jedem Falle an-

gezeigt, aus taktischen Gründen relativ hoch angesetzte Schadenersatzforderungen 

(etwa gegenüber der Versicherung) dem Klienten umgehend mitzuteilen, kann doch 

dadurch die Erwartungshaltung unter Umständen ungesunde Ausmasse erreichen. 
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C) Art. 3 Mandatsniederlegung 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte legen das Mandat nicht zur Unzeit nieder. Es 

muss sichergestellt sein, dass der Klient seinen Interessen entweder selber wahren 

oder rechtzeitig einen anderen Rechtsvertreter beiziehen kann. 

D) Art. 4 Tod des Rechtsanwalts 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sorgen dafür, dass im Falle ihres Todes die 

Interessen der Klientinnen und Klienten sowie das Berufsgeheimnis gewahrt bleiben. 

E) Art. 5 Freie Anwaltswahl 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte treffen keine Vereinbarung, die den Grund-

satz der freien Anwaltswahl verletzt. 
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F) Art. 6 Verhalten im Prozess 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte informieren das Gericht nur mit ausdrückli-

cher Zustimmung der Gegenpartei über deren Vorschläge zur Beilegung der Streit-

sache. Gemäss den bisherigen Standesregeln musste klar zum Ausdruck gebracht 

werden, wenn eine Mitteilung oder ein Vorschlag von der Gegenpartei als vertraulich 

zu betrachten war. Die neue Regelung der Schweizerischen Standesregeln geht 

vom Gegenteil aus. Nur bei ausdrücklicher Zustimmung dürfen Inhalte von Ver-

gleichsverhandlungen oder –gesprächen dem Gericht mitgeteilt werden. Dies soll 

Klarheit in einer Frage schaffen, die immer wieder zu Missverständnissen Anlass 

gab. Die Klarstellung, dass Vorschläge unpräjudiziellen Charakter haben, wird 

dadurch wohl nicht obsolet, richtet sich die Aussage doch an die Gegenpartei, dass 

man sich noch nicht grundsätzlich binden möchte.  

G) Art. 7 Kontakt mit Zeugen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte unterlassen jede Beeinflussung von Zeugen 

und Sachverständigen. Vorbehalten bleiben besondere Regeln betreffend Schieds-

verfahren sowie Verfahren vor supranationalen Gerichten. 

Die jetzige Regelung scheint gegenüber der entsprechenden, bisherigen Bestim-

mung der Luzerner Standesregeln etwas gelockert. Diese sah nämlich vor, dass der 

Anwalt nur ausnahmsweise mit Zeugen Fühlung aufnimmt, wenn dies zu Instrukti-

onszwecken unerlässlich ist. Dieser Grundsatz kann jedoch weiterhin als Richt-

schnur im Umgang mit Zeugen herangezogen werden. Es kann sich aber immer 

wieder ergeben, dass nähere Kontakte zu Zeugen sich aus der Sache her ergeben, 

etwa in arbeitsgerichtlichen Prozessen, in denen Arbeitnehmer als Zeugen gegen 

frühere Arbeitnehmer aussagen sollen. Oft kennen nur die Zeugen den genauen  

Ablauf der Ereignisse, die prozessual umstritten sind. Dann lässt sich eine Kontakt-

nahme zur Klärung des Sachverhalts nicht vermeiden. Allerdings ist stets mit der 

gebotenen Sorgfalt vorzugehen. In Summarverfahren, in denen keine Zeugen ein-

vernommen werden und stattdessen Zeugenbescheinigungen beigebracht werden 

dürfen, sollen diese nicht vorformuliert dem Zeugen zur Unterzeichnung vorgelegt 

werden. Es wirkt auch für das Gericht nicht überzeugend, wenn mit derselben 

Druckschrift wortgleiche Bestätigungen eingereicht werden. 

H) Art. 8 Auftreten gegenüber Behörden 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte treten den Behörden gegenüber mit dem  

gebotenen Anstand auf und erwarten die gleiche Haltung ihnen gegenüber. Sie er-

greifen alle rechtmässigen Massnahmen, die zur Wahrung der Interessen ihrer Man-

danten erforderlich sind. 
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Der Anwalt ist gegenüber dem Staat und den Behörden zur Mitarbeit bei der Rechts-

findung und der Rechtsverwirklichung verpflichtet. Gleichzeitig hat er die Interessen 

des Klienten wahrzunehmen. Daraus ergibt sich selbstredend ein Spannungsfeld. 

Als Maxime gilt hier: Der Anwalt vertritt nur solche Angelegenheiten, die er vor der 

Rechtsordnung und seinem Gewissen verantworten kann. Unerlaubt wäre etwa Mit-

hilfe oder Anstiftung zur Steuerhinterziehung. Das wäre sowohl strafbar, als auch 

standeswidrig. Erlaubt ist hingegen, alle legalen Mittel und Wege auszuschöpfen, um 

die steuergünstigste Variante für seinen Mandanten zu erreichen. 

Was heisst, der Anwalt habe mit dem „gebotenen Anstand“ aufzutreten? Kleidervor-

schriften bestehen meines Wissens nicht mehr. Allerdings tat man lange Zeit gut da-

ran, in dunklem Anzug vor dem Obergericht zu erscheinen. Weiterhin gilt, dass der 

Anwalt sich nicht unnötig verletzend äussert und auch nicht ausfällig wird gegenüber 

Richtern und Behörden. Zu grosse Zurückhaltung braucht man sich allerdings auch 

nicht aufzuerlegen. Man soll ja seinen bzw. den Standpunkt des Klienten mit dem 

nötigen Nachdruck vertreten dürfen. Vergleichbare Anforderungen gelten natürlich 

auch Aussagen, die sich auf die Gegenpartei oder den Gegenanwalt beziehen.  

Als Beispiele noch erlaubter Äusserungen können etwa angeführt werden: 

- barer Unsinn. 

- einfältig. 

- die Darstellung der Behörde sei grundfalsch, absurd oder grotesk. 

- würdig, als Makulatur im Papierkorb zu enden. 

- Luftblase-Prospekt für die Bluff-Bedürfnisse der Gegenpartei. 

- Die Behörde habe versucht, die Partei zu täuschen, ihr Verhalten stelle daher ei-

ne Machtdemonstration ohnegleichen dar. 

Als unzulässig wurden demgegenüber etwa Aussagen bezeichnet wie: 

- Hysterisches Geschrei. 

- Der Ankläger ist ein Verbrecher, weil dieser von Berufs wegen Personen in Haft 

nimmt und damit ein Verbrechen nach dem andern gegen die Menschenrechte 

begeht. 

- Die beklagten Ärzte sind Scharlatane und bilden zusammen eine Mafia. 

- Die Beamten sind befangen, unbrauchbar, faul, stur, untätig, sie lügen und wären 

in der Privatwirtschaft unbrauchbar. 

- Ein selbstherrliches Pack von verlogenen Polizisten, welche eine kriminelle Rolle 

spielen. 

- Das Personal der psychiatrischen Anstalt X zwangsbehandelt seine Opfer seit eh 

und je auf gesetzlose Art und Weise und begeht somit in epidemischem Aus-

mass Verbrechen gegen die Menschenrechte. Die Täter in den Machtzentralen 

sind unfähig, sich des Abscheulichen ihres Tuns bewusst zu werden. 

- Der Titel eines Zeitungsartikels: „Starkes Stück“, „Hauruck-Justiz“ – „Justizfarce“.  
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- Das Verhalten einer Vormundschaftsbehörde als „überfallartig“ und „gestapo-

mässig“ bzw. die Bezeichnung als „Wildwestmethoden“. 

Im Zusammenhang mit dem erwähnten Zeitungsartikel wurde die Unzulässigkeit der 

Äusserungen bestätigt. Es wurden Kriterien für die Beurteilung der Zulässigkeit von 

Aussagen über das Verhalten von Behörden, namentlich auch Gerichten, entwickelt, 

bei denen die Gefahr der Beeinflussung der Gerichtsbehörde sowie der Herabset-

zung des Vertrauens in die Anwaltschaft und Rechtspflege durch die entsprechen-

den Äusserungen im Vordergrund stehen. Ob die Äusserungen selber verfasst wer-

den, oder das Erscheinen etwa eines Zeitungsartikels bloss ermöglicht oder geför-

dert wird, ist dabei unerheblich; ebenso, ob der Anstoss zu einer Publikation vom 

Anwalt selbst, oder vom betreffenden Medium bzw. einem seiner Mitarbeiter aus-

ging. Es seien strengere Anforderungen an Äusserungen eines Anwalts zu stellen, 

wenn diese gegenüber der Öffentlichkeit ergingen – im Vergleich zu Äusserungen im 

Rahmen des Verfahrens selbst. Objektivität und Sachlichkeit seien geboten. Die 

Meinungsäusserungsfreiheit wird ebenfalls nicht in unzulässiger Weise beschränkt. 

Die Busse von CHF 2´000.00 blieb somit zum Leidwesen des Beschwerdeführers 

bestehen (Urteil vom 11. August 2004, 2A.600/2003).  

Im letzterwähnten Fall über das Verhalten der Vormundschaftsbehörde wurde dem 

Anwalt vor allem die Verwendung des Begriffs „gestapomässig“ zum Verhängnis. Er 

hatte auf eine Publikation eines Artikels des Präsidenten der Vormundschaftsbehör-

de eine Entgegnung veröffentlichen lassen. Das Bundesgericht hielt zwar fest, es sei 

Aufgabe des Anwalts, Missstände aufzuzeigen und Mängel des Verfahrens zu rü-

gen. Dabei seien auch gewisse Übertreibungen in Kauf zu nehmen. Er habe jedoch 

mit dem verwendeten Begriff auf eine gänzlich andere Dimension des Unrechts an-

gespielt, mit der sich selbst grobe Verfahrensfehler nicht vergleichen lassen. Die Be-

griffe „überfallartig“ oder „Wildwestmethoden“ hätte ihm das Bundesgericht vielleicht 

noch verziehen. Somit blieb es auch hier bei der Busse von CHF 1´000.00 (Urteil 

vom 23. Januar 2002, 2P.291/2001). 

In einem neuen Urteil (2C_551/2014 vom 9. Februar 2015) gestand das Bundesge-

richt einem Aargauer Anwalt sehr grosse Freiheit zu, nachdem dieser sich in einer 

Aufsichtsbeschwerde an das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Lu-

zern zu einer Amtsperson ausliess und folgendes schrieb: „Es bleibt nach meiner 

Beurteilung nur noch eine geistige Beeinträchtigung des Herrn C, sei es durch eine 

Krankheit, Medikamente oder psychische Umstände. Ein mir bekannter Psychiater 

hat die Paranoia als mögliche Erkrankung genannt, die zu solchen Desorientierun-

gen führen kann.“ Erscheinungsformen seien genetischer Natur, Stress und Durch-

blutungsstörungen, Medikamentenunverträglichkeit oder Alkohol- und Drogenmiss-

brauch. M.E. hat das Bundesgericht eine zu unsachliche Schreibe durchgehen las-

sen, es bleibt zu hoffen, dass es sich dabei um einen Ausreisser „nach oben“ han-

delt. 

Auch in einem anderen Entscheid neueren Datums (2C_55/2015 vom 6. August 

2015) lässt das Bundesgericht die Tendenz erkennen, auch forsche anwaltliche Kri-
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tik durchgehen zu lassen, die früher wohl nicht akzeptiert worden wäre. Ein Anwalt 

bezeichnete vor dem Solothurner Versicherungsgericht das Verfahren als "kontami-

niert", das Gericht würde ihm aus Trotz für seine Hartnäckigkeit bewusst Steine in 

den Weg legen, um ihn zu disziplinieren. Das Bundesgericht forderte von den Solo-

thurner Richtern eine etwas dickere Haut, auch wenn die Vorwürfe des Anwalts un-

nötig übertrieben gewesen seien. 

I) Art. 9 Gütliche Erledigung von Streitigkeiten 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte fördern die gütliche Erledigung von Streitig-

keiten, sofern dies im Interesse der Mandanten liegt. Sie nehmen, wenn sie eine 

Partei vertreten oder beraten, Rücksicht auf eine laufende oder eine von den Partei-

en gewünschte Mediation. 

Grundsätzlich kann man festhalten, dass es, entgegen des landläufigen Bildes des 

Rechtsanwaltes, seine vornehmste Aufgabe ist, Prozesse zu verhindern. Die Ver-

pflichtung, eine gütliche Einigung in einer Streitsache zu erzielen gilt jedoch, dies 

liegt auf der Hand, nicht absolut. Der Anwalt hat schliesslich die Interessen seines 

Klienten zu wahren. Allerdings hat er ihn auch – dies gehört zur Aufklärungspflicht – 

über die Chancen und Risiken eines Prozesses ins Bild zu setzen. Dabei spielen die 

konkreten Umstände, wie etwa die finanziellen Verhältnisse des Klienten, dessen 

Risikofreudigkeit oder die Dringlichkeit einer Erledigung nebst den tatsächlichen und 

rechtlichen Verhältnissen eine wesentliche Rolle. 

Selbstredend gilt, wenn auch nicht konkret festgehalten, das Verbot der mutwilligen 

oder gar böswilligen Prozessführung. Abgesehen von einer persönlichen Haftung, 

die der Anwalt unter Umständen für eine zu risikoreiche Prozessführung trägt, aufer-

legt das Bundesgericht neuerdings Rechtsanwälten, die ohne wirkliche Chancen auf 

einen Prozesserfolg Rechtsstreitigkeiten weiterziehen, an Stelle ihrer Klientschaft die 

anfallenden Prozesskosten.  

J) Art. 10 Unabhängigkeit 

Vom Erfordernis der Unabhängigkeit war bereits ausführlich die Rede. Art. 10 der 

Standesregeln kommt keine weitergehende Bedeutung zu als Art. 12 BGFA. Es 

kann daher auf bereits Gesagtes verwiesen werden. 

K) Art. 11 ff. Vermeidung von Interessenkonflikten 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte vermeiden jeden Konflikt zwischen den Inte-

ressen ihrer Mandanten, den eigenen und den Interessen von anderen Personen, 

mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen (Art. 11). Rechtsanwäl-

tinnen und Rechtsanwälte beraten, vertreten oder verteidigen nicht mehr als einen 
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Mandanten in der gleichen Sache, wenn ein Interessenkonflikt zwischen den Man-

danten besteht oder droht. Sie legen das Mandat gegenüber allen betroffenen Man-

danten nieder, wenn es zu einem Interessenkonflikt kommt, wenn die Gefahr der 

Verletzung des Berufsgeheimnisses besteht oder die Unabhängigkeit beeinträchtigt 

zu werden droht (Art. 12). Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nehmen ein neues 

Mandat dann nicht an, wenn die Gefahr der Verletzung des Berufsgeheimnisses  

bezüglich der von früheren Mandanten anvertrauten Information besteht oder die 

Kenntnis der Angelegenheit früherer Mandanten diesen zu einem Nachteil gereichen 

würde (Art. 13). Sinngemäss gelten diese Bestimmungen selbstredend auch bei 

Kanzleigemeinschaften (Art. 14). 

Mit dem Gebot der Vermeidung von Interessenkonflikten ist es streng zu nehmen. 

Es gilt im Übrigen auch das zu Art. 12 lit. c) BGFA bereits Gesagte. Wenn auch nur 

die geringsten Zweifel eines möglichen Interessenkonflikts bestehen, so ist ein Man-

dat abzulehnen. Gegebenenfalls haben die eine Vertretung wünschenden Klienten 

ausdrücklich zu erklären, dass sie in Kenntnis der konkreten Umstände eine  

gemeinsame Vertretung wünschen. Allerdings befreit dies den Anwalt nicht davor, 

eine eigenständige Beurteilung der möglichen Interessenskollision vorzunehmen.  

Gegenüber einem Bauherrn wollte ein Sanitär-Unternehmen ein Bauhandwerker-

pfandrecht eintragen lassen. Das Pfandrecht stützte sich auf Arbeiten, die in Zu-

sammenhang mit der Behebung eines Wasserschadens an einem Kino auszuführen 

waren. Das Sanitär-Unternehmen war selber an der Erstellung des Neubaus beteiligt 

und sah sich einem Gewährleistungseinwand ausgesetzt. Zu seiner Rechtfertigung 

argumentierte es unter anderem, Ursache des Schadens liege in der unsorgfältigen 

Ausführung von Arbeiten anderer Bauunternehmer. Auch andere Unternehmer woll-

ten durch den gleichen Anwalt Bauhandwerkerpfandrechte eintragen lassen. Für den 

Anwalt war es in einer solchen Situation nicht statthaft, gleichzeitig einen anderen 

Bauunternehmer zu vertreten, gegen den sich der Vorhalt des Sanitär-

Unternehmens richtete. Auch wenn es sich um mehrere Verfahren betreffend eine 

Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts handelt, so musste sich doch der An-

walt den Vorwurf gefallen lassen, die Interessen seiner Klienten nicht ausreichend 

vertreten zu können. Ob er gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die 

Forderung des Sanitärunternehmens beglichen ist, einen anderen Bauunternehmer 

zur Durchsetzung dessen Ansprüche vertreten kann, ist wieder eine ganz andere 

Frage. 

Die Treuepflicht endet nicht mit Beendigung des Mandates. Daraus folgt, dass man 

in gleicher oder ähnlicher Sache, in der man einen Klienten vertreten hat, später 

nicht gegen ihn antreten kann. In einem Scheidungsprozess klagte ein Anwalt für 

seine Mandantin gegen deren Ehemann. Im Laufe des Verfahrens einigten sich die 

Parteien gütlich. Später wurde der Ehemann in Verkehrsangelegenheiten der Klient 

des Anwalts. Als er diesen jedoch darauf ansprach, ob er ihn gegen seine frühere 

Ehefrau in einem Urteilsabänderungsprozess vertreten würde, musste der Anwalt 

ihm eine Absage erteilen. Heikel ist auch die Übernahme des Mandates eines Drit-

ten gegen den früheren Klienten. Es lauert eine Verletzung der Geheimhaltungs-
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pflicht. Grundsätzlich ist die Mandatsführung gegen einen früheren Klienten nicht 

ausgeschlossen, bedingt jedoch, dass keinerlei geheimzuhaltende Umstände preis-

gegeben oder gegen den früheren Mandanten verwendet werden. Im Zweifel gilt al-

so auch hier: Hände weg! 

L) Art. 15 Berufsgeheimnis 

Das Berufsgeheimnis des Anwalts ist eines der Kernelemente unseres Berufsstan-

des, das uns von vielen anderen, in der Beratung tätigen Berufszweigen unterschei-

det.  

a) Grund des Berufsgeheimnisses

Der Grund dafür, dass ein Schutz des Berufsgeheimnisses besteht, liegt in der  

Beziehung des Anwaltes zu seinen Klienten sowie die Funktion des Anwaltes im 

Rechtsstaat und in der Öffentlichkeit. Vertrauensverhältnis, Fachwissen und Unab-

hängigkeit des Anwalts spielen die entscheidende Rolle. Dies ist denn auch der 

Grund, weshalb der Schutz des Berufsgeheimnisses nicht sämtliche Tätigkeiten des 

Anwaltes umfasst. Informationen etwa, die der Anwalt bei Tätigkeiten, die aus-

serhalb des Kernbereichs als Anwalt liegen, erfährt, unterliegen nicht der Geheim-

haltungspflicht. Informationen, die er z.B. aus einer Anlagetätigkeit als Vermögens-

verwalter erhält oder bei seiner Funktion als Verwaltungsrat erfährt, kann er nicht 

geheim halten. Er muss sich entsprechend auch nicht vom Berufsgeheimnis entbin-

den lassen (LGVE 2001 I Nr. 38 in Zusammenhang mit der Tätigkeit eines Rechts-

anwaltes als Verwaltungsrat). Die Grenzziehung ist jedoch nicht wirklich scharf. Dies 

zeigt schon die Begriffsverwendung des Bundesgerichts, das von „geschäftlicher Tä-

tigkeit“ bzw. „nicht berufsspezifischer Tätigkeit“ spricht, wenn das Geheimnis nicht 

gelten soll und dieser die „normale Anwaltstätigkeit“ bzw. „eigentliche Anwaltstätig-

keit“ gegenüberstellt. 

b) Was ist ein Geheimnis?

Alles was anvertraut oder im Rahmen der Berufsausübung in Bezug zu einem Man-

dat wahrgenommen wird. Im Bereich der eigentlichen Anwaltstätigkeit ist der Schutz 

des Berufsgeheimnisses umfassend. Eine sachlich-materielle Beziehung zur  

Berufsausübung muss nicht bestehen. Geheim ist schon die Beziehung einer Person 

zum Geheimnisträger. 

c) Wessen Geheimnis?

Geheimnisherr ist der Klient. Es ist also wie das „Patientengeheimnis“ nicht ein 

„Arztgeheimnis“, sondern ein „Klientengeheimnis“.  
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d) Wer untersteht dem Berufsgeheimnis?

Dem Berufsgeheimnis unterstehen nicht nur die Anwältinnen und Anwälte. Es unter-

stehen ihm auch sämtliche übrigen Personen der Anwaltskanzlei. Der Anwalt sorgt 

für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, Angestellten und sonstigen Hilfspersonen (Abs. 3; dazu gehören somit auch 

Praktikanten, Sekretärinnen, externe EDV-Betreuer, aber auch Büropartner).  

Es sei noch kurz darauf hingewiesen, dass die Rechtsgrundlage für das Bestehen 

des Berufsgeheimnisses genau im Auge zu behalten ist. Hier sprechen wir über das 

standesrechtliche Berufsgeheimnis. Diesem unterliegen nur Verbandsangehörige. 

Die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte unterstehen gemäss Standesrecht dem 

Berufsgeheimnis „über alles, was ihnen infolge ihres Berufs von Mandanten anver-

traut worden ist“. 

Daneben bieten bekanntlich auch Art. 13 BGFA sowie Art. 321 StGB einen Geheim-

nisschutz. Dem Berufsgeheimnis von Art. 13 BGFA unterstehen dabei nur Anwältin-

nen und Anwälte, die in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind, oder 

nichteingetragene Anwältinnen und Anwälte, wo dieses Berufsgeheimnis kantonal 

auch auf die diese ausgedehnt worden ist (wie in Luzern, Art. 8 Abs. 2 AnwG).  

Gemäss Art. 13 BGFA unterstehen die Anwälte - wie beim Standesrecht - dem  

Berufsgeheimnis „über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft 

anvertraut worden ist“. 

Hingegen unterstehen alle Anwälte dem Anwendungsbereich des Art. 321 StGB. 

Dieser ist somit weiter als derjenige des Art. 13 BGFA. Art. 321 StGB umfasst dabei 

die Geheimhaltungspflicht hinsichtlich aller Informationen, die der Anwalt in Aus-

übung seines Berufs in Bezug zu einem bestimmten Mandat wahrnimmt, somit auch 

hinsichtlich Informationen von Dritten über den Klienten, aber auch Informationen 

des Klienten über Drittpersonen. Aber auch nach Art. 321 StGB ist nur der Klient als 

Geheimnisherr geschützt. 

e) Wie lange dauert das Geheimnis?

Das Geheimnis dauert grundsätzlich bis es aufgehoben wird, entweder durch Einwil-

ligung des Klienten oder durch einen entsprechenden Entscheid der Aufsichtsbehör-

de, gegebenenfalls bis zum Tod des Anwalts. Der Anwalt kann sich allerdings auch 

auf das Geheimnis berufen, wenn er davon entbunden wurde. Im Hinblick auf seinen 

Tod hat der Anwalt Vorkehren zu treffen, damit geheime Informationen auch vertrau-

lich bleiben. Allerdings kann er im Falle einer Verletzung nicht mehr belangt werden. 

Die früheren Standesregeln des LAV enthielten noch die Verpflichtung, dass der 

Anwalt dafür zu sorgen hat, dass bei seinem Tode die Interessen der Klienten und 

das Berufsgeheimnis gewahrt bleiben. Diese Verpflichtung geht allerdings nicht auf 

die Erben über.  
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Ein Dispens von der Geheimhaltungspflicht setzt einen wichtigen Grund und auch 

die Dringlichkeit der Preisgabe des Geheimnisses voraus. Es findet eine Abwägung 

der Interessen des Anwaltes und des Geheimnisherrns statt. Ist etwa der Anwalt 

Zeuge in einem Zivilprozess hat die Aufsichtsbehörde über die Entbindung zu ent-

scheiden, wenn der Klient die Zustimmung verweigert. Keine Geheimhaltungspflicht 

besteht im Disziplinarverfahren gegenüber der Aufsichtsbehörde. Sind zwei Auftrag-

geber Geheimnisherren bedarf es der Zustimmung beider. Was das Geldwäscherei-

gesetz anbetrifft, so befreit Art. 9 Abs. 2 die Anwälte von der Meldepflicht, sieht aber 

gleichzeitig einen Straf- und Haftungsausschluss bei Verletzung des Berufsgeheim-

nisses vor. Anzumerken bleibt allerdings, dass die Befreiung der Meldepflicht nicht 

gilt für sogenannte Finanzintermediäre. Das sind Anwälte, die z.B. berufsmässig 

Vermögen verwalten oder Geld entgegennehmen und zwar ausserhalb ihrer eigent-

lichen Tätigkeit als Anwalt. 

Beim Tod des Klienten geschieht hinsichtlich der Rechtsstellung des Geheimnis-

herrn gemäss überwiegender Auffassung, nun bestätigt im Bundesgerichtsurteil vom 

15. September 2009 (4A_15/2009) (siehe vorne Ziffer V.3.G), Folgendes:  

- Da Persönlichkeitsrechte keine Vermögenswerte und damit nicht vererblich sind, 

erlöschen sie mit dem Tod des Klienten. Soweit das Berufsgeheimnis Persön-

lichkeitsschutz ist, werden die Erben des Klienten deshalb nicht Geheimnisher-

ren. Auch den Erben gegenüber gilt der Schutz der Geheim- und der Privatsphä-

re des verstorbenen Klienten, sofern dieser nichts anderes gewünscht hat. 

- Das Anwaltsmandat als Auftrag erlischt mit dem Tod des Klienten, wenn nichts 

anderes bestimmt ist oder nachträglich zwischen den Erben und dem Anwalt 

vereinbart wird; die Erben werden nicht Klienten des bisherigen Mandats und 

nicht Geheimnisherren der entsprechenden Informationen. Sie haben aber ein  

beschränktes Recht auf Rechenschaftsablage über das Mandat bis zu dessen 

formellem Abschluss.  

f) Vollstreckung von Honorarforderungen 

Bei allen Vorteilen des Berufsgeheimnisses, so stellt dieses regelmässig bei der Ein-

forderung einer Honorarforderung aus dem Klientenverhältnis ein Hindernis dar. 

Bleibt es bei der Einleitung einer Betreibung, so ist für diese die Befreiung nicht er-

forderlich. Allerdings hat sich der Anwalt bei der Forderungsbezeichnung auf das 

Wesentliche zu beschränken. Für die gerichtliche Durchsetzung (bereits Friedens-

richter) ist Befreiung vom Anwaltsgeheimnis gemäss den meisten Aufsichtsbehörden 

– auch derjenigen des Kantons Luzern - erforderlich. Der Anwalt hat sich also vor 

der Klageeinreichung von der Einhaltung des Berufsgeheimnisses befreien zu las-

sen. Zunächst ist es angezeigt, den Klienten direkt um Befreiung zu ersuchen – 

selbstredend unter Angabe des Zwecks. Verweigert dieser die Zustimmung, ist die 

Aufsichtsbehörde anzurufen. Kann der Anwalt dartun, dass er den Klienten vergeb-

lich um Befreiung nachgefragt hatte, auferlegt die Aufsichtsbehörde die Kosten dem 

Klienten. Die Praxis der Aufsichtsbehörden ist hier allerdings nicht einheitlich.  
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Die Aufsichtsbehörde des Kantons Zürich hatte in ZR 104 (2005) Nr. 20 die Tragwei-

te von Art. 13 Abs. 1 BGFA zu prüfen. Gemäss der bis anhin geltenden Praxis war 

bereits der Umstand, dass ein Mandatsverhältnis mit einem Klienten besteht, ge-

heimnisgeschützt. Einzig beim Vorliegen höherer Interessen durfte in einer Betrei-

bung das Mandatsverhältnis offenbart werden, ohne dass dies vorgängig von der 

Aufsichtskommission bewilligt worden wäre. Das führte aber zu einer heiklen Inte-

ressenabwägung. Was wurde denn also solche „höheren Interessen“ anerkannt?  

Liberaler zeigte sich die Aufsichtsbehörde des Kantons Zug in einem neueren Ent-

scheid. Aus der Verpflichtung des Klienten zur Honorierung des von ihm beauftrag-

ten Anwaltes ergebe sich eine stillschweigende Einwilligung, dass dieser im Streitfall 

den Richter für die Durchsetzung der ausstehenden Honorarforderung anrufen kön-

ne und in diesem Umfang bereits bei der Auftragserteilung von seiner Schweige-

pflicht entbunden sei (Anwaltsrevue 9/2002, S. 31f). Die Entbindung vom Anwalts-

geheimnis habe sich zu einer blossen Formalität entwickelt. So weit wollte die  

Zürcher Aufsichtsbehörde dann allerdings doch nicht gehen. Es wurde mit Nach-

druck betont, dass die Wahrung des Anwaltsgeheimnisses, zusammen mit der Treu-

epflicht, zu den wichtigsten anwaltlichen Berufspflichten gegenüber dem Klienten 

gehöre. Geschützt seien von Art. 13 Abs. 1 BGFA diejenigen Geheimnisse, die die 

Klientschaft der Anwältin oder dem Anwalt im Rahmen der Mandatsbeziehung an-

vertraut. Damit sind – in Zusammenhang mit der Geltendmachung der Honorarforde-

rung – das Bestehen des Mandatsverhältnisses, die Rechnungsstellung bzw.  

Hinweise auf offene Honorarnoten im Rahmen von Inkassobemühungen nicht vom 

Anwaltsgeheimnis geschützt. Die Anhebung der Betreibung und das Sühneverfahren 

– unter Beilage der Honorarnote - sind somit ohne Entbindung vom Berufsgeheimnis 

zulässig. Soweit allerdings an der Verhandlung vor dem Friedensrichter vom Klien-

ten anvertraute Geheimnisse preisgegeben werden müssen, ist nach wie vor eine 

ausdrückliche Entbindung vom Geheimnis notwendig. Diese Praxis hat die Zürcher 

Aufsichtsbehörde in ihren Entscheid vom 01.09.2011 (ZR 110/2011, S. 264, E. D, 

ausführlich vorne bei V.3.A.) im Zusammenhang mit der Beurteilung einer Voraus-

Entbindung des Berufsgeheimnisses auch für den Fall der gerichtlichen Durchset-

zung von Honoraransprüchen bestätigt. 

M) Art. 16 Werbung 

Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen dürfen für sich werben. Diese Werbung soll 

der Wahrheit entsprechen, das Berufsgeheimnis wahren und einen sachlichen Be-

zug zur beruflichen Tätigkeit aufweisen.  

Art. 14 der Luzerner Standesregeln hielt noch fest: „Der Anwalt enthält sich aufdring-

licher Werbung“.  

Klar ist somit zum einen, dass geworben werden darf. Andererseits dürfen Be-

schränkungen, das hat das Bundesgericht schon früh festgehalten, nicht weiter ge-

hen, „als es das angestrebte Ziel der Verhinderung irreführender oder marktschreie-

rischer Werbung erfordert“ (BGE 67 I 88). Untersagt ist damit vorab die marktschrei-
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erische Reklame. Werbung die sich an den Prinzipien der Propaganda orientiert, die 

mit „stupiden Wiederholungen und massiven, meist aufdringlichen Beeinflussungs-

versuchen" arbeitet, ist daher unzulässig. Die neue Tendenz geht dahin, dass der 

Massstab für die Zulässigkeit der Werbung das Gesetz über den unlauteren Wett-

bewerb (UWG) ist. 

Bürobroschüren, Rundschreiben – auch an unbestimmte, grössere Empfängerkreise 

– sind zulässig. Die Verwendung von Titeln, die nicht in Zusammenhang mit der Be-

rufsausübung stehen, dürften wohl unzulässig sein („Alt-Nationalrat“). Hinweise auf 

bevorzugte Tätigkeitsgebiete sind, solange sie wahr sind und keine Übertreibungen 

enthalten, zulässig. 

Gemäss der Aufsichtsbehörde des Kantons Luzern ist der Auftritt eines Anwalts als 

Sponsor, Gönner oder Inserent bei Vereinen, gemeinnützigen Organisationen oder 

Kultur-/Sportanlässen zulässig; der Auftritt habe sich aber an die Berufsregel von 

Art. 12 lit. d BGFA (objektive Werbung, Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit) zu 

halten. 

Die Bestimmung von Art. 16 der Standesregeln weicht in der Formulierung von der 

Bestimmung des BGFA (Art. 12 lit. d) ab. Inhaltlich ist sie allerdings faktisch de-

ckungsgleich. Die Formulierung „objektiv bleibt“ (BGFA) und „der Wahrheit entspre-

chen“ (Richtlinien) sagt dasselbe aus. Werbung darf nicht unlauter sein, den Klienten 

nicht täuschen und hat den Grundsatz von Treu und Glauben zu respektieren. Der 

Anwalt ist somit in jedem Falle an die Grundsätze des UWG gebunden. 

N) Art. 17 Pflichtmandate 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sorgen dafür, dass bedürftigen Rechtssu-

chenden unentgeltlich Rechtsbeistand gewährt wird. Sie informieren ihre Mandanten 

über einen allfälligen Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung. Sie behandeln 

Pflichtmandate mit derselben Sorgfalt wie die übrigen Mandate.  

Standeswidrig verhielt sich entsprechend ein Anwalt, der seiner Mandantin, die den 

einverlangten Kostenvorschuss nicht bezahlte und deren Ehemann dies ebenfalls 

trotz Aufforderung nicht tat, schriftlich „der guten Ordnung halber“ bestätigte, dass er 

nicht in der Lage sei, so genannte unentgeltliche Prozessführungen zu übernehmen. 

Anlässlich einer mündlichen Besprechung hatte er ausgeführt, er nehme zufolge der 

hohen Kostenstruktur seiner Kanzlei grundsätzlich keine Mandate in unentgeltlicher 

Prozessführung an. Nachdem ein anderer Anwalt das Mandat übernommen hatte, 

zeigte er den Fehlbaren im Namen der früheren Klientin an. Prompt wurde dieser mit 

CHF 600.00 gebüsst. Das Bundesgericht hielt fest, dass eine solche generelle Wei-

gerung standeswidrig sei. Man dürfe solche Mandate nicht generell mit der Begrün-

dung ablehnen, zufolge der bei amtlichen Mandaten vorgesehenen Honorarkürzung 

werde man ungenügend honoriert (vgl. Bundesgerichtsentscheid 2P.248/2001/zga 

vom 20. Dezember 2001). Ein Kollege hatte vor einem Gericht zu einer gekürzten 
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Kostennote erklärt, der Anwalt sei zu entschädigen, nicht zu schädigen. Also, Vor-

sicht bei schriftlichen Bestätigungen. 

O) Art. 18 ff. Honorar 

a)  Grundsatz 

Art. 18 der Standesregeln bestimmt, dass das Honorar angemessen sein muss. Die 

Angemessenheit beurteilt sich nach den konkreten Umständen, der Schwierigkeit 

und Bedeutung der Angelegenheit, der Interessenlage des Mandanten, der eigenen 

Berufserfahrung, der geltenden Verkehrsübung und dem Verfahrensausgang. 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte klären ihre Mandanten bei Übernahme des 

Mandates über die Grundsätze der Honorierung auf.  

b)  Pauschalhonorar und Pactum de Palmario 

Pauschalhonorare sind zulässig. Sie sollen der voraussichtlichen Leistung entspre-

chen (Art. 19 Abs. 1). Ebenfalls zulässig ist die Vereinbarung einer Erfolgsprämie, 

welche zusätzlich zum Honorar geschuldet ist (pactum de palmario, Art. 19 Abs. 3). 

Vgl. auch oben die Rechtsprechung zum BGFA, oben V.3.F). 

c)  Beteiligung am Prozessgewinn 

Unzulässig sind hingegen die Vereinbarung über die Beteiligung am Prozessgewinn 

als Ersatz für das Honorar (pactum de quota litis) sowie die Verpflichtung, im Falle 

eines ungünstigen Ausgangs des Verfahrens auf das Honorar zu verzichten (Art. 19 

Abs. 2).  

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Bundesgerichtsentscheid 2P.4/2004 

vom 10. Dezember 2004 der II. Öffentlichrechtlichen Abteilung. Dieses hatte folgen-

de Bestimmung des neuen Zürcher Anwaltsgesetzes zu prüfen (§ 41): 

„Erfolgsbeteiligung: Wer vor Beendigung eines Rechtsstreites gewerbsmässig und 

gegen die Einräumung eines Anteils am Prozesserfolg (a) die Übernahme oder 

Vermittlung einer Rechtsvertretung vereinbart, ohne im Besitz eines Anwaltspatentes 

zu sein, oder (b) die Finanzierung eines Prozesses vereinbart oder eine solche Ver-

einbarung vermittelt, wird mit Busse bis CHF 20'000.00 bestraft.“  

Das Bundesgericht hielt fest, dass Anwälte schon aufgrund von Art. 12 lit. e BGFA 

nicht Prozessfinanzierer sein dürfen. Die Bestimmung sei daher im Anwaltsgesetz 

fehl am Platz. Auch die Sicherstellung der anwaltlichen Unabhängigkeit und die 

Vermeidung von Interessenkonflikten zum Nachteil des Klienten und der Schutz des 

Berufsgeheimnisses könne die Bestimmung nicht rechtfertigen. Der Klient könne 

seine Geheimnisse an beliebige Dritte weitergeben, also auch an Personen die nicht 

dem Anwaltsgeheimnis unterliegen. Das Erfolgshonorar sei zudem, was die Versi-



Anwalts- und Standesrecht, Präsident LAV, 16.4.2021 Seite 59 

cherer anbetreffe, von Art. 10 RSV-VO erfasst. Der Anwalt selbst werde mit Blick auf 

die ihm vorgeschriebene Unabhängigkeit und seine Pflicht zur Wahrung der Interes-

sen des Klienten besondere Vorsicht gegenüber der Prozessfinanzierung walten 

lassen müssen. Wenn er dem Klienten eine Prozessfinanzierung empfiehlt, könnte 

ein Verstoss gegen seine Berufspflichten schon gegeben sein, wenn er den Klienten 

nur auf ihre Vorteile und nicht auch auf die möglichen Risiken oder auf die Möglich-

keit der Finanzierung durch andere, möglicherweise günstiger Anbieter, hinweist. Ein 

Verbot der Prozessfinanzierung rechtfertige all dies jedoch nicht. 

d)  Kostenverordnungen und Honorarvereinbarungen 

Grundlagen für das Honorar sind die einschlägigen Kostenverordnungen sowie das 

Auftragsrecht. 

Dazu einige Grundsätze: 

 Im zivilgerichtlichen Verfahren hat die Kostenverordnung Zwangscharakter, 

was die kostenpflichtige Gegenpartei anbetrifft. Von ihr können keine höheren 

Gebühren verlangt werden. 

 Eine andere Frage ist der Charakter der Verordnung hinsichtlich der eigenen 

Partei. In Art. 394 OR wird von der „üblichen Vergütung“ gesprochen. Diese 

Lösung lässt allerdings zu, dass der Anwalt mit der eigenen Partei eine spezi-

elle Honorarvereinbarung trifft, welche auch bei gerichtlichen Auseinanderset-

zungen von der Kostenverordnung abweichen kann.  

 Erwähnenswert ist auch ein Entscheid Aufsichtsbehörde vom 13.12.2001: 

Gemäss Vereinbarung hatte der Anwalt die Wahl, entweder nach Aufwand  

oder nach dem Streit-/Interessenwert abzurechnen. Grundsätzlich sei es den 

Parteien überlassen, nach welchen Grundsätzen die Vergütung berechnet 

werde. Eine Berechnung nach Streit-/Interessenwert sei grundsätzlich zuläs-

sig. Es widerspreche aber der Aufklärungspflicht (Art. 12 lit. i BGFA), wenn 

sich der Anwalt je nach Aufwand und Ausgang des Verfahrens die Wahl vor-

behalte, die Berechnungsgrundlagen selber festzulegen. Die staatsrechtliche 

Beschwerde wurde abgewiesen (Pra. 1991 [2002] Nr. 81). 

 Im Kanton Luzern gilt seit 1. Juni 2014 die Verordnung über die Kosten in Zivil-

, Straf- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren (Justiz-Kotenverordnung, SRL 

265). 

 Den Aufwand für den Abschluss bzw. die Bestätigung eines Mandats muss der 

Anwalt selber tragen, d.h. er kann die Mandatsvereinbarung und die Vollmacht 

nicht in Rechnung stellen, wie er das – in aller Regel - auch nicht für die Faktu-

rierung machen kann (Honorarkommission ZAV, in Info 2/10 Zürcher Anwalts-

verband). 
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e)  Grundsätze der üblichen Vergütung  

Es ist grundsätzlich Sache von Auftraggeber und Beauftragtem, die „übliche Vergü-

tung“ im Sinne von Art. 394 Abs. 3 OR zu vereinbaren.  

Der Vorstand des Luzerner Anwaltsverbandes hatte am 11. Juni 1997 Grundsätze 

zur üblichen Vergütung für anwaltliche Dienstleistungen verabschiedet. Danach be-

misst sich das Honorar nach der mit der Klientschaft abgeschlossenen Honorarver-

einbarung oder bei Vertretung vor Gerichten und Verwaltungsbehörden, sofern 

nichts anderes vereinbart wurde, nach der jeweils einschlägigen Kostenverordnung. 

Der Luzerner Anwaltsverband empfiehlt seinen Mitgliedern, die Vergütung für ihre 

Dienstleistungen im Rahmen der anwendbaren Gesetze und der Verkehrsübung in-

dividuell zu vereinbaren.  

Im Jahre 2005 wurden die Honorarrahmen aus den Grundsätzen gestrichen, weil da-

rin eine unzulässig Preisabsprache im Sinne des Kartellgesetzes erblickt werden 

könnte. Die wesentlichen Kriterien für die Honorarbemessung sind die folgenden: 

- der nach den Umständen gebotene Zeitaufwand 

- die Bedeutung der Sache für den Klienten/die Klientin 

- die Schwierigkeit der Sache 

- die übernommene Verantwortung. 

Angemessene Erhöhungen können erfolgen bei: 

- hoher wirtschaftlicher Bedeutung der Sache 

- Anwendung von Spezialkenntnissen 

- Anwendung von Fremdsprachen 

- Dringlichkeit der Verrichtung 

- Arbeiten ausserhalb der Bürozeiten 

- anderen wichtige Gründen 

f)  Kostenvorschüsse  

Art. 27 der alten Standesregeln bestimmte, dass Anwälte „in der Regel“ angemesse-

ne Kostenvorschüsse verlangen. Wer seinen Klienten zu lange ohne Hinweise auf 

die mutmassliche Höhe seiner Bemühungen sitzen liess und ihnen nicht periodisch 

Honorarnoten über die angefallenen Leistungen zustellte, riskierte nicht nur, dass 

seine Bemühungen unbezahlt bleiben würden, er machte sich unter Umständen 

auch eines Verstosses gegen die Standesregeln schuldig. Neu bestimmt Art. 20, 

dass ein Vorschuss, sofern er denn verlangt wird, in einem angemessenen Verhält-

nis zur voraussichtlichen Höhe des Honorars bzw. der Auslagen stehen soll. Wird er 

nicht bezahlt, so kann das Mandat niedergelegt werden (allerdings nicht zur Unzeit – 

Art. 3).  
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g)  Rechenschaftsablage 

Damit die Klienten über den Stand der aufgelaufenen Arbeiten im Bilde sind,  

bestimmt Art. 21 der Standesregeln – entsprechend den auch aus dem OR fliessen-

den Regeln – dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte periodisch über die Höhe 

des Honorars und der Auslagen informieren. Wer nur eine Pauschalrechnung sen-

det, ist verpflichtet, auf Verlangen über die Höhe des Honorars und der Auslagen zu 

informieren. 

h)  Vermittlung von Mandaten 

Für die Vermittlung von Mandaten darf keine Vergütung geleistet oder angenommen 

werden (Art. 22 neu/Art. 9 alt). 

i)  Anvertraute Vermögenswerte 

Eigentlich selbstverständlich ist auch die weitere Regel, wonach Rechtsanwälte und 

Rechtsanwältinnen die ihnen anvertrauten Vermögenswerte getrennt vom eigenen 

Vermögen aufbewahren. Dies haben sie sorgfältig zu tun. Gelder von Mandanten 

sind ohne Verzug weiterzuleiten. Das Honorar darf von solchen Klientengeldern in 

Abzug gebracht werden (Art. 23). 

3. Verhalten gegenüber Kollegen 

A) Art. 24 Fairness und Kollegialität 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte greifen Kolleginnen und Kollegen bei ihrer 

Berufsausübung nicht persönlich an. Etwas „kniggehafter“ lautete die frühere Formu-

lierung von Art. 35 der Luzerner Standesregeln: „Der Anwalt tritt Kollegen gegenüber 

fair und höflich auf“. Andererseits darf die Kollegialität die Interessen der Mandanten 

nicht beeinträchtigen.  

Der Anwalt ist also grundsätzlich zur Sachlichkeit verpflichtet. Es nützt also nichts, 

seine allenfalls sachlich schwächeren Argumente mit Angriffen gegenüber dem Ge-

genanwalt oder der Gegenpartei zu überdecken. „Durch Heftigkeit ersetzt der Irren-

de, was ihm an Wahrheit und Kräften fehlt (Gygi, Der Beruf des Anwalts, S. 544 f.). 

Bekannt ist auch der Grundsatz „fortiter in re, suaviter in modo“ (hart in der Sache, 

sanft im Ton). 

Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind gerade auch langfristig gesehen wichtige  

Elemente einer erfolgreichen Anwaltstätigkeit. Man soll sich auf das Wort des Anwal-

tes verlassen können. Man darf auch nicht den Gegenanwalt als Gegner einstufen. 

Auf persönliche Attacken ist zu verzichten.  
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B) Art. 25 aufgehoben (Kopien von Eingaben) 

Bis zum 22. Juni 2012 bestand in Art. 25 „Kopien von Eingaben“ die Vorschrift, dass 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte der Rechtsvertretung der Gegenpartei un-

aufgefordert Kopien ihrer Eingaben zustellen, wobei diese Regel nicht galt, wenn 

dadurch der Zweck der Eingabe vereitelt oder gefährdet wurde.  

An der SAV-Delegiertenversammlung vom 22. Juni 2012 ist Art. 25 ersatzlos gestri-

chen worden. Damit besteht seit diesem Datum keine standesrechtliche Verpflich-

tung mehr, der Rechtsvertretung der Gegenpartei unaufgefordert Kopien der eige-

nen Eingaben zuzustellen. 

Wer auch nach der Streichung von Art. 25 im ordentlichen Schriftenwechsel mit der 

Zustellung von Kollegenkopien fortfahren will, hat den Entscheid des Zürcher Ober-

gerichts vom 27. August 2012 zu bedenken (LC120025): Danach verletzt die Zustel-

lung einer Kollegenkopie mindestens bei gesetzlichen Fristen das Klienteninteresse, 

da die Gegenseite so mehr Zeit zur Verfügung halt als es die gesetzlichen Fristen 

vorsehen. 

C) Art. 26 Vertrauliche Kommunikation unter Kollegen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die Kolleginnen oder Kollegen eine Mittei-

lung senden, die vertraulich sein soll, müssen diesen Willen in der Mitteilung klar 

zum Ausdruck bringen. Als vertraulich bezeichnete Dokumente und Gesprächsinhal-

te dürfen keinen Eingang in gerichtliche Verfahren finden. In Art. 6 besteht die be-

reits bekannte Spezialregelung für Vergleichsvorschläge, die nur mit ausdrücklicher 

Zustimmung der Gegenpartei dem Gericht mitgeteilt werden dürfen. 

D) Art. 27 Anwaltswechsel 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte informieren ihre Kolleginnen und Kollegen, 

wenn sie ein Mandat in einer Sache annehmen, in der diese tätig waren, sofern die 

Mandanten zustimmen. 

E) Art. 28 Kontaktaufnahme mit der Gegenpartei 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte verkehren mit der anwaltlich vertretenen Ge-

genpartei nur mit Einwilligung der Kollegin bzw. des Kollegen oder in begründeten 

Ausnahmefällen direkt. Sie informieren umgehend die Gegenanwältin bzw. den Ge-

genanwalt. 
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F) Art. 29 Streit unter Kollegen 

Sind Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte der Auffassung, Kolleginnen und Kolle-

gen würden gegen Gesetze oder Standesregeln verstossen, weisen sie diese darauf 

hin. Kommt es zum Streit, so haben sie sich zunächst um eine gütliche Einigung zu 

bemühen. Lässt sich keine gütliche Einigung erzielen, müssen sie sich vor Einleitung 

gerichtlicher oder behördlicher Schritte an den kantonalen oder ausländischen  

Anwaltsverband der Beanstandeten wenden.  

G) Art. 30 Mandate gegen Kollegen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte versuchen, vor der Einleitung rechtlicher 

Schritte gegen Kolleginnen und Kollegen im Zusammenhang mit deren beruflicher 

Tätigkeit die Sache gütlich beizulegen. Beabsichtigen sie die Einleitung von rechtli-

chen Schritten, so informieren sie den kantonalen oder ausländischen Anwaltsver-

band der Kollegin oder des Kollegen; die Information genügt, der Anwaltsverband 

muss nicht um Vermittlung angegangen werden. Vorbehalten sind Fälle, in welchen 

eine gütliche Einigung bzw. eine Vermittlung von der Sache her oder aus zeitlichen 

Gründen nicht in Frage kommt. 

VIII. Aufsicht  

1. Aufsichtsbehörde des Kantons Luzern über die Rechtsanwälte  

Die Aufsichtsbehörde beaufsichtigt die im Kanton Luzern tätigen Anwältinnen und 

Anwälte und wacht insbesondere über die Einhaltung der Berufspflichten (§ 8 des 

AnwG und § 1 der Aufsichtsverordnung, SRL 281).  

Die Aufsichtsbehörde besteht aus drei Kantonsrichtern und zwei Anwälten. 

Die Aufsichtsbehörde interveniert bei Beschwerden, Anzeigen oder eigenen Fest-

stellungen. Sie ist zuständig und hat die Pflicht, Verletzungen von Berufs- und Stan-

desregeln zu ahnden (§ 10 des AnwG).  

Die Aufsichtsbehörde kann folgende Disziplinarmassnahmen anordnen (§ 17 

BGFA): 

 Verwarnung 

 Verweis 

 Busse bis CHF 20'000.00  

 Befristetes Berufsausübungsverbot für längstens zwei Jahre  

 Dauerndes Berufsausübungsverbot  
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Dass es auch nach dem Inkrafttreten des BGFA möglich ist, einem Anwalt das 

Rechtsanwaltspatent zu entziehen, wurde bereits ausgeführt (vorne Ziffer VI).  

Zuständig hierfür ist die Aufsichtsbehörde, welche zu prüfen hat, ob die Vorausset-

zungen der Erteilung nach wie vor gegeben sind oder ob zum Schutze des rechtssu-

chenden Publikums ein Entzug erfolgen müsse. 

Der Rechtsanwalt untersteht mit seiner gesamten Berufstätigkeit, d.h. nicht nur im 

Bereich der Monopoltätigkeit, dem Anwaltsgesetz und gegebenenfalls der Beurtei-

lung seines Verhaltens durch die Aufsichtskommission. Das Privatleben des Anwal-

tes - wozu auch etwa Verstösse gegen das Verbot des Fahrens in angetrunkenem 

Zustand zählen - unterliegt grundsätzlich nicht der Aufsicht gemäss Anwaltsgesetz, 

es sei denn, dass sein Verhalten im Privatleben die Vertrauenswürdigkeit und Eh-

renhaftigkeit zerstört (Betrug als Vereinskassier, vielfaches betrunkenes Auto fahren 

usw.) (Karl Späh, Aus der neueren Rechtsprechung der Aufsichtskommission über 

die Rechtsanwälte, SJZ 91 [1995] Nr. 21, S. 398). 

Zu beachten bleibt schliesslich, dass die Aufsichtskommission keine Kontrollinstanz 

und nicht der Vormund des Rechtsanwaltes ist. Sie kann ihm nicht etwa Weisungen 

erteilen oder die richtige Ausübung des Mandates erzwingen, sondern nur Verstösse 

gegen das Anwaltsgesetz ahnden (ZR 73 [1974] Nr. 100). 

Das Disziplinarrecht der Aufsichtsbehörde ist grundsätzlich dem Verwaltungsrecht 

zuzurechnen. § 13 Abs. 2 des AnwG sieht vor, dass sich das Verfahren vor der Auf-

sichtsbehörde sinngemäss nach den Vorschriften des VRG richtet. Die disziplinari-

sche Sanktion soll nicht in erster Linie Übel zufügen, sondern dient der Aufrechter-

haltung der Disziplin. Aus diesem Grunde ist auch der strafrechtliche Grundsatz  

"ne bis in idem" nicht anwendbar. Neben der strafrechtlichen Verfolgung ist also 

auch die aufsichtsrechtliche Disziplinierung zulässig (LGVE 1995 I Nr. 50).  

Gegen Entscheide der Prüfungskommission und der Aufsichtsbehörde ist die Ver-

waltungsgerichtsbeschwerde an das Kantonsgericht zulässig, inkl. Ermessenskon-

trolle, ausgenommen bei Beschwerden gegen Prüfungsentscheide.  

2. Standeskommission des LAV 

Daneben unterhält der LAV eine eigene Standeskommission. Während die Auf-

sichtsbehörde nur (aber immerhin) über die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Be-

rufspflichten wacht, gehen die Kompetenzen der Standeskommission weiter, indem 

sie die Einhaltung auch der privaten Standesregeln überprüft. Mit der Einführung ei-

ner Standeskommission stellt der Verband seinen Mitgliedern eine Institution zur 

Verfügung, die rasch, unbürokratisch und ohne Öffentlichkeit auftretende Meinungs-

verschiedenheiten beurteilen und nötigenfalls sanktionieren kann. Mit dieser Selbst-

kontrolle will der Verband das Ansehen des Berufsstandes fördern und insbesondere 

vermeiden, dass Differenzen in der Öffentlichkeit ausgetragen werden.  
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Die Standeskommission kann in folgenden Fällen angerufen werden: 

 Bei Meinungsverschiedenheiten unter Mitgliedern des LAV  

 Zwischen dem Mitglied und seinem Klienten  

 Zwischen dem Mitglied und der Gegenpartei  

 Und letztlich zur Durchsetzung der Standesregeln  

Stellt die Standeskommission Verstösse gegen Standesregeln fest, kann sie folgen-

de Massnahmen gegen Mitglieder anordnen: 

 Kollegiale Mahnung  

 Verweis  

 Ordnungsbusse bis zum Betrag von CHF 5'000.00  

 Antrag an den Vorstand des LAV auf Ausschluss aus dem Verband  

 Anzeige an die Aufsichtsbehörde  

(vgl. Verfahrensordnung der Standeskommission LAV vom 31. März 2000)  

IX. Nachführung Rechtsprechung Mai 2019 – 26. März 2021 

2C_314/2020 vom 3. Juli 2020 Honorar 

2C_892/2019 vom 16. Dezember 2019 Disziplinarverfahren 

2C_131/2019 vom 27. August 2019  Kosten des Aufsichtsverfahrens 

2C_735/2020 vom 30. Oktober 2020  Löschung aus Anwaltsregister wegen   
Verlustscheinen 

2C_837/2019 vom 29. Januar 2020  Interessenskonflikt 

2C_461/2019 vom 8. August 2019  Löschung aus Anwaltsregister wegen   
Verlustscheinen 

2C_205/2019 vom 26. November 2019 Honorar 

2C_204/2020 vom 3. August 2020  Verfahrensgarantien (Art. 6 EMRK) im  
(zur Publikation vorgesehen)  Disziplinarverfahren 

6B_247/2019 vom 22. Juni 2020 Berufspflichten 

6B_1167/2020 vom 3. Dezember 2020 Übertretung des Anwaltgesetzes 

2C_305/2020 vom 30. Oktober 2020  Löschung aus Anwaltsregister wegen   
Verlustscheinen; Art. 6 EMRK 

2C_114/2020 vom 25. Mai 2020 Disziplinarverfahren gegen Notar (Bezugnahme 
auf   Art. 19 BGFA) 

6B_987/2019 vom 3. Oktober 2019  Pflichtverletzung 

5A_237/2020 vom 3. Juli 2020 Ausstandspflicht eines Richters, der ehemals  
Vertreter einer Partei war 

5A_51/2019 vom 7. Oktober 2019  Interessenskonflikt 
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6F_18/2020 vom 22. Juli 2020  «verbale Entgleisungen» 

6B_1037/2019 vom 24. Juni 2020  Anwaltliche Aufforderung persönlichkeitsver- 
letzende Äusserungen zu unterlassen als  
Nötigung?  

1B_533/2020 vom 3. Februar 2021  Anwaltsmonopol 

1B_364/2019 vom 28. August 2019  Berufsregeln der Wahlverteidigung 

9C_803/2019 vom 5. Mai 2020 Anwaltsmonopol 

2C_90/2019 vom 22. August 2019  Löschung aus Anwaltsregister wegen   
strafrechtlicher Verurteilung 

2C_505/2019 vom 13. September 2019 Anwaltsprüfung 

2C_89/2019 vom 22. August 2019   Entzug der Notariatsbewilligung (Bezugaufnah-
me   auf Art. 8 BGFA) 

BGE 145 II 229 vom 4. Juni 2019  Genfer Fall (Unabhängigkeit)  in Folien bereits 
aufgenommen, aber noch nicht im Skript 

2C_50/2019 vom 16. Januar 2020  Disziplinarverfahren  

BGE 146 II 309 vom 23. Juni 2020  Zulassung zum Anwaltspraktikum mit   
ausländischem Bachelor (Art. 7 BGFA)  

1B_525/2019 vom 24. Januar 2020  Anwaltsgeheimnis  

2C_402/2020 vom 10. Dezember 2020 Persönliche Voraussetzungen 

2C_307/2019 vom 8. Januar 2020  Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA 

2C_364/2020 vom 30. Oktober 2020  Persönliche Voraussetzungen / Löschung aus 
Anwaltsregister 

2C_167/2020 vom 13. Mai 2020 Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA (unzulässige 
Kritik des Gerichts) 

2C_640/2020 vom 1. Dezember 2020  Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA 

2C_243/2020 vom 25. Juni 2020 Verletzung von Art. 12 lit. a BGFA (Anwaltspost) 

1B_602/2019 vom 5. Februar 2020  Interessenskonflikt                                                                                                          

1B_582/2019 vom 20. März 2020  Interessenskonflikt                             

2C_538/2020 vom 1. Dezember 2020  Anwaltspraktikum     

2C_346/2019 vom 20. Dezember 2019 Interessenskonflikt      

1B_339/2020 vom 23. Februar 2021  Interessenskonflikt                                                                           

1B_209/2019 vom 19. September 2019 Interessenskonflikt    

2C_372/2020 vom 26. November 2020 Unabhängigkeit 

2C_795/2019 vom 13. Februar 2020  Disziplinarverfahren 

1B_191/2020 vom 26. August 2020  Interessenskonflikt wegen schwerwiegendem 
Konflikt zwischen Anwaltskanzlei und   
Staatsanwältin        
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2C_349/2019 vom 27. Juni 2019 Nichtbestehen Anwaltsprüfung 

1B_434/2020 vom 17. Februar 2021   Berufsgeheimnis 

BGE 146 IV 218 vom 6. Mai 2020  Kommunikation zw. Verteidigung und Klient 

4A_512/2019 vom 12. November 2020 Anwaltshonorar           

4A_2/2020 vom 16. September 2020  Anwaltshaftung

4A_350/2019 vom 9. Januar 2020  Anwaltshaftung 

5A_280/2020 vom 8. Juli 2020 Wiederherstellung Frist wegen Krankheit des  
Anwalts 

5D_7/2019 vom 5. August 2019 Entschädigung Anwältin 

4A_353/2020 vom 19. Januar 2021  Anwaltshaftung 

4A_659/2018 vom 15. Juli 2019 Anwaltshaftung 

4A_605/2019 vom 27. Mai 2020 Anwaltshaftung 

4A_376/2020 vom 28. Dezember 2020 Anwaltshaftung 

4A_343/2019 vom 5. Juni 2020 Haftpflichtversicherung

******* 

Stand April 2021 


